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VORWORT 
 
Die Abteilung Eigenlegislative (ELeg) des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport gibt 
Textausgaben über die im Rahmen der Eigenlegislative relevanten Gesetze und Verordnungen heraus. 
Diese Textausgaben ermöglichen die Information über den aktuellen Rechtsbestand und sollen dar-
über hinaus auch als Arbeitsbehelfe dienen. 
In den vorliegenden Rechtstexten sind Hinweise auf allfällige Novellen in kursiv geschriebenen 
Klammerausdrücken angeführt. Die einer Textstelle unmittelbar angefügten Klammerausdrücke be-
ziehen sich nur auf den jeweils vorangehenden Text. Klammerausdrücke am Ende eines Paragrafen in 
der Mitte einer Zeile deuten an, dass der gesamte Paragraf neu gefasst worden ist. Da die Klammer-
ausdrücke kein Bestandteil des jeweiligen Rechtstextes sind, bleiben sie bei Zitierungen unberücksich-
tigt. 
Eine inhaltliche Änderung dieser Textausgabe wird jeweils in geeigneter Form entsprechend ange-
kündigt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechtstexte wird keine Haftung übernommen; es 
ist ausschließlich der Wortlaut im Bundesgesetzblatt oder in anderen Publikationsorganen ausschlag-
gebend. 
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Anti-Doping-Konvention 
BGBl. Nr. 451/1991 

Artikel 1 
Ziel des Übereinkommens 

Im Hinblick auf das Ziel, die Reduzierung und schließlich gänzliche Ausmerzung des Problems des Do-
pings im Sport zu erreichen, verpflichten sich die Vertragsparteien, innerhalb ihrer jeweiligen verfas-
sungsrechtlichen Grenzen die Maßnahmen zu ergreifen, die für die Anwendung der Bestimmungen dieses 
Übereinkommens notwendig sind. 

Artikel 2 
Definition und Geltungsbereich des Übereinkommens 

 1. Im Sinne dieser Konvention bedeutet/bedeuten: 
 a) „Doping im Sport“ die Verabreichung oder die Anwendung pharmakologischer Dopingwirk-

stoffe oder Dopingmethoden an bzw. durch Sportler und Sportlerinnen; 
 b) „pharmakologische Dopingwirkstoffe oder Dopingmethoden“' gem. Abs. 2 unten diejenigen 

Dopingwirkstoffe oder Dopingmethoden, die von den betreffenden internationalen Sportorga-
nisation verboten wurden und in Listen enthalten sind, welche gemäß Artikel 11.1.b von der 
Beobachtenden Begleitgruppe bestätigt wurden; 

 c) „Sportler und Sportlerinnen“' die Personen, die regelmäßig an organisierten Sportaktivitäten 
teilnehmen. 

 2. Bis zu dem Zeitpunkt, zudem eine Liste mit den verbotenen pharmakologischen Dopingwirkstof-
fen und Dopingmethoden von der Beobachtenden Begleitgruppe gemäß Artikel 11.1.b bestätigt 
worden ist, gilt die im Anhang zu dieser Konvention enthaltene Wirkstoff- und Methodenliste. 

Artikel 3 
Abstimmung innerhalb der einzelnen Länder 

 1. Die Vertragsparteien stimmen die Politik und das Vorgehen ihrer Ministerien und anderer Be-
hörden, die sich mit Doping im Sport befassen, aufeinander ab. 

 2. Die Vertragsparteien stellen die praktische Umsetzung dieser Konvention und insbesondere des 
Artikels 7 sicher, in dem sie, soweit angezeigt, die Umsetzung einiger in dieser Konvention ent-
haltenen Vorschriften durch eine bestimmte staatliche oder nichtstaatliche, für Sport zuständige 
Stelle oder durch eine Sportorganisation vornehmen lassen. 

Artikel 4 
Maßnahmen zur Begrenzung der Möglichkeiten, Wirkstoffe, die zu verbotenen Gruppen von Do-

pingwirkstoffen und Dopingmethoden gehören, beschaffen bzw. anwenden zu können 
 1. Die Vertragsstaaten erlassen gegebenenfalls Gesetze, Bestimmungen oder Verwaltungsmaßnah-

men (einschließlich Bestimmungen zur Kontrolle des Transports, des Besitzes, der Einfuhr, der 
Verteilung und des Verkaufs), um den Zugriff auf verbotene pharmakologische Wirkstoffgrup-
pen und -methoden und insbesondere auf anabole Steroide sowie die Anwendung dieser Wirk-
stoffe und Methoden einzuschränken. 

 2. Zu diesem Zweck machen die Vertragsparteien bzw. die betreffenden nichtstaatlichen Organisa-
tionen die Zuteilung öffentlicher Fördermittel an Sportorganisationen davon abhängig, daß diese 
die Anti-Doping-Bestimmungen effektiv umsetzen. 

 3. Desweiteren unternehmen die Vertragsparteien folgendes: 
 a) sie unterstützen ihre nationalen Sportorganisationen bei der Finanzierung von Dopingkontrol-

len und -analysen. Dies geschieht entweder durch direkte Zuschüsse oder Subventionen oder 
durch Anrechnung der Kosten solcher Kontrollen und Analysen bei der Festlegung der gesam-
ten Fördermittel, die diesen Organisationen zukommen sollen; 

 b) sie ergreifen angemessene Maßnahmen, um die Zuteilung von öffentlichen Fördermitteln zur 
Unterstützung des Trainings von Sportlern und Sportlerinnen, die eines Dopingvergehens im 
Sport überführt wurden, so lange zurückzuhalten, wie die Betreffenden von der Ausübung die-
ser Sportart ausgeschlossen sind oder einer anderen durch die zuständigen Sportorganisationen 
auferlegten Strafe unterliegen; 
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 c) sie fördern und, soweit angemessen, erleichtern die Durchführung von Dopingkontrollen 
durch ihre nationalen Sportorganisationen, wie es von den zuständigen internationalen Sport-
organisationen sowohl während als auch außerhalb von Sportwettkämpfen gefordert wird; 

 d) sie fördern und erleichtern das Aushandeln von Vereinbarungen durch die Sportorganisatio-
nen, wonach es erlaubt wird, daß ihre Mitglieder von ordnungsgemäß dazu berechtigten Do-
pingkontroll-Teams anderer Länder getestet werden. 

 4. Die Vertragsparteien können sich das Recht vorbehalten, nach Maßgabe der einschlägigen 
Grundsätze dieses Übereinkommens aus eigener Initiative und in eigener Verantwortung Anti-
Doping-Bestimmungen zu erlassen und durchzuführen. 

Artikel 5 
Labors 

 1. Jede Vertragspartei verpflichtet sich: 
 a) mindestens ein Dopingkontrollabor einzurichten oder dessen Einrichtung zu erleichtern, das 

für eine Akkreditierung nach den Kriterien, die von den einschlägigen internationalen Sport-
organisationen angenommen und von der Beobachtenden Begleitgruppe gemäß Artikel 11.1 b 
bestätigt wurden, in Betracht kommt; oder 

 b) den Sportorganisationen dabei behilflich zu sein, Zugang zu einem solchen Labor im Gebiet 
einer anderen Vertragspartei zu erhalten. 

 2. Diese Labors sollen ermutigt werden, 
 a) entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um qualifizierte Mitarbeiter einzustellen, zu beschäf-

tigen sowie aus- und fortzubilden; 
 b) entsprechende Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Bereich der für Dopingzwecke 

im Sport eingesetzten oder vermutlich eingesetzten Dopingmittel und -methoden sowie im Be-
reich der analytischen Biochemie und Pharmakologie durchzuführen, wobei das Ziel darin lie-
gen sollte, größere Kenntnisse über die Auswirkungen der verschiedenen Substanzen auf den 
menschlichen Körper und die sportliche Leistung zu erhalten; 

 c) neue Forschungsergebnisse schnell zu veröffentlichen und zu verbreiten. 

Artikel 6 
Erziehung 

 1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den entsprechen-
den Sportorganisationen und den Massenmedien, Erziehungsprogramme und Informationskam-
pagnen zu konzipieren und durchzuführen, die die Gesundheitsrisiken und die Gefährdung der 
ethischen Werte durch Doping im Sport deutlich machen. Sie sollen sowohl junge Menschen in 
Schulen und Sportvereinen als auch deren Eltern sowie erwachsene Sportler und Sportlerinnen, 
Sportfunktionäre, Betreuer und Trainer ansprechen. Für Mitarbeiter im Bereich der Medizin sol-
len diese Erziehungsprogramme die Beachtung der medizinischen Ethik betonen. 

 2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in Zusammenarbeit mit den regionalen, nationalen und 
internationalen Sportorganisationen Forschungsarbeiten zur Erarbeitung psychologischer und 
physiologischer Trainingsprogramme auf wissenschaftlicher Grundlage zu fördern, die die Integ-
rität des menschlichen Körpers respektieren. 

Artikel 7 
Zusammenarbeit mit den Sportorganisationen bei Maßnahmen seitens der Sportorganisationen 

 1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre regionalen und nationalen Sportorganisationen und 
über diese auch die internationalen Sportorganisationen zu ermutigen, geeignete, in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallende Maßnahmen zur Bekämpfung des Dopings im Sport zu formulieren 
und umzusetzen. 

 2. Zu diesem Zweck rufen sie ihre nationalen Sportorganisationen dazu auf, ihre entsprechenden 
Rechte, Pflichten und Aufgaben klarzustellen und zu harmonisieren, insbesondere durch Ab-
stimmung ihrer 

 a) Anti-Doping-Bestimmungen auf der Grundlage der durch die einschlägigen internationalen 
Sportorganisationen vereinbarten Bestimmungen; 

 b) Listen der verbotenen Gruppen von Dopingwirkstoffen und -methoden, die auf der Grundlage 
der von den einschlägigen internationalen Sportorganisationen vereinbarten Listen erstellt 
werden; 
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 c) Dopingkontrollverfahren; 
 d) Disziplinarverfahren, wobei die Prinzipien des natürlichen Rechts gewahrt sowie die Beach-

tung der Grundrechte verdächtiger Sportler und Sportlerinnen sichergestellt werden sollen. 
Hierbei 

  i) muß es sich bei den Gremien für die Meldung und Festsetzung von Disziplinarmaßnah-
men um zwei verschiedene Stellen handeln, 

  ii) müssen die betreffenden Personen das Recht auf eine faire Anhörung, Unterstützung oder 
Vertretung haben, 

 iii) müssen klare und im Rechtsweg durchsetzbare Regelungen für Einsprüche gegen Verur-
teilungen gegeben sein; 

 e) Verfahren für die Verhängung wirksamer Strafen für Funktionäre, Ärzte, Tierärzte, Betreuer, 
Physiotherapeuten und andere, die an Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen durch 
Sportler oder Sportlerinnen beteiligt sind; 

 f) Verfahren für die gegenseitige Anerkennung des Ausschlusses oder anderer Strafen, die in 
demselben Land oder aber in anderen Ländern durch andere Sportorganisationen erlassen 
werden. 

 3. Darüber hinaus ermutigen die Vertragsparteien ihre nationalen Sportorganisationen, 
 a) in effektivem Umfang unangekündigte Dopingkontrollen zu jedem beliebigen Zeitpunkt nicht 

nur bei, sondern auch außerhalb von Wettbewerben einzuführen. Diese Kontrollen sind in ei-
ner Art und Weise durch zuführen, die für alle Sportler und Sportlerinnen gleich ist und bei 
der die Personen, die einem Test oder einem Wiederholungstest unterzogen werden sollen, ge-
gebenenfalls auf Zufallsbasis ausgewählt werden; 

 b) Vereinbarungen mit Sportorganisationen anderer Länder zu treffen, wonach es erlaubt wird, 
Sportler und Sportlerinnen, die in einem anderen Land trainieren, einem Test durch ein ent-
sprechend befugtes Dopingkontrollteam dieses Landes zu unterziehen; 

 c) die Bestimmungen über die Teilnahmeberechtigung an Sportveranstaltungen klarzustellen und 
zu harmonisieren, wozu auch die Anti-Doping-Regeln zählen; 

 d) die aktive Teilnahme der Sportler und Sportlerinnen selbst am Kampf der nationalen und in-
ternationalen Sportorganisationen gegen Doping zu fördern; 

 e) die für Dopinganalysen in den gemäß Art. 5 bereitgestellten Labors zur Verfügung stehenden 
Einrichtungen sowohl während als auch außerhalb von Sportwettkämpfen voll und effizient zu 
nutzen; 

 f) entsprechend den Eigenarten jeder einzelnen Sportart wissenschaftliche Trainingsmethoden zu 
untersuchen und Richtlinien zu erarbeiten, um Sportler und Sportlerinnen aller Altersgruppen 
zu schützen. 

Artikel 8 
Internationale Zusammenarbeit 

 1. Die Vertragsparteien arbeiten in den in diesem Übereinkommen behandelten Angelegenheiten 
eng zusammen und fördern eine ähnliche Zusammenarbeit zwischen ihren nationalen Sportorga-
nisationen. 

 2. Die Vertragsparteien verpflichten sich: 
 a) ihre nationalen Sportorganisationen dazu zu ermutigen, in einer Art und Weise vorzugehen, 

die die Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens innerhalb der internationalen 
Sportorganisationen, denen sie angeschlossen sind, fördert, und die Anerkennung von Weltre-
korden oder regionalen Rekorden zu verweigern, wenn diese nicht durch einen beglaubigten 
Bericht über eine negative Dopingkontrolle gestützt werden; 

 b) die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern ihrer gemäß Art. 5 eingerichteten oder betrie-
benen Dopingkontroll-Labors zu fördern; 

 c) eine bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit zwischen den entsprechenden Stellen, Be-
hörden und Organisationen für die in Art. 4 genannten Zwecke in die Wege zu leiten. 

 3. Die Vertragsparteien mit Labors, die gemäß Art. 5 eingerichtet oder betrieben werden, verpflich-
ten sich, anderen Vertragsstaaten darin behilflich zu sein, die für die Errichtung eigener Labors 
notwendigen Erfahrungen bzw. notwendigen Kenntnisse und Techniken zu erwerben. 
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Artikel 9 
Informationsaustausch 

Jede Vertragspartei unterrichtet den Generalsekretär in einer der Amtssprachen des Europarates über alle 
legislativen Maßnahmen oder andere Schritte, die sie zum Zweck der Erfüllung der Bestimmungen dieses 
Übereinkommens ergriffen hat. 

Artikel 10 
Beobachtende Begleitgruppe (Monitoring Group) 

 1. Zur Umsetzung dieses Übereinkommens wird eine Beobachtende Begleitgruppe eingerichtet. 
 2. Jede Vertragspartei kann in dieser Beobachtenden Begleitgruppe durch einen oder mehrere Dele-

gierte/n vertreten sein. Jede Vertragspartei hat eine Stimme. 
 3. Jeder in Art. 14.1 erwähnte Staat, der nicht Vertragsstaat dieses Übereinkommens ist, kann als 

Beobachter im Ausschuß vertreten sein. 
 4. Die Beobachtende Begleitgruppe kann auf einstimmigen Beschluß jeden Nichtmitgliedstaat des 

Europarates, der nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, sowie jede Sportorganisation 
oder andere Fachorganisation als Beobachter zu einer oder mehreren Sitzungen einladen. 

 5. Die Beobachtende Begleitgruppe wird vom Generalsekretär einberufen. Ihre erste Sitzung findet 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, zumindest aber innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens statt. Anschließend tritt sie auf Initiative des Generalsekretärs oder einer Ver-
tragspartei immer dann zusammen, wenn sich die Notwendigkeit ergibt. 

 6. Die Mehrheit der Vertragsparteien stellt eine beschlußfähige Anzahl für die Einberufung einer 
Sitzung der Beobachtenden Begleitgruppe dar. 

 7. Die Beobachtende Begleitgruppe tritt unter Ausschluß der Öffentlichkeit zusammen. 
 8. Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Übereinkommens gibt sich die Beobachtende Begleit-

gruppe eine Geschäftsordnung. 

 Artikel 11 
 1. Die Beobachtende Begleitgruppe verfolgt die Umsetzung dieses Übereinkommens. Sie kann 

insbesondere: 
 a) die Bestimmungen dieses Übereinkommens überprüfen und notwendige Änderungen erwägen; 
 b) die in Art. 2.1 und 2.2 angeführte Liste - und gegebenenfalls die Neufassungen der Liste - der 

von den einschlägigen Sportorganisationen verbotenen Gruppen von Dopingwirkstoffen und 
-methoden so wie die Kriterien für die Akkreditierung von Laboratorien, die von den interna-
tionalen Organisationen gemäß Art. 5.1a angenommen wurden, bestätigen und die Termine für 
das Inkrafttreten der einschlägigen Beschlüsse festsetzen; 

 c) Konsultationen mit den jeweiligen Sportorganisationen führen; 
 d) Empfehlungen an die Vertragsparteien bezüglich Maßnahmen aussprechen, die für die Umset-

zung dieses Übereinkommens ergriffen werden sollen; 
 e) geeignete Maßnahmen empfehlen, um die einschlägigen internationalen Organisationen und 

die Öffentlichkeit über die im Rahmen dieses Übereinkommens durchgeführten Schritte zu in-
formieren; 

 f) Empfehlungen an das Ministerkomitee aussprechen, wonach Nichtmitgliedstaaten des Europa-
rates zum Beitritt zu diesem Übereinkommen aufgefordert werden sollen; 

 g) Vorschläge zur Verbesserung der Wirksamkeit dieses Übereinkommens machen. 
 2. In Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Beobachtende Begleitgruppe auf eigene Initiative Treffen 

von Expertengruppen einberufen. 

Artikel 12 
Nach jeder Sitzung leitet die Beobachtende Begleitgruppe dem Ministerkomitee des Europarates einen 
Bericht über ihre Arbeit und die Umsetzung des Übereinkommens zu. 

Artikel 13 
Änderungen der Artikel des Übereinkommens 

 1. Änderungen der Artikel dieses Übereinkommens können von einer Vertragspartei, dem Minis-
terkomitee des Europarates oder der Beobachtenden Begleitgruppe vorgeschlagen werden. 
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 2. Jeder Änderungsvorschlag wird den in Art. 14 genannten Staaten und jedem diesem Überein-
kommen beigetretenen Staat oder zum Beitritt aufgeforderten Staat gemäß den Bestimmungen 
des Art. 16 durch den Generalsekretär mitgeteilt. 

 3. Jede Änderung, die von einer Vertragspartei oder dem Ministerkomitee vorgeschlagen wird, wird 
der Beobachtenden Begleitgruppe mindestens zwei Monate vor der Sitzung, auf der dieser Vor-
schlag behandelt werden soll, mitgeteilt. Die Beobachtende Begleitgruppe legt dem Ministerko-
mitee, gegebenenfalls nach Gesprächen mit den entsprechenden Sportorganisationen, ihre Stel-
lungnahme zu den vorgeschlagenen Änderungen vor. 

 4. Das Ministerkomitee prüft die vorgeschlagenen Änderungen und jede von der Beobachtenden 
Begleitgruppe abgegebene Stellungnahme und kann diese annehmen. 

 5. Der Text jeder durch das Ministerkomitee gemäß Absatz 4 dieses Artikels angenommenen Ände-
rung wird den Vertragsparteien zur Annahme vorgelegt. 

 6. Jede Änderung, die gemäß Absatz 4 dieses Übereinkommens angenommen wird, tritt am ersten 
Tag des Monats nach Ablauf eines Zeitraumes von einem Monat, nachdem alle Vertragsstaaten 
den Generalsekretär über ihre Annahme der Änderung informiert haben, in Kraft. 

Schlußbestimmungen 

Artikel 14 
 1. Dieses Übereinkommen liegt zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten des Europarates, 

anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens sowie Staaten, die an der Ausarbei-
tung dieses Übereinkommens beteiligt waren, auf. Diese Staaten können ihre Zustimmung aus-
drücken durch: 

 a) Unterzeichnung ohne Vorbehalt bezüglich Ratifikation, Annahme oder Genehmigung oder 
 b) Unterzeichnung vorbehaltlich Ratifikation, Annahme oder Genehmigung, worauf Ratifikation, 

Annahme oder Genehmigung folgen. 
 2. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär hinter-

legt. 

Artikel 15 
 1. Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf eines Zeitraums von einem 

Monat nach dem Datum in Kraft, an dem fünf Staaten, darunter mindestens vier Mitgliedstaaten 
des Europarates, ihre Zustimmung zu diesem Übereinkommen gemäß den Bestimmungen von 
Art. 14 gegeben haben. 

 2. In bezug auf einen jeden Unterzeichnerstaat, der anschließend seine Zustimmung zum Überein-
kommen abgibt, tritt das Übereinkommen am ersten Tag des Monats nach Ablauf eines Zeit-
raums von einem Monat nach Unterzeichnung oder Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- 
oder Genehmigungsurkunde in Kraft. 

Artikel 16 
 1. Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann das Ministerkomitee des Europarates nach 

Rücksprache mit den Vertragsparteien jeden Nichtmitgliedstaat des Europarates dazu auffordern, 
diesem Übereinkommen beizutreten. Dies kann durch eine Mehrheitsentscheidung gemäß 
Art. 20d des Statuts des Europarates und durch ein einstimmiges Votum der Vertreter der Unter-
zeichnerstaaten, die dazu berechtigt sind, im Ministerkomitee vertreten zu sein, geschehen. 

 2. Für jeden beitretenden Staat tritt das Übereinkommen am ersten Tag des Monats nach Ablauf 
eines Zeitraums von einem Monat nach dem Tag der Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Ge-
neralsekretär in Kraft. 

Artikel 17 
 1. Jeder Staat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Hinterlegung der Ratifikations-, An-

nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde das Gebiet oder die Gebiete bestimmen, auf die 
dieses Übereinkommen anwendbar ist. 

 2. Jeder Vertragsstaat kann zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt durch eine an den Generalsekre-
tär gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes weitere in der Erklä-
rung näher bezeichnete Gebiet ausdehnen. Für dieses Gebiet tritt das Übereinkommen am ersten 
Tag des Monats nach Ablauf eines Zeitraums von einem Monat nach dem Tag des Eingangs ei-
ner solchen Erklärung beim Generalsekretär in Kraft. 
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 3. Jede gemäß den zwei vorstehenden Absätzen abgegebene Erklärung kann in bezug auf eines der 
in dieser Erklärung erwähnten Gebiete durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifizie-
rung zurückgenommen werden. Eine solche Rücknahme wird am ersten Tag des Monats nach 
Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten nach dem Tag des Eingangs dieser Notifizierung 
beim Generalsekretär wirksam. 

Artikel 18 
 1. Jeder Vertragsstaat kann durch eine an den Generalsekretär gerichtete Mitteilung zu jeder Zeit 

dieses Übereinkommen kündigen. 
 2. Eine solche Kündigung wird am ersten Tag des Monats nach Ablauf eines Zeitraums von sechs 

Monaten nach dem Tag des Eingangs der Mitteilung beim Generalsekretär wirksam. 

Artikel 19 
Der Generalsekretär unterrichtet die Vertragsparteien, die anderen Mitglieder des Europarates, die ande-
ren Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens, die Staaten, die an der Ausarbeitung des Über-
einkommens beteiligt waren, und jeden Staat, der zum Beitritt zu diesem Übereinkommen aufgefordert 
wurde, von: 
 a) jeder gemäß Art. 14 erfolgten Unterzeichnung; 
 b) der gemäß Art. 14 oder 16 erfolgten Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-

gungs- oder Beitrittsurkunde; 
 c) jedem Termin des Inkrafttretens dieses Übereinkommens gemäß Art. 15 oder 16; 
 d) jeder Information gemäß den Bestimmungen von Art. 9; 
 e) jedem gemäß den Bestimmungen von Art. 12 erstellten Bericht; 
 f) jedem Änderungsvorschlag oder jeder gemäß Art. 13 angenommenen Änderung und dem Datum, 

an dem diese Änderung in Kraft tritt; 
 g) jeder gemäß den Bestimmungen von Art. 17 erfolgten Erklärung; 
 h) jeder gemäß den Bestimmungen von Art. 18 erfolgten Kündigung und dem Datum, an welchem 

die Kündigung wirksam wird; 
 i) jeder weiteren Handlung, Notifikation oder Mitteilung in bezug auf diese Konvention. 
Geschehen zu Straßburg am 16. November 1989 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. 
Der Generalsekretär des Europarats übermittelt jedem Mitgliedstaat des Europarats, jedem Vertragsstaat 
des Europäischen Kulturabkommens, den Nichtmitgliedstaaten, die an der Ausarbeitung dieses Überein-
kommens mitgewirkt haben, sowie jedem anderen Staat, der zum Beitritt zu diesem Übereinkommen 
eingeladen worden ist, beglaubigte Abschriften. 

 
 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsur-
kunde wurde am 10. Juli 1991 beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt; die Konvention ist gemäß 
ihrem Art. 15 Abs. 2 für Österreich mit 1. September 1991 in Kraft getreten. Dieser Staatsvertrag samt 
Anhang ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen. 
Der Anhang (Verbotsliste) ist nicht dargestellt. 
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Internationales Übereinkommen gegen Doping im Sport 
BGBl. III Nr. 108/2007 

I. Geltungsbereich 

Artikel 1 
Zweck des Übereinkommens 

Zweck dieses Übereinkommens ist es, im Rahmen der Strategie und des Tätigkeitsprogramms der 
UNESCO im Bereich der Leibeserziehung und des Sports die Verhütung und Bekämpfung des Dopings 
im Sport zu fördern mit dem Ziel der vollständigen Ausmerzung des Dopings. 

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Diese Begriffsbestimmungen sind im Zusammenhang des Welt-Anti-Doping-Codes zu sehen. Bei Wider-
sprüchen sind jedoch die Bestimmungen des Übereinkommens maßgebend. 
Im Sinne dieses Übereinkommens 
 1. bedeutet „akkreditierte Dopingkontrolllabors“ Labors, die von der Welt-Anti-Doping-Agentur 

akkreditiert sind; 
 2. bedeutet „Anti-Doping-Organisation“ eine Stelle, die dafür zuständig ist, Vorschriften für die 

Einleitung, Durchführung und Durchsetzung aller Teile des Dopingkontrollprozesses zu verab-
schieden. Dazu gehören zum Beispiel das Internationale Olympische Komitee, das Internationale 
Paralympische Komitee, andere Sportgroßveranstalter, die bei ihren Veranstaltungen Kontrollen 
durchführen, die Welt-Anti-Doping-Agentur, internationale Sportfachverbände und nationale 
Anti-Doping-Organisationen; 

 3. bedeutet „Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln“ im Sport das Vorliegen eines oder mehrerer 
der nachstehenden Sachverhalte: 

 a) das Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffs oder seiner Metaboliten oder Marker in einer 
Körperprobe eines Athleten; 

 b) die tatsächliche oder versuchte Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen 
Methode; 

 c) die Weigerung, sich einer Probennahme zu unterziehen, oder die Nichtabgabe einer Probe 
ohne zwingenden Grund, beides im Anschluss an eine den geltenden Anti-Doping-Regeln ent-
sprechenden Ankündigung, oder ein anderweitiges Umgehen der Probennahme; 

 d) die Nichterfüllung des Erfordernisses der Verfügbarkeit des Athleten für Kontrollen außerhalb 
des Wettkampfs, einschließlich der nicht erfolgten Angabe der erforderlichen Informationen 
über den Aufenthaltsort des Athleten und des Versäumnisses, sich einer Kontrolle zu unterzie-
hen, die als zumutbaren Regeln entsprechend gilt; 

 e) die tatsächliche oder versuchte unzulässige Einflussnahme auf jeden Teil der Dopingkontrolle; 
 f) der Besitz verbotener Wirkstoffe oder Methoden; 
 g) das Inverkehrbringen eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode; 
 h) die tatsächliche oder versuchte Verabreichung von verbotenen Wirkstoffen oder verbotenen 

Methoden an Athleten oder die Unterstützung, Anstiftung, Beihilfe, Verschleierung oder sons-
tige Tatbeteiligung bei einem tatsächlichen oder versuchten Verstoß gegen die Anti-Doping-
Regeln; 

 4. bedeutet „Athlet“ für die Zwecke der Dopingkontrolle jede Person, die auf internationaler oder 
nationaler Ebene, wie von jeder nationalen Anti-Doping-Organisation näher bestimmt und von 
den Vertragsstaaten anerkannt, am Sport teilnimmt, sowie jede sonstige Person, die auf einer 
niedrigeren Ebene, wie von den Vertragsstaaten anerkannt, am Sport oder einer Veranstaltung 
teilnimmt. Für die Zwecke von Erziehungs- und Schulungsprogrammen bedeutet „Athlet“ jede 
Person, die im Auftrag einer Sportorganisation am Sport teilnimmt; 

 5. bedeutet „Athletenbetreuer“ Trainer, sportliche Betreuer, Manager, Vertreter, Teammitglieder, 
Funktionäre sowie Ärzte und medizinische Betreuer, die mit Athleten arbeiten oder sie behan-
deln, welche an Wettkämpfen teilnehmen oder sich auf sie vorbereiten; 

 6. bedeutet „Code“ den Welt-Anti-Doping-Code, der von der Welt-Anti-Doping-Agentur am 
5. März 2003 in Kopenhagen verabschiedet wurde und als Anhang 1 diesem Übereinkommen 
beigefügt ist; 
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 7. bedeutet „Wettkampf“ ein einzelnes Rennen, einen einzelnen Kampf, ein einzelnes Spiel oder 
einen bestimmten athletischen Wettbewerb; 

 8. bedeutet „Dopingkontrolle“ das Verfahren, welches die Planung der Verteilung der Kontrollen, 
die Probennahme, die Bearbeitung der Proben, die Laboranalyse, die Bearbeitung der Ergebnisse, 
die Anhörung und Rechtsbehelfe umfasst; 

 9. bedeutet „Doping im Sport“ das Vorliegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln; 
 10. bedeutet „ordnungsgemäß befugte Dopingkontrollteams“ Dopingkontrollteams, die im Auftrag 

internationaler oder nationaler Anti-Doping-Organisationen tätig sind; 
 11. bedeutet Kontrolle „während des Wettkampfs“ - zur Unterscheidung zwischen Kontrollen wäh-

rend und Kontrollen außerhalb des Wettkampfs - eine Kontrolle, für die ein Athlet im Rahmen 
eines bestimmten Wettkampfs ausgewählt wird; dies gilt, sofern nicht in den Regeln eines inter-
nationalen Sportfachverbands oder einer anderen zuständigen Anti-Doping-Organisation etwas 
anderes vorgesehen ist; 

 12. bedeutet „Internationaler Standard für Labors“ den Standard, der als Anhang 2 diesem Überein-
kommen beigefügt ist; 

 13. bedeutet „Internationaler Standard für Kontrollen“ den Standard, der als Anhang 3 diesem Über-
einkommen beigefügt ist; 

 14. bedeutet „unangekündigte Kontrolle“ eine Dopingkontrolle, die ohne Vorankündigung des Athle-
ten durchgeführt wird und bei welcher der Athlet vom Zeitpunkt der Benachrichtigung bis zur 
Abgabe der Probe ununterbrochen beaufsichtigt wird; 

 15. bedeutet „Olympische Bewegung“ alle diejenigen, die sich damit einverstanden erklären, sich 
von der Olympischen Charta leiten zu lassen und welche die Autorität des Internationalen Olym-
pischen Komitees anerkennen, das heißt die internationalen Verbände der Sportarten, die zum 
Programm der Olympischen Spiele gehören, die Nationalen Olympischen Komitees, die Organi-
sationskomitees der Olympischen Spiele, die Athleten, Kampfrichter und Schiedsrichter, die 
Verbände und Vereine wie auch die durch das Internationale Olympische Komitee anerkannten 
Organisationen und Institutionen; 

 16. bedeutet Dopingkontrollen „außerhalb des Wettkampfs“ Dopingkontrollen, die nicht im Zusam-
menhang mit einem Wettkampf durchgeführt werden; 

 17. bedeutet „Verbotsliste“ die in Anlage I enthaltene Liste, in der die verbotenen Wirkstoffe und 
verbotenen Methoden aufgeführt sind; 

 18. bedeutet „verbotene Methode“ jede Methode, die in der in Anlage I enthaltenen Verbotsliste als 
solche beschrieben ist; 

 19. bedeutet „verbotener Wirkstoff“ jeden Wirkstoff, der in der in Anlage I enthaltenen Verbotsliste 
als solcher beschrieben ist; 

 20. bedeutet „Sportorganisation“ jede Organisation, die als Veranstalter eines Wettkampfs mit einer 
oder mehreren Sportarten tätig ist; 

 21. bedeutet „Standards für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur therapeutischen An-
wendung“ die in Anlage II enthaltenen Standards; 

 22. bedeutet „Kontrolle“ diejenigen Bestandteile des Dopingkontrollverfahrens, welche die Planung 
der Verteilung der Kontrollen, die Probennahme, die Bearbeitung der Proben sowie die Beförde-
rung der Proben zum Labor umfassen; 

 23. bedeutet „Ausnahmegenehmigung zur therapeutischen Anwendung“ eine Ausnahmegenehmi-
gung, die in Übereinstimmung mit den Standards für die Erteilung von Ausnahmegenehmigun-
gen zur therapeutischen Anwendung erteilt worden ist; 

 24. bedeutet „Anwendung“ das Auftragen, die Einnahme, die Injektion oder den Gebrauch eines 
verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode auf jedwede Art und Weise; 

 25. bedeutet „Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA)“ die so bezeichnete Stiftung, die am 
10. November 1999 nach Schweizer Recht gegründet wurde. 

Artikel 3 
Mittel zur Erreichung des Zweckes des Übereinkommens 

Um den Zweck des Übereinkommens zu erreichen, verpflichten sich die Vertragsstaaten, 
 a) auf nationaler und internationaler Ebene angemessene Maßnahmen zu ergreifen, die mit den 

Grundsätzen des Codes vereinbar sind; 
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 b) zu allen Formen der internationalen Zusammenarbeit zu ermutigen, die darauf abzielen, die Ath-
leten und die Ethik im Sport zu schützen und Forschungsergebnisse weiterzugeben; 

 c) die internationale Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und den führenden Organisati-
onen im Bereich der Bekämpfung des Dopings im Sport, insbesondere der Welt-Anti-Doping-
Agentur, zu fördern. 

Artikel 4 
Verhältnis des Übereinkommens zum Code 

(1) Um die Durchführung der Bekämpfung des Dopings im Sport auf der nationalen und internatio-
nalen Ebene zu koordinieren, verpflichten sich die Vertragsstaaten den Grundsätzen des Codes als Grund-
lage für die in Artikel 5 dieses Übereinkommens vorgesehenen Maßnahmen. Dieses Übereinkommen 
hindert die Vertragsstaaten nicht daran, zusätzliche Maßnahmen in Ergänzung des Codes zu ergreifen. 

(2) Der Code und die jeweils geltenden Fassungen der Anhänge 2 und 3 sind zu Informationszwe-
cken aufgeführt und sind nicht Bestandteil dieses Übereinkommens. Aus den Anhängen als solchen er-
wachsen für die Vertragsstaaten keine völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen. 

(3) Die Anlagen sind Bestandteil dieses Übereinkommens. 

Artikel 5 
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Übereinkommens 

Zur Erfüllung der in diesem Übereinkommen enthaltenen Verpflichtungen verpflichtet sich jeder Ver-
tragsstaat, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Maßnahmen können Gesetze, sonstige Vorschriften, 
politische Maßnahmen oder Verwaltungspraktiken beinhalten. 

Artikel 6 
Verhältnis zu anderen völkerrechtlichen Übereinkünften 

Dieses Übereinkommen verändert nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten, die aus vorher 
geschlossenen Übereinkünften erwachsen und mit Ziel und Zweck des Übereinkommens in Einklang 
stehen. Dies berührt nicht die Wahrnehmung der Rechte oder die Erfüllung der Verpflichtungen aus die-
sem Übereinkommen durch andere Vertragsstaaten. 

II. Tätigkeiten zur Dopingbekämpfung auf nationaler Ebene 

Artikel 7 
Innerstaatliche Koordinierung 

Die Vertragsstaaten stellen die Anwendung dieses Übereinkommens insbesondere durch innerstaatliche 
Koordinierung sicher. Um ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen nachzukommen, können sich 
die Vertragsstaaten auf Anti-Doping-Organisationen wie auch auf für den Sport zuständige Stellen und 
Sportorganisationen stützen. 

Artikel 8 
Maßnahmen zur Einschränkung der Verfügbarkeit und Anwendung verbotener Wirkstoffe und 

Methoden im Sport 
(1) Die Vertragsstaaten ergreifen in geeigneten Fällen Maßnahmen, um die Verfügbarkeit verbotener 

Wirkstoffe und Methoden und damit die Anwendung durch Athleten im Sport einzuschränken, es sei 
denn, die Anwendung erfolgt aufgrund einer Ausnahmegenehmigung zur therapeutischen Anwendung. 
Dazu gehören Maßnahmen, die sich gegen das Inverkehrbringen verbotener Wirkstoffe in Bezug auf 
Athleten richten und damit auch Maßnahmen, die auf die Eindämmung der Produktion, der Verbringung, 
der Einfuhr, des Vertriebs und der Verkaufs abzielen. 

(2) Die Vertragsstaaten ergreifen Maßnahmen beziehungsweise ermutigen die einschlägigen Stellen 
innerhalb ihres jeweiligen Hoheitsbereichs zur Ergreifung entsprechender Maßnahmen, um die Anwen-
dung und den Besitz verbotener Wirkstoffe und Methoden durch Athleten im Sport zu verhüten und ein-
zuschränken, es sei denn, die Anwendung erfolgt aufgrund einer Ausnahmegenehmigung zur therapeuti-
schen Anwendung. 

(3) Die nach diesem Übereinkommen getroffenen Maßnahmen behindern nicht die Verfügbarkeit für 
rechtmäßige Zwecke von Wirkstoffen und Methoden, die ansonsten im Sport verboten oder eingeschränkt 
anwendbar sind. 
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Artikel 9 
Maßnahmen gegen Athletenbetreuer 

Die Vertragsstaaten ergreifen selbst beziehungsweise ermutigen die Sportorganisationen und Anti-
Doping-Organisationen zur Ergreifung von Maßnahmen, die sich gegen Athletenbetreuer richten, die 
einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln oder eine andere Zuwiderhandlung im Zusammenhang mit 
Doping im Sport begehen; zu diesen Maßnahmen gehören auch Sanktionen und Strafen. 

Artikel 10 
Nahrungsergänzungsmittel 

Die Vertragsstaaten ermutigen in geeigneten Fällen die Hersteller und Vertreiber von Nahrungsergän-
zungsmitteln, vorbildliche Vorgehensweisen bei der Vermarktung und dem Vertrieb von Nahrungsergän-
zungsmitteln einzuführen, einschließlich der Angaben über deren analytische Zusammensetzung und die 
Qualitätssicherung. 

Artikel 11 
Finanzielle Maßnahmen 

In geeigneten Fällen werden die Vertragsstaaten 
 a) Mittel in ihren jeweiligen Haushalten vorsehen, um ein nationales und alle Sportarten abdecken-

des Kontrollprogramm zu unterstützen beziehungsweise den Sportorganisationen und Anti-
Doping-Organisationen entweder durch direkte Subventionen oder Zuweisungen bei der Finan-
zierung von Dopingkontrollen behilflich zu sein oder die Kosten derartiger Kontrollen bei der 
Festlegung der den entsprechenden Organisationen zu gewährenden Gesamtsubventionen oder 
-zuweisungen zu berücksichtigen; 

 b) Schritte unternehmen, um einzelnen Athleten oder Athletenbetreuern, die nach einem Verstoß 
gegen die Anti-Doping-Regeln gesperrt wurden, während der Dauer der Sperre eine etwaige 
sportbezogene finanzielle Unterstützung zu verweigern; 

 c) Sportorganisationen oder Anti-Doping-Organisationen, die gegen den Code oder gegen in Über-
einstimmung mit dem Code beschlossene anwendbare Anti-Doping-Regeln verstoßen, die finan-
zielle oder anderweitige sportbezogene Unterstützung teilweise oder ganz verweigern. 

Artikel 12 
Maßnahmen zur Erleichterung von Dopingkontrollen 

In geeigneten Fällen werden die Vertragsstaaten 
 a) es fördern und erleichtern, dass Sportorganisationen und Anti-Doping-Organisationen in ihrem 

jeweiligen Hoheitsbereich Dopingkontrollen entsprechend den Vorgaben des Codes durchführen; 
hierzu gehören unangekündigte Kontrollen, Kontrollen außerhalb des Wettkampfs und während 
des Wettkampfs; 

 b) es fördern und erleichtern, dass Sportorganisationen und Anti-Doping-Organisationen Vereinba-
rungen treffen, durch die eine Kontrolle ihrer Mitglieder durch ordnungsgemäß befugte Doping-
kontrollteams aus anderen Ländern ermöglicht wird; 

 c) sich verpflichten, die Sportorganisationen und Anti-Doping-Organisationen in ihrem jeweiligen 
Hoheitsbereich dabei zu unterstützen, zum Zweck der Dopingkontrollanalyse Zugang zu einem 
akkreditierten Dopingkontrolllabor zu erhalten. 

III. Internationale Zusammenarbeit 

Artikel 13 
Zusammenarbeit zwischen Anti-Doping-Organisationen und Sportorganisationen 

Die Vertragsstaaten fördern die Zusammenarbeit zwischen den Anti-Doping-Organisationen, staatlichen 
Behörden und Sportorganisationen in ihrem Hoheitsbereich und denjenigen im Hoheitsbereich anderer 
Vertragsstaaten, um auf internationaler Ebene den Zweck dieses Übereinkommens zu erreichen. 

Artikel 14 
Unterstützung des Auftrags der Welt-Anti-Doping-Agentur 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, den wichtigen Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur bei der in-
ternationalen Bekämpfung des Dopings zu unterstützen. 
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Artikel 15 
Finanzierung der Welt-Anti-Doping-Agentur zu gleichen Anteilen 

Die Vertragsstaaten unterstützen den Grundsatz, wonach die staatlichen Behörden und die Olympische 
Bewegung den gebilligten jährlichen Kernhaushalt der Welt-Anti-Doping-Agentur zu gleichen Teilen 
übernehmen. 

Artikel 16 
Internationale Zusammenarbeit bei der Dopingkontrolle 

In Anerkennung der Tatsache, dass die Bekämpfung des Dopings im Sport nur wirksam sein kann, wenn 
die Athleten unangekündigt kontrolliert und die Proben für die Analyse rechtzeitig in Labors gebracht 
werden können, werden die Vertragsstaaten in geeigneten Fällen und im Einklang mit den innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften und Verfahren 
 a) die Aufgabe der Welt-Anti-Doping-Agentur und der im Einklang mit dem Code tätigen Anti-

Doping-Organisationen, die darin besteht, bei den Athleten der Vertragsstaaten Dopingkontrollen 
während des Wettkampfs oder außerhalb des Wettkampfs in ihrem Hoheitsgebiet oder andernorts 
durchzuführen, nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften der Gastgeberländer erleichtern; 

 b) den rechtzeitigen grenzüberschreitenden Transport ordnungsgemäß befugter Dopingkontroll-
teams bei Dopingkontrolltätigkeiten erleichtern; 

 c) zusammenarbeiten, um den rechtzeitigen Versand oder die rechtzeitige grenzüberschreitende 
Verbringung von Proben so zu beschleunigen, dass deren Sicherheit und Unversehrtheit gewahrt 
bleiben; 

 d) bei der internationalen Koordinierung von Dopingkontrollen durch verschiedene Anti-Doping-
Organisationen mitwirken und zu diesem Zweck mit der Welt-Anti-Doping-Agentur zusammen-
arbeiten; 

 e) die Zusammenarbeit zwischen den Dopingkontrolllaboren in ihrem Hoheitsbereich mit denen im 
Hoheitsbereich anderer Vertragsstaaten fördern. Insbesondere sollen die Vertragsstaaten mit akk-
reditierten Dopingkontrolllabors die Labors in ihrem Hoheitsbereich ermutigen, andere Vertrags-
staaten dabei zu unterstützen, die Erfahrungen, Fertigkeiten und Techniken zu erwerben, die er-
forderlich sind, um ihre eigenen Labors einzurichten, wenn sie dies wünschen; 

 f) gegenseitige Vereinbarungen über die Durchführung von Kontrollen zwischen den benannten 
Anti-Doping-Organisationen in Übereinstimmung mit dem Code anregen und unterstützen; 

 g) gegenseitig die mit dem Code vereinbaren Dopingkontrollverfahren und Methoden zur Bearbei-
tung der Ergebnisse einschließlich der entsprechenden Sportsanktionen aller Anti-Doping-
Organisationen anerkennen. 

Artikel 17 
Freiwilliger Fonds 

(1) Hiermit wird ein "Fonds zur Ausmerzung des Dopings im Sport" errichtet, der im Folgenden als 
"Freiwilliger Fonds" bezeichnet wird. Der Freiwillige Fonds setzt sich aus Treuhandvermögen zusam-
men, das in Übereinstimmung mit der Finanzordnung der UNESCO eingerichtet wird. Alle Beiträge der 
Vertragsstaaten und anderer Akteure sind freiwillig. 

(2) Die Mittel des Freiwilligen Fonds bestehen aus 
 a) Beiträgen der Vertragsstaaten; 
 b) Beiträgen, Schenkungen oder Vermächtnissen 
 i) anderer Staaten; 
 ii) von Organisationen und Programmen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere des 

Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, wie auch von anderen internationalen Orga-
nisationen; 

 iii) von Einrichtungen des öffentlichen oder privaten Rechts oder von Einzelpersonen; 
 c) den für die Mittel des Freiwilligen Fonds anfallenden Zinsen; 
 d) Mitteln, die durch Sammlungen und Einnahmen aus Veranstaltungen zugunsten des Freiwilligen 

Fonds aufgebracht werden, und 
 e) allen sonstigen Mitteln, die durch die von der Konferenz der Vertragsparteien für den Freiwilli-

gen Fonds aufzustellenden Vorschriften genehmigt sind. 
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(3) Beiträge der Vertragsstaaten zum Freiwilligen Fonds gelten nicht als Ersatzleistung für die Ver-
pflichtung der Vertragsstaaten, ihren Beitrag zum jährlichen Haushalt der Welt-Anti-Doping-Agentur zu 
entrichten. 

Artikel 18 
Verwendung und Verwaltung des Freiwilligen Fonds 

Die Mittel im Freiwilligen Fonds werden von der Konferenz der Vertragsparteien für die Finanzierung 
der von ihr gebilligten Tätigkeiten zugewiesen, insbesondere um die Vertragsstaaten dabei zu unterstüt-
zen, in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und unter Berücksichtigung der Zielsetzungen der 
Welt-Anti-Doping-Agentur Anti-Doping-Programme zu entwickeln und durchzuführen; sie dürfen auch 
verwendet werden, um die Kosten der Durchführung dieses Übereinkommens zu decken. An die dem 
Freiwilligen Fonds gezahlten Beiträge dürfen keine politischen, wirtschaftlichen oder andere Bedingun-
gen geknüpft werden. 

IV. Erziehung und Schulung 

Artikel 19 
Allgemeine Erziehungs- und Schulungsgrundsätze 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Erziehungs- und Schulungs-
programme zur Bekämpfung des Dopings zu unterstützen, zu entwickeln oder durchzuführen. Für die 
Sportwelt im Allgemeinen sollen diese Programme darauf abzielen, aktuelle und genaue Informationen zu 
folgenden Bereichen bereitzustellen: 
 a) zu dem Schaden, den das Doping den ethischen Werten des Sports zufügt; 
 b) zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Dopings. 

(2) Für die Athleten und Athletenbetreuer sollen die Erziehungs- und Schulungsprogramme darüber 
hinaus, insbesondere bei ihrer ersten Schulung, darauf abzielen, aktuelle und genaue Informationen zu 
folgenden Bereichen bereitzustellen: 
 a) zu den Dopingkontrollverfahren; 
 b) zu den Rechten und Pflichten der Athleten im Hinblick auf die Dopingbekämpfung, einschließ-

lich Informationen über den Code und die Anti-Doping-Maßnahmen der einschlägigen Sport- 
und Anti-Doping-Organisationen. Diese Informationen müssen die Folgen eines Verstoßes gegen 
die Anti-Doping-Regeln beinhalten; 

 c) zu der Liste der verbotenen Wirkstoffe und Methoden und zu den Ausnahmegenehmigungen zur 
therapeutischen Anwendung; 

 d) zu Nahrungsergänzungsmitteln. 

Artikel 20 
Verhaltensrichtlinien für den Berufssport 

Die Vertragsstaaten ermutigen die einschlägigen zuständigen Verbände und Einrichtungen des Berufs-
sports, geeignete und mit dem Code vereinbare Verhaltensrichtlinien, vorbildliche Praktiken und ethische 
Regeln in Bezug auf die Bekämpfung des Dopings im Sport zu entwickeln und umzusetzen. 

Artikel 21 
Einbeziehung von Athleten und Athletenbetreuern 

Die Vertragsstaaten fördern und - im Rahmen ihrer Möglichkeiten - unterstützen die aktive Beteiligung 
von Athleten und Athletenbetreuern an allen Arten der Dopingbekämpfung durch die Sportorganisationen 
und die anderen einschlägigen Organisationen und ermutigen die Sportorganisationen in ihrem Hoheits-
bereich, Gleiches zu tun. 

Artikel 22 
Sportorganisationen und die fortlaufende Erziehung und Schulung im Bereich der Dopingbekämp-

fung 
Die Vertragsstaaten ermutigen die Sportorganisationen und die Anti-Doping-Organisationen, für alle 
Athleten und Athletenbetreuer fortlaufende Erziehungs- und Schulungsprogramme zu den in Artikel 19 
aufgeführten Themen durchzuführen. 
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Artikel 23 
Zusammenarbeit bei der Erziehung und Schulung 

Die Vertragsstaaten arbeiten untereinander und mit den einschlägigen Organisationen zusammen, um in 
geeigneten Fällen Informationen, Fachwissen und Erfahrungen zu wirksamen Dopingbekämpfungspro-
grammen auszutauschen. 

V. Forschung 

Artikel 24 
Förderung der Forschung im Bereich der Dopingbekämpfung 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in Zusammenarbeit mit den 
Sportorganisationen und anderen einschlägigen Organisationen die Forschung im Bereich der Dopingbe-
kämpfung zu folgenden Fragen zu unterstützen und zu fördern: 
 a) Verhütung des Dopings, Nachweismethoden, Verhaltens- und gesellschaftliche Aspekte und 

gesundheitliche Auswirkungen des Dopings; 
 b) Mittel und Wege zur Entwicklung wissenschaftlich fundierter physiologischer und psychologi-

scher Schulungsprogramme, die der Integrität der Person Rechnung tragen; 
 c) Anwendung aller neuen Wirkstoffe und Methoden, die aus wissenschaftlichen Entwicklungen 

entstehen. 

Artikel 25 
Wesen der Forschung im Bereich der Dopingbekämpfung 

Bei der in Artikel 24 beschriebenen Förderung der Forschung im Bereich der Dopingbekämpfung stellen 
die Vertragsstaaten sicher, dass die betreffende Forschung 
 a) international anerkannten ethischen Praktiken entspricht; 
 b) die Verabreichung verbotener Wirkstoffe und Methoden an Athleten vermeidet; 
 c) nur mit geeigneten Sicherheitsvorkehrungen erfolgt, um zu verhindern, dass die Forschungser-

gebnisse im Bereich der Dopingbekämpfung für Dopingzwecke missbraucht und angewendet 
werden. 

Artikel 26 
Weitergabe von Forschungsergebnissen im Bereich der Dopingbekämpfung 

Vorbehaltlich der Einhaltung des anzuwendenden nationalen und internationalen Rechts geben die Ver-
tragsstaaten in geeigneten Fällen die Forschungsergebnisse im Bereich der Dopingbekämpfung an andere 
Vertragsstaaten und an die Welt-Anti-Doping-Agentur weiter. 

Artikel 27 
Sportwissenschaftliche Forschung 

Die Vertragsstaaten ermutigen 
 a) die Mitglieder der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft, in Einklang mit den 

Grundsätzen des Codes sportwissenschaftliche Forschung zu betreiben; 
 b) die Sportorganisationen und die Athletenbetreuer in ihrem Hoheitsbereich, mit den Grundsätzen 

des Codes vereinbare sportwissenschaftliche Forschung durchzuführen. 

VI. Überwachung der Anwendung des Übereinkommens 

Artikel 28 
Konferenz der Vertragsparteien 

(1) Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsparteien eingesetzt. Die Konferenz der Vertragsparteien 
ist das Lenkungsorgan dieses Übereinkommens. 

(2) Die Konferenz der Vertragsparteien tritt in der Regel alle zwei Jahre zu einer ordentlichen Ta-
gung zusammen. Sie kann zu außerordentlichen Tagungen zusammentreten, wenn sie dies beschließt oder 
wenn mindestens ein Drittel der Vertragsstaaten darum ersuchen. 

(3) Jeder Vertragsstaat hat bei der Konferenz der Vertragsparteien eine Stimme. 
(4) Die Konferenz der Vertragsparteien gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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Artikel 29 
Beratende Organisation und Beobachter bei der Konferenz der Vertragsparteien 

Die Welt-Anti-Doping-Agentur wird als beratende Organisation zur Konferenz der Vertragsparteien ein-
geladen. Das Internationale Olympische Komitee, das Internationale Paralympische Komitee, der Europa-
rat und der Zwischenstaatliche Ausschuss für Körpererziehung und Sport (CIGEPS) werden als Beobach-
ter eingeladen. Die Konferenz der Vertragsparteien kann beschließen, weitere einschlägige Organisatio-
nen als Beobachter einzuladen. 

Artikel 30 
Aufgaben der Konferenz der Vertragsparteien 

(1) Neben den in anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens aufgeführten Aufgaben bestehen 
die Aufgaben der Konferenz der Vertragspartei darin, 
 a) den Zweck dieses Übereinkommens zu fördern; 
 b) das Verhältnis zur Welt-Anti-Doping-Agentur zu erörtern und die Finanzierungsmechanismen 

des jährlichen Kernhaushalts der Agentur zu beobachten. Nichtvertragsstaaten können zu diesen 
Erörterungen eingeladen werden; 

 c) einen Plan für die Verwendung der Mittel des Freiwilligen Fonds nach Artikel 18 zu beschließen; 
 d) die von den Vertragsstaaten nach Artikel 31 vorgelegten Berichte zu prüfen; 
 e) die Überwachung der Einhaltung dieses Übereinkommens unter Berücksichtigung der Entwick-

lung von Dopingbekämpfungssystemen nach Artikel 31 fortlaufend zu überprüfen. Alle Überwa-
chungsmechanismen oder -maßnahmen, die über Artikel 31 hinausgehen, werden durch den nach 
Artikel 17 errichteten Freiwilligen Fonds finanziert; 

 f) Änderungsentwürfe zu diesem Übereinkommen im Hinblick auf deren Beschlussfassung zu prü-
fen; 

 g) nach Artikel 34 des Übereinkommens die von der Welt-Anti-Doping-Agentur beschlossenen 
Änderungen der Verbotsliste und der Standards für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
zur therapeutischen Anwendung im Hinblick auf deren Genehmigung zu prüfen; 

 h) die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und der Welt-Anti-Doping-Agentur im Rah-
men dieses Übereinkommens näher zu bestimmen und durchzuführen; 

 i) von der Welt-Anti-Doping-Agentur bei jeder ihrer Tagungen einen Bericht über die Durchfüh-
rung des Codes zur Prüfung zu erbitten. 

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann die Konferenz der Vertragsparteien mit anderen zwi-
schenstaatlichen Gremien zusammenarbeiten. 

Artikel 31 
Nationale Berichte an die Konferenz der Vertragsparteien 

Die Vertragsstaaten legen der Konferenz der Vertragsparteien über das Sekretariat alle zwei Jahre und in 
einer der offiziellen Sprachen der UNESCO alle einschlägigen Informationen über die Maßnahmen vor, 
die sie zur Einhaltung dieses Übereinkommens ergriffen haben. 

Artikel 32 
Sekretariat der Konferenz der Vertragsparteien 

(1) Das Sekretariat der Konferenz der Vertragsparteien wird vom Generaldirektor der UNESCO ge-
stellt. 

(2) Auf Ersuchen der Konferenz der Vertragsparteien nutzt der Generaldirektor der UNESCO zu den 
von der Konferenz der Vertragsparteien gebilligten Bedingungen die Dienste der Welt-Anti-Doping-
Agentur im größtmöglichen Umfang. 

(3) Die mit dem Übereinkommen in Zusammenhang stehenden Durchführungskosten werden im 
Rahmen vorhandener Mittel und in angemessener Höhe aus dem ordentlichen Haushalt der UNESCO, 
aus dem nach Artikel 17 errichteten Freiwilligen Fonds oder entsprechend einer alle zwei Jahre zu tref-
fenden Festlegung aus einer angemessenen Kombination beider Quellen finanziert. Die Finanzierung des 
Sekretariats aus dem ordentlichen Haushalt erfolgt auf einer strikt minimalen Grundlage, wobei davon 
ausgegangen wird, dass auch eine freiwillige Finanzierung zur Unterstützung des Übereinkommens zur 
Verfügung gestellt werden soll. 



- 15 - 

(4) Das Sekretariat bereitet die Dokumentation der Konferenz der Vertragsparteien und die Entwürfe 
der Tagesordnung ihrer Sitzungen vor und stellt die Durchführung ihrer Beschlüsse sicher. 

Artikel 33 
Änderungen 

(1) Jeder Vertragsstaat kann durch schriftliche Mitteilung an den Generaldirektor der UNESCO Än-
derungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Der Generaldirektor leitet diese Mitteilung an alle Ver-
tragsstaaten weiter. Gibt innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Weiterleitung der Mitteilung 
mindestens die Hälfte der Vertragsstaaten ihre Zustimmung, so legt der Generaldirektor diese Vorschläge 
der nachfolgenden Tagung der Konferenz der Vertragsparteien vor. 

(2) Änderungen werden von der Konferenz der Vertragsparteien mit Zweidrittelmehrheit der auf der 
Tagung anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen. 

(3) Nach der Beschlussfassung werden Änderungen dieses Übereinkommens den Vertragsstaaten zur 
Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder zum Beitritt vorgelegt. 

(4) Änderungen dieses Übereinkommens treten für die Vertragsstaaten, die sie ratifiziert, angenom-
men oder genehmigt haben oder ihnen beigetreten sind, drei Monate nach Hinterlegung der in Absatz 3 
genannten Urkunden durch zwei Drittel der Vertragsstaaten in Kraft. Für jeden Vertragsstaat, der eine 
Änderung zu einem späteren Zeitpunkt ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihr beitritt, tritt sie drei Mo-
nate nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen 
Vertragsstaat in Kraft. 

(5) Ein Staat, der nach Inkrafttreten von Änderungen nach Absatz 4 Vertragspartei dieses Überein-
kommens wird, gilt, wenn er keine anderweitige Absicht zum Ausdruck gebracht hat, 
 a) als Vertragspartei des geänderten Übereinkommens; 
 b) als Vertragspartei des nicht geänderten Übereinkommens im Verhältnis zu jedem Vertragsstaat, 

der nicht durch die Änderungen gebunden ist. 

Artikel 34 
Besonderes Änderungsverfahren für die Anlagen des Übereinkommens 

(1) Ändert die Welt-Anti-Doping-Agentur die Verbotsliste oder die Standards für die Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen zur therapeutischen Anwendung, so kann sie den Generaldirektor der 
UNESCO durch eine an ihn gerichtete schriftliche Mitteilung von den Änderungen in Kenntnis setzen. 
Der Generaldirektor notifiziert diese Änderungen umgehend allen Vertragsstaaten als vorgeschlagene 
Änderungen der betreffenden Anlagen zu diesem Übereinkommen. Die Änderungen der Anlagen werden 
von der Konferenz der Vertragsparteien entweder auf einer ihrer Tagungen oder durch schriftliche Kon-
sultation genehmigt. 

(2) Innerhalb von 45 Tagen nach der Notifikation des Generaldirektors können die Vertragsstaaten 
ihren Einspruch gegen die vorgeschlagene Änderung entweder - im Fall einer schriftlichen Konsultation - 
schriftlich gegenüber dem Generaldirektor oder auf einer Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 
einlegen. Die vorgeschlagene Änderung gilt als von der Konferenz der Vertragsparteien genehmigt, wenn 
nicht zwei Drittel der Vertragsstaaten Einspruch gegen sie einlegen. 

(3) Die von der Konferenz der Vertragsparteien genehmigten Änderungen werden den Vertragsstaa-
ten vom Generaldirektor notifiziert. Sie treten 45 Tage nach dieser Notifikation in Kraft; hiervon ausge-
nommen sind Vertragsstaaten, die dem Generaldirektor vorab notifiziert haben, dass sie diese Änderun-
gen nicht annehmen. 

(4) Ein Vertragsstaat, der dem Generaldirektor notifiziert hat, dass er eine nach den Absätzen 1 bis 3 
genehmigte Änderung nicht annimmt, bleibt durch die nicht geänderten Fassungen der Anlagen gebun-
den. 

VII. Schlussbestimmungen 

Artikel 35 
Bundesstaatliche oder nicht einheitsstaatliche Verfassungssysteme 

Folgende Bestimmungen gelten für Vertragsstaaten, die ein bundesstaatliches oder nicht einheitsstaatli-
ches Verfassungssystem haben: 
 a) Hinsichtlich derjenigen Bestimmungen dieses Übereinkommens, deren Durchführung in die 

Zuständigkeit des Bundes- oder Zentral-Gesetzgebungsorgans fällt, sind die Verpflichtungen der 
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Bundes- oder Zentralregierung dieselben wie für diejenigen Vertragsstaaten, die nicht Bundes-
staaten sind; 

 b) hinsichtlich derjenigen Bestimmungen dieses Übereinkommens, deren Durchführung in die Zu-
ständigkeit eines einzelnen Gliedstaats, eines Kreises, einer Provinz oder eines Kantons fällt, die 
nicht durch das Verfassungssystem des Bundes verpflichtet sind, gesetzgeberische Maßnahmen 
zu treffen, unterrichtet die Bundesregierung die zuständigen Stellen dieser Staaten, Kreise, Pro-
vinzen oder Kantone von den genannten Bestimmungen und empfiehlt ihnen ihre Annahme. 

Artikel 36 
Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt 

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder des Beitritts durch die 
Mitgliedstaaten der UNESCO nach Maßgabe ihrer verfassungsrechtlichen Verfahren. Die Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor der UNESCO hinterlegt. 

Artikel 37 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von 
einem Monat nach Hinterlegung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde folgt. 

(2) Für jeden Staat, der danach seine Zustimmung erklärt, durch dieses Übereinkommen gebunden 
zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach 
Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde folgt. 

Artikel 38 
Räumliche Erstreckung des Übereinkommens 

(1) Jeder Staat kann bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, deren internationale Beziehungen er 
wahrnimmt und auf die dieses Übereinkommen Anwendung findet. 

(2) Jeder Vertragsstaat kann jederzeit danach durch eine an die UNESCO gerichtete Erklärung die 
Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstre-
cken. Das Übereinkommen tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von einem Monat nach Eingang der Erklärung beim Verwahrer folgt. 

(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in Bezug auf jedes darin bezeichne-
te Hoheitsgebiet durch eine an die UNESCO gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die 
Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach 
Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt. 

Artikel 39 
Kündigung 

Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen kündigen. Die Kündigung wird durch eine Urkunde 
notifiziert, die beim Generaldirektor der UNESCO hinterlegt wird. Die Kündigung wird am ersten Tag 
des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Kündigungsur-
kunde folgt. Sie lässt die finanziellen Verpflichtungen des betreffenden Vertragsstaats bis zu dem Tag 
unberührt, an dem der Rücktritt wirksam wird. 

Artikel 40 
Verwahrer 

Der Generaldirektor der UNESCO ist der Verwahrer dieses Übereinkommens und der Änderungen dieses 
Übereinkommens. Als Verwahrer informiert der Generaldirektor der UNESCO die Vertragsstaaten dieses 
Übereinkommens wie auch die anderen Mitgliedstaaten der Organisation über 
 a) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde; 
 b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 37; 
 c) jeden nach Artikel 31 erstellten Bericht; 
 d) jede Änderung des Übereinkommens oder seiner Anlagen, die nach den Artikeln 33 und 34 be-

schlossen wurde, und über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen; 
 e) jede Erklärung oder Notifikation nach Artikel 38; 
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 f) jede Notifikation nach Artikel 39 und über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung 
und 

 g) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Überein-
kommen. 

Artikel 41 
Registrierung 

Auf Ersuchen des Generaldirektors der UNESCO wird dieses Übereinkommen nach Artikel 102 der Sat-
zung der Vereinten Nationen beim Sekretariat der Vereinten Nationen registriert. 

Artikel 42 
Verbindliche Wortlaute 

(1) Dieses Übereinkommen einschließlich seiner Anlagen ist in arabischer, chinesischer, englischer, 
französischer, russischer und spanischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist. 

(2) Die Anhänge zu diesem Übereinkommen stehen in arabischer, chinesischer, englischer, französi-
scher, russischer und spanischer Sprache zur Verfügung. 

Artikel 43 
Vorbehalte 

Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar sind, sind unzulässig. 
 
 
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsur-
kunde wurde am 19. Juli 2007 beim Generaldirektor der Organisation für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur der Vereinten Nationen hinterlegt; das Internationale Übereinkommen gegen Doping im Sport ist 
gemäß seinem Art. 37 Abs. 2 für Österreich mit 1. September 2007 in Kraft getreten. Dieser Staatsvertrag 
- dessen Art. 34 Abs. 3 verfassungsändernd ist - ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen. 
Die Anlage I (Die Verbotsliste – Internationaler Standard), die Anlage II (Standards für die Erteilung 
von Ausnahmegenehmigungen zur therapeutischen Anwendung) sowie der Anhang 1 (Welt-Anti-Doping-
Code), der Anhang 2 (Internationaler Standard für Labors) und der Anhang 3 (Internationaler Standard 
für Kontrollen) sind nicht dargestellt. 
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Bundesgesetz über die Neuorganisation der Bundessporteinrichtungen - BSEOG 
BGBl. I Nr. 149/1998 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2007 
sowie der BMG-Novelle BGBl. I Nr. 3/20091 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

Errichtung der Gesellschaft 
§ 1. (1) Der Bundeskanzler ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von einer Million Schilling und mit 
der Firma „Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH“ zu gründen. Sofern in diesem Bundesgesetz 
nichts anderes bestimmt ist, sind auf diese Gesellschaft die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), RGBl. Nr. 58/1906, anzuwenden. 

(2) Mit der Eintragung der Gesellschaft gemäß Abs. 1 in das Firmenbuch, frühestens jedoch mit 
1. Jänner 1999, geht das bis zu diesem Zeitpunkt im Eigentum des Bundes stehende Vermögen im Be-
reich nachfolgender Bundessporteinrichtungen einschließlich aller dazugehörenden Rechte, Rechtsver-
hältnisse, Forderungen und Schulden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in das Eigentum der Gesell-
schaft über, wobei die Gesamtrechtsnachfolge ins Firmenbuch einzutragen ist: 
 1. Bundessportzentrum Südstadt, 
 2. Bundessportschule Hintermoos, 
 3. Bundessportschule Obertraun, 
 4. Bundessportschule Schielleiten, 
 5. Bundessportschule Spitzerberg, 
 6. Bundessportheim St. Christoph, 
 7. Bundessportheim Faakersee, 
 8. Bundessportheim Kitzsteinhorn und 
 9. Bundessportheim Wien „Blattgasse“. 

(3) Die Liegenschaften, die gemäß Abs. 2 in das Eigentum der Gesellschaft übergehen, sind in der 
Anlage angeführt. Für die Eintragung des Übergangs des Eigentums ist vom Bundesminister für Finanzen 
eine Amtsbestätigung auszustellen. Eine solche Amtsbestätigung gilt als Urkunde im Sinne des § 33 des 
Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39. 

(4) Die Wertansätze für das übergegangene Vermögen sind anläßlich der Einbringungsbilanz festzu-
legen, die binnen sechs Monaten ab dem Vermögensübergang gemäß Abs. 2 zu erstellen ist. Für die Be-
stimmung der Wertansätze in der Einbringungsbilanz besteht keine Bindung an die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Die Wertansätze der technischen Einrichtungen und Anlagen sind entsprechend ihrer 
Nutzungsmöglichkeit unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Standes der Technik festzulegen. Soweit 
der Wert des übergegangenen Vermögens (Sacheinlage) die Höhe des Stammkapitals gemäß § 1 Abs. 1 
übersteigt, ist der Differenzbetrag in eine nicht gebundene Kapitalrücklage (§ 224 Abs. 3 A II 2 des Han-
delsgesetzbuches, dRGBl. S 219/1897) einzustellen. Die Einbringungsbilanz kann einer Kapitalerhöhung 
im Sinne des Kapitalberichtigungsgesetzes, BGBl. Nr. 171/1967, zugrunde gelegt werden. Die Einbrin-
gungsbilanz hat als Anlage eine zusammenfassende Darstellung der Aktiven und Passiven der Bundes-
sporteinrichtungen zu enthalten, die nachvollziehbar und betriebsnotwendig diesen Bereichen zuzuordnen 
sind, und aus der die übergehenden Gläubiger- und Schuldnerpositionen erkennbar sind. Die Anlage hat 
darüber hinaus alle nicht aus der Bilanz ersichtlichen Vermögenswerte und Haftungen zu enthalten, die zu 
dem übergegangenen Betrieb gehören. Die Einbringungsbilanz ist durch einen gerichtlich bestellten 
Gründungsprüfer zu prüfen und zu bestätigen; der Prüfbericht gilt als Prüfbericht gemäß § 25 Abs. 2 bis 5 

                                            
1 Mit einer am 1. Februar 2009 in Kraft getretenen Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986 (BMG), 
BGBl. I Nr. 3/2009, wurden die „Angelegenheiten des Sports“ vom „Bundeskanzleramt“ in die Ressort-
zuständigkeit des „Bundesministeriums für Landesverteidigung“ verschoben; in formeller Hinsicht wurde 
gleichzeitig das zweitgenannte Ressort in „Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport“ umbe-
nannt. Auf Grund des § 16a BMG gelten in einem solchen Fall „Zuständigkeitsvorschriften in besonderen 
Bundesgesetzen als entsprechend geändert“. 
 



- 19 - 

des Aktiengesetzes, BGBl. Nr. 98/1965. Die Einbringungsbilanz ist in den Bekanntmachungsblättern zu 
veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist zum Firmenbuch einzureichen. 

(5) Die Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an der Gesellschaft obliegt dem Bundeskanzler. 
Unternehmensgegenstand, Tochtergesellschaften 

§ 2. (1) In der Erklärung gemäß § 3 Abs. 2 GmbHG ist als Unternehmensgegenstand insbesondere 
der Betrieb von Bundessporteinrichtungen vorzusehen. Zum Betrieb zählen insbesondere: 
 1. die Vermietung von Sportanlagen, 
 2. die Vermietung von Unterkünften, 
 3. die Bereitstellung von Verpflegung und 
 4. die sportliche Betreuung der Gäste. 

(2) In der Erklärung gemäß § 3 Abs. 2 GmbHG ist weiters vorzusehen, daß der Betrieb nach Abs. 1 
dem Ziel der Förderung des Spitzen- und Leistungssportes sowie der Förderung der Sportaus- und 
-weiterbildung, insbesondere der Schulen, Bildungsanstalten und Universitäten, und der Förderung des 
Breitensports zu dienen hat. 

(3) In allfälligen künftigen Gesellschaftsverträgen ist der Unternehmensgegenstand gemäß Abs. 1 
vorzusehen. 

(4) Die Gesellschaft ist, wenn dadurch die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Abs. 1 und die Ziele 
gemäß Abs. 2 nicht gefährdet sind, berechtigt, 
 1. für Bundessporteinrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 oder zur Wahrnehmung von Aufgaben gemäß 

Abs. 1 Tochtergesellschaften zu gründen; 
 2. die Betriebsführung von Bundessporteinrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 einem Sportverband im 

Sinne des Bundes-Sportförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 2/1970, zu übertragen. 
Verfügungen über Geschäftsanteile 

§ 3. (1) Der Bundeskanzler ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
den Geschäftsanteil des Bundes an der Gesellschaft zur Gänze oder zum Teil der Österreichischen Bun-
des-Sportorganisation oder an eine von der Österreichischen Bundes-Sportorganisation zu diesem Zweck 
gegründete juristische Person unentgeltlich zu übertragen. 

(2) Der Bundeskanzler ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Teile 
des Geschäftsanteils des Bundes an der Gesellschaft bestmöglich zu veräußern, wenn durch die Veräuße-
rung die Ziele der Gesellschaft gemäß § 2 Abs. 2 nicht gefährdet werden. 

(3) Die Übertragung gemäß Abs. 1 und die Veräußerung gemäß Abs. 2 bedürfen der Zustimmung 
der Bundesregierung. 

Unternehmenskonzept 
§ 4. (1) Die erste Geschäftsführung, welche nach der Errichtung der Gesellschaft bestellt wird, hat 

innerhalb von sechs Monaten ab Bestellung ein Unternehmenskonzept auszuarbeiten und dem Aufsichts-
rat zur Genehmigung vorzulegen. Das Konzept hat insbesondere die von der Gesellschaft angestrebten 
Unternehmensziele, die von ihr verfolgten Strategien, die der Gesellschaft zugrundeliegende Organisation 
einschließlich der Pläne für den Personal- und Sachmitteleinsatz und Investitionsvorhaben zu enthalten. 

(2) Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat weiters für die Einrichtung eines Planungs- und Be-
richterstattungssystems zu sorgen, das die Erfüllung der Berichterstattungspflichten durch die Unterneh-
mensleitung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bundesministers für Finanzen 
hinsichtlich der Einrichtung eines Beteiligungs- und Finanz-Controllings gewährleistet und dieses System 
solange aufrecht zu erhalten, als ein Geschäftsanteil an der Gesellschaft im Eigentum des Bundes steht. 

Bundeshaftung und Bundeszuschüsse 
§ 5. (1) Für die Befriedigung der bezugsrechtlichen Ansprüche der Bediensteten gemäß § 12 hat der 

Bund wie ein Ausfallsbürge (§ 1356 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches) zu haften. Die Höhe 
der Haftung ist mit jenem Betrag begrenzt, der sich zum Tag der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1 
Abs. 2 aus der für die genannten Bediensteten maßgeblich gewesenen besoldungsrechtlichen Stellung 
unter Berücksichtigung ihrer Verwendung zu diesem Zeitpunkt ergibt, zuzüglich der nach diesem Zeit-
punkt zurückgelegten Dienstzeit, der vorgesehenen regelmäßigen Vorrückungen und allgemeinen Ge-
haltserhöhungen. 

(2) Der Bund finanziert entsprechend dem Bedarf Investitionen der Gesellschaft zur Erweiterung 
und Verbesserung der den Sportanlagen angeschlossenen Unterkünfte und Einrichtungen der Verpflegung 
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im Gesamtausmaß von 55 Millionen Schilling innerhalb der ersten drei Jahre ab der Gesamtrechtsnach-
folge gemäß § 1 Abs. 2. 

(3) Der Bund finanziert entsprechend dem Bedarf Investitionen der Gesellschaft, die unter Berück-
sichtigung der internationalen Entwicklung des Sportwesens der Erhaltung, Erweiterung und Verbesse-
rung der den Bundessporteinrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 angeschlossenen Sportanlagen im Sinne des § 1 
Abs. 3 Z 4 und Abs. 4 des Bundes-Sportförderungsgesetzes 2005 – BSFG, BGBl. I Nr. 143, dienen. 
(BGBl. I Nr. 24/2007, Art. 23, Z 1, ab 24.5.2007) 

(4) Die Finanzierung gemäß Abs. 3 erfolgt nach Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz für 
diese Zwecke vorgesehenen Mittel. 

2. Abschnitt 
Organisation der Gesellschaft 

Vertretung der Gesellschaft 
§ 6. Die Gesellschaft hat bis zu zwei Geschäftsführer. Sie sind jeweils auf die Dauer bis zu fünf Jah-

ren zu bestellen. 
Aufsichtsrat 

§ 7. (1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. 
(2) In der Erklärung gemäß § 3 Abs. 2 GmbHG (Gesellschaftsvertrag) ist ein Aufsichtsrat mit sechs 

Mitgliedern vorzusehen, die wie folgt zu bestellen sind: 
 1. zwei Mitglieder werden vom Bundeskanzler bestellt, 
 2. je ein Mitglied wird vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister / von der Bun-

desministerin für Unterricht, Kunst und Kultur entsandt und (BGBl. I Nr. 24/2007, Art. 23, Z 2, 
ab 1.3.2007) 

 3. zwei Mitglieder werden von der Österreichischen Bundes-Sportorganisation entsandt. 
(3) Der Aufsichtsrat hat jedenfalls folgende Aufgaben: 

 1. Erstattung von Vorschlägen an die Gesellschafter zur Bestellung des Abschlußprüfers des Jah-
resabschlusses und zur Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft; 

 2. Genehmigung des Unternehmenskonzeptes gemäß § 4 und der Richtlinien gemäß § 9; 
 3. Genehmigung der Controlling-Berichte der Gesellschaft; 
 4. Genehmigung der mehrjährigen Gesamtplanungen der Gesellschaft; 
 5. Genehmigung der Jahresbudgets der Gesellschaft im Rahmen der mehrjährigen Gesamtplanung; 
 6. Genehmigung der Betriebsvereinbarungen mit der Gesellschaft; 
 7. Genehmigung von Beteiligungen und Austöchterungen der Gesellschaft (§ 2 Abs. 4 Z 1) und der 

Übertragung an einen Sportverband (§ 2 Abs. 4 Z 2); 
 8. Genehmigung des Erwerbs, der Veräußerung und Belastung von Liegenschaften der Gesell-

schaft; 
 9. Erlassung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, in der unter Beachtung des § 30j 

GmbHG Betragsgrenzen für Investitionen, Kreditaufnahmen und Dienstverträge festzulegen 
sind, ab denen die Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen ist; 

 10. Zustimmung zur Abberufung der Geschäftsführer der Gesellschaft mit zwei Drittel Mehrheit. 
(4) Der Aufsichtsrat nimmt die Aufgaben gemäß Abs. 3 zusätzlich zu den in anderen Bundesgeset-

zen normierten Aufgaben wahr. 
Abschlußprüfer 

§ 8. Der Jahresabschluß und der Lagebericht der Gesellschaft sind unter sinngemäßer Anwendung 
der §§ 268 bis 276 des Handelsgesetzbuches dRGBl. S 219/1897, jährlich durch einen Abschlußprüfer zu 
prüfen. 
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3. Abschnitt 
Sportpolitische Maßnahmen 

Richtlinien für die Benützung der Bundessporteinrichtungen durch förderungswürdige Personen 
§ 9. (1) Die Gesellschaft hat Richtlinien für die Nutzung der Sporteinrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 

durch Personen und Institutionen, die im Interesse des Spitzen- und Leistungssports, der Sportaus- und  
-weiterbildung, insbesondere der Schulen, Bildungsanstalten und Universitäten und des Breitensports 
förderungswürdig sind, zu erlassen. Diese Richtlinien haben zu enthalten: 
 1. die Grundsätze für die Vergabe von Unterkünften (Prioritätenliste) und die konkrete Festlegung 

des Personenkreises, dem die ermäßigten Entgelte gemäß Z 3 zu verrechnen sind, 
 2. den Normaltarif, der für jede Sporteinrichtung gemäß § 1 Abs. 2 gesondert festzustellen ist, und 

der die Basis für die Berechnung der Zuschüsse gemäß § 10 Abs. 1 bildet, 
 3. die Höhe der ermäßigten Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Gesellschaft ent-

sprechend der besonderen Förderungswürdigkeit des Benützers. 
(2) Der Normaltarif gemäß Abs. 1 Z 2 ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen kostendeckend 

zu bestimmen. Der Normaltarif ist entsprechend den geänderten Verhältnissen jeweils mit Beginn eines 
Kalenderjahres festzulegen. 

Zuschuß, Leistungsmodell 
§ 10. (1) Der Bund hat für den jeweiligen Nutzer, dem gemäß § 9 ermäßigte Entgelte verrechnet 

wurden, der Gesellschaft die Differenz zum Normaltarif zu zahlen (Zuschuß). Die Höhe der Zuschüsse ist 
im Kalenderjahr mit 2,885 Millionen Euro begrenzt. (BGBl. I Nr. 24/2007, Art. 23, Z 3, ab 1.1.2008) 

(2) Bis zum Ende des jeweiligen Quartals hat der Bund der Gesellschaft eine Akontierung auf die im 
folgenden Quartal voraussichtlich anfallenden Zuschüsse zu leisten. Bis spätestens 31. März des folgen-
den Kalenderjahres hat die Gesellschaft dem Bundeskanzler die Abrechnung der im vorangegangenen 
Kalenderjahr akontierten Zuschüsse vorzulegen. Rückzahlungen der Gesellschaft oder Nachzahlungen 
des Bundes haben innerhalb von sechs Wochen ab ordnungsgemäßer Abrechnung der Akontierung zu 
erfolgen. 

(3) Auf Beamte gemäß § 11 Abs. 2, die am Tag vor dem Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge ge-
mäß § 1 Abs. 2 im Bundessportzentrum Südstadt ausschließlich im Rahmen des Leistungsmodells oder 
im „Nordischen Zentrum Eisenerz“ beschäftigt waren, ist auf die Dauer dieser Verwendung § 11 Abs. 5 
nicht anzuwenden. Für Vertragsbedienstete gemäß § 12 Abs. 1, die derartig verwendet werden, hat der 
Bund auf die Dauer dieser Verwendung der Gesellschaft die Lohnkosten zu ersetzen. Außerdem hat der 
Bund der Gesellschaft die übrigen im Zusammenhang mit dem Leistungsmodell ihr nachweislich erwach-
senen Kosten zu vergüten. 

4. Abschnitt 
Überleitung der Bediensteten 

Beamte der Bundessporteinrichtungen, Amt der Bundessporteinrichtungen 
§ 11. (1) Für Beamte gemäß Abs. 2 wird das „Amt der Bundessporteinrichtungen“ eingerichtet. Die-

se Dienststelle ist dem Bundeskanzleramt unmittelbar nachgeordnet und wird vom für die Personalange-
legenheiten zuständigen Geschäftsführer der Gesellschaft geleitet, der in dieser Funktion an die Weisun-
gen des Bundeskanzlers gebunden ist. 

(2) Beamte des Bundes, die am Tag vor dem Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1 Abs. 2 
im Planstellenbereich „Bundessportheime und Sporteinrichtungen“ ernannt sind, gehören ab dem Zeit-
punkt der Gesamtrechtsnachfolge für die Dauer ihres Dienststandes der Dienststelle gemäß Abs. 1 an und 
sind der Gesellschaft oder einer Gesellschaft, an der die Gesellschaft zumindest mehrheitlich beteiligt ist, 
zur Dienstleistung zugewiesen, solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt oder zu 
einer Gesellschaft, an der sich die Gesellschaft zumindest mehrheitlich beteiligen wird, zur Dienstleistung 
zugewiesen worden sind. Die der betreffenden Bundessporteinrichtung an diesem Tag aus einem anderen 
Planstellenbereich dienstzugeteilten Bundesbeamten gelten ab dem Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge 
diesem Amt dienstzugeteilt. 

(3) Beamte gemäß Abs. 2 haben, wenn sie innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gesamt-
rechtsnachfolge ihren Austritt aus dem Bundesdienst erklären, mit Wirksamkeit von dem dem Austritt 
folgenden Monatsersten Anspruch auf Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft zu den zu 
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diesem Zeitpunkt für neu eintretende Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen. Die beim Bund verbrachte 
Dienstzeit ist dabei für alle zeitabhängigen Ansprüche anzurechnen. 

(4) Für Beamte gemäß Abs. 2 gelten das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, und das Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994. 

(5) Für die Beamten gemäß Abs. 2 hat die Gesellschaft dem Bund den gesamten Aktivitätsaufwand 
samt Nebenkosten zu ersetzen und einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwandes zu leisten. Dieser 
Beitrag beträgt 31 vH des Aufwandes an Aktivbezügen. Als Aktivbezüge gelten alle Geldleistungen, von 
denen ein Pensionsbeitrag zu entrichten ist. Die von den Beamten einbehaltenen Pensionsbeiträge sind 
anzurechnen. Im Falle einer künftigen Änderung der Höhe des Pensionsbeitrages der Bundesbeamten 
gemäß § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, ändert sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages 
im gleichen Verhältnis. Sind ab dem Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1 Abs. 2 von Versi-
cherungsträgern Überweisungsbeiträge geleistet worden, sind diese in voller Höhe unverzüglich an den 
Bund zu überweisen. Die sonstigen Zahlungen der Gesellschaft an den Bund sind jeweils am 10. des 
betreffenden Monats fällig. 

(6) An der Nutzung von Dienst- oder Naturalwohnungen der Beamten gemäß Abs. 2 behält der Bund 
die Nutzungsrechte in dem Umfang, in dem diese für die Wahrung der Rechte dieser Beamten erforder-
lich sind. Die Gesellschaft wird für diese Nutzungsrechte dem Bund keine Entgelte und Kostenersätze 
verrechnen. Die Vergütungen, die die Beamten für die Nutzung der Dienst- oder Naturalwohnungen dem 
Bund leisten, werden der Gesellschaft vom Bund überwiesen. 

Vertragsbedienstete 
§ 12. (1) Vertragsbedienstete des Bundes, die am Tag vor dem Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge 

gemäß § 1 Abs. 2 zu Lasten einer Planstelle des Planstellenbereiches „Bundessportheime und Sportein-
richtungen“ im Bundesdienstverhältnis stehen, werden ab dem Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge 
Arbeitnehmer der Gesellschaft. Die Gesellschaft setzt die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber 
den Vertragsbediensteten fort. Den Vertragsbediensteten bleiben die am Tag des Zeitpunktes gemäß § 1 
Abs. 2 zustehende Rechte, insbesondere hinsichtlich Vorrückung, Beförderungen und Einbeziehung in 
die allgemeinen Bezugserhöhungen, gewahrt. 

(2) Die Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 sind hinsichtlich der Nutzung von Dienst- oder Naturalwohnun-
gen so zu behandeln, als ob sie Bundesbedienstete wären. Dadurch wird kein Bestandverhältnis an der 
Wohnung begründet, und die Bestimmungen des § 80 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. 
Nr. 333, und der §§ 24a bis 24c des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, finden weiterhin sinngemäß 
Anwendung. 

(3) Wechseln die Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 vom Dienstverhältnis zur Gesellschaft unmittelbar in 
ein Dienstverhältnis zum Bund, so sind sie so zu behandeln, als ob das Dienstverhältnis zur Gesellschaft 
ein solches zum Bund gewesen wäre. 

(4) Anwartschaften auf Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen von Arbeitnehmern gemäß 
Abs. 1 werden von der Gesellschaft übernommen. 

Forderungen des Bundes gegenüber den Bediensteten 
§ 13. Forderungen des Bundes gegenüber den Bediensteten, die gemäß § 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 1 

Arbeitnehmer der Gesellschaft werden, gehen mit dem Entstehen dieser Arbeitnehmerschaft auf die Ge-
sellschaft über und sind von dieser dem Bund zu refundieren. 

5. Abschnitt 
Abgabenbefreiung 

§ 14. Alle Vorgänge nach diesem Gesetz und alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Gründung 
der Gesellschaft, den Vermögensübertragungen und Übertragungen von Rechten, Forderungen und Ver-
bindlichkeiten sind von allen bundesgesetzlich geregelten Gebühren, Steuern und Abgaben befreit. Dies 
gilt auch für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen gemäß § 3 Abs. 1. 

6. Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Weitergeltung von Berechtigungen 
§ 15. Hinsichtlich der Bundessporteinrichtungen gemäß § 1 Abs. 2 gelten die bundesgesetzlich vor-

geschriebenen Befähigungen, Berechtigungen und Nachweise des Bundes als die der Gesellschaft ab dem 
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Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1 Abs. 2 weiter. Soweit jedoch derartige Befähigungen, 
Berechtigungen und Nachweise der Gesellschaft zur Durchführung der Aufgaben fehlen und nach den 
anderen bundesgesetzlichen Vorschriften erforderlich sind, sind diese von der Gesellschaft erst nach 
Ablauf von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge zu erbringen. Dies gilt insbesondere 
für fehlende Gewerbeberechtigungen und Genehmigungen von Betriebsanlagen nach der Gewerbeord-
nung 1994, BGBl. Nr. 194, und für die Berechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen nach dem Be-
rufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969. 

Arbeitnehmervertretung 
§ 16. Mit dem Tag der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1 Abs. 2 nimmt der beim Bundeskanzleramt 

eingerichtete Fachausschuß für die Bediensteten der Sportheime und Sporteinrichtungen bis zur Bestel-
lung eines Betriebsrates, längstens jedoch bis zum Ablauf seiner Funktionsperiode, die Interessen der 
Arbeitnehmer der Gesellschaft als Betriebsrat nach dem Arbeitsverfassungsgesetz wahr. 

Personenbezogene Bezeichnungen 
§ 17. Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen (zB Ge-

schäftsführer) gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Verweisungen 

§ 18. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Vorbereitende Maßnahmen 
§ 19. Von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag sind, soweit nicht bereits er-

folgt, alle Maßnahmen zu setzen, die für eine unverzügliche Aufnahme der Tätigkeit der Gesellschaft 
erforderlich sind. 

Außerkrafttreten von Bestimmungen 
§ 20. § 2 Abs. 4 Z 2, § 4 und §§ 6 bis 8 treten außer Kraft, wenn kein Geschäftsanteil an der Gesell-

schaft mehr im Eigentum des Bundes steht. 
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 

§ 20a. Es treten mit 1. März 2007 § 7 Abs. 2 und § 21 Z 4 und mit 1. Jänner 2008 § 10 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2007 in Kraft. Für den Zeitraum vom 1. August 2007 bis 
31. Dezember 2007 hat der Bund der „Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH“ zusätzlich zum Zu-
schuss gemäß § 10 Abs. 1 in der Fassung BGBl. I Nr. 149/1998 einen Zuschuss in der Höhe von 
80 000 Euro zu leisten. (BGBl. I Nr. 24/2007, Art. 23, Z 4) 

Vollziehung 
§ 21. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. Hinsichtlich der § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 2 bis 4 der Bundeskanzler im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Finanzen; 

 2. hinsichtlich des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler; 

 3. hinsichtlich der § 5 Abs. 1, § 11 Abs. 5, § 14, soweit dieser nicht Gerichts- und Justizverwal-
tungsgebühren oder Bundesverwaltungsabgaben betrifft, der Bundesminister für Finanzen; 

 4. hinsichtlich der § 11 Abs. 4 und § 16 der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit; (BGBl. I 
Nr. 24/2007, Art. 23, Z 5, ab 1.3.2007) 

 5. hinsichtlich des § 14, soweit dieser Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren betrifft, der Bun-
desminister für Justiz; 

 6. hinsichtlich der §§ 15 und 19 der jeweils zuständige Bundesminister; 
 7. hinsichtlich des § 3 Abs. 3 die Bundesregierung; 
 8. im übrigen der Bundeskanzler. 
 

Anlage zu § 1 Abs. 3 

Bundessporteinrichtung Liegenschaft 
Bundessportzentrum Südstadt: EZ 3555 (Grundstück-Nr. 1709/3 sonstige, Nr. 1714 landw. 

genutzt, Gewässer – Teich, Nr. 1716 sonstige, Nr. 1717/1 sons-
tige) 
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 KG 16105 Brunn am Gebirge, BG Mödling 
 EZ 2953 (Grundstück-Nr. 1156/1 Baufläche, Garten) 
 KG 16118 Maria Enzersdorf, BG Mödling 
Bundessportschule Hintermoos: EZ 163 (Grundstück-Nr. 1286/2 Garten, Nr. 53 Baufläche) 
 EZ 164 (Grundstück-Nr. 1276/4 Baufläche, Nr. 1290/1 Bauflä-

che, sonstige – Straßenanlage) 
 KG 57101 Aberg, BG Saalfelden 
Bundessportschule Obertraun: EZ 290 (Grundstück-Nr. 372/23 Wald, Nr. 472/76 Baufläche, 

Garten, Wald, Nr. 493/6 sonstige – Weg, Nr. 283 Baufläche, 
Nr. 284 Baufläche, Nr. 285 Baufläche, Nr. 287 Baufläche, 
Nr. 333 Baufläche, Nr. 357 Baufläche, Nr. 379 Baufläche) 

 EZ 436 (Grundstück-Nr. 137/1 landw. genutzt, Nr. 141/1 
landw. genutzt, Nr. 144 landw. genutzt, Nr. 508/1 landw. ge-
nutzt) 

 KG 42016 Obertraun, BG Bad Ischl 
Bundessportschule Schielleiten: EZ 1151 (Grundstück-Nr. 2 Baufläche, Nr. 4 Baufläche, Nr. 5 

Baufläche, Nr. 6 Baufläche, Nr. 13/1 Wiese, Nr. 14/1 Wiese, 
Nr. 20/1 Wiese, Nr. 20/2 Acker, Nr. 21 Garten, Nr. 33 Weide, 
Nr. 37/1 Wald, Nr. 9/3 Wiese, Nr. 31/5 Wald, Nr. 34/3 Wald, 
Nr. 20/3 Garten, Nr. 20/4 Weide, Nr. 20/5 Wald) 

 KG Vockenberg, Gerichtsbezirk Pöllau 
 Grundstück-Nr. 419 Teich, Nr. 420 Weide, Nr. 423/10 Wald, 

Nr. 427/2 Wiese 
 KG Buchberg, Gerichtsbezirk Pöllau 
 EZ 188 (Grundstück-Nr. 3 Baufläche, Nr. 9/1 Wiese, Nr. 17/1 

Weide, Nr. 17/2 Weide, Nr. 18/1 Garten, Nr. 19 Acker, Nr. 26 
Teich, Nr. 28 Teich, Nr. 29/1 Teich, Nr. 31/1 Wald, Nr. 31/4 
Weide, Nr. 35 Wiese, Nr. 36 Acker, Nr. 67 Teich, Nr. 34/2 
Wald, Nr. 37/3 Weide, Nr. 31/2 Wald, Nr. 39/5 Weide, 
Nr. 27/2 Wiese, Nr. 18/2 Garten, Nr. 29/2 Wald, Nr. 31/6 Wie-
se, Nr. 37/4 Wald) 

 KG Vockenberg, Gerichtsbezirk Pöllau 
 Grundstück-Nr. 421 Teich, Nr. 422/1 Wald, Nr. 428/1 Teich, 

Nr. 423/11 Weide, Nr. 422/2 Wiese) 
 KG Buchberg, Gerichtsbezirk Pöllau 
Bundessportschule Spitzerberg: EZ 116 (Grundstück-Nr. 520/1 landw. genutzt, Nr. 520/2 

landw. genutzt, Nr. 520/3 landw. genutzt, Nr. 520/4 landw. ge-
nutzt, Nr. 520/5 landw. genutzt, Nr. 520/6 landw. genutzt, 
Nr. 520/7 landw. genutzt, Nr. 521/1 landw. genutzt, Nr. 521/2 
landw. genutzt, Nr. 521/3 landw. genutzt, Nr. 522 landw. ge-
nutzt, Nr. 523/1 landw. genutzt, Nr. 523/2 landw. genutzt, 
Nr. 524/1 landw. genutzt, Nr. 524/2 landw. genutzt, Nr. 525/2 
landw. genutzt, Nr. 526/3 landw. genutzt, Nr. 526/4 Wald, 
Nr. 526/7 Wald, Nr. 527/2 landw. genutzt, Nr. 2031/2 sonstige 
– Weg, Nr. 2032 sonstige – Weg, Nr. 2033 sonstige – Weg) 

 KG 05110 Prellenkirchen, BG Hainburg/Donau 
 EZ 817 (Grundstück-Nr. 3171 landw. genutzt, Nr. 3172 Bau-

fläche, landw. genutzt, Nr. 3173 sonstige – Weg, Nr. 3193 
Baufläche, Nr. 3199 landw. genutzt) 

 KG 05107 Hundsheim, BG Hainburg/Donau 
 EZ 853 (Grundstück-Nr. 914/2 landw.genutzt) 
 KG 05101 Bad Deutsch Altenburg, BG Hainburg a. d. Donau 
Bundessportheim St. Christoph: EZ 341 (Grundstück-Nr. 2573/5 Baufläche, Alpe) 
 EZ 105 (Grundstück-Nr. 2576/1 Alpe, Nr. 260 Baufläche) 
 KG 84010 St. Anton am Arlberg. 
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Bundessportheim Faakersee: EZ 00065 (Grundstück-Nr. 561 Wald, Gewässer – Sumpf, 
Nr. 590/1 Wald, Gewässer – Sumpf, Nr. 590/2 Wald, Gewässer 
– Sumpf, Nr. 592 Wald, Nr. 624/1 landw. genutzt, Nr. 628/1 
landw. genutzt, Nr. 628/19 landw. genutzt, Nr. 646/2 landw. 
genutzt, Gewässer – Sumpf und Teich, Nr. 700/4 Baufläche, 
landw. genutzt, Wald, Gewässer – Sumpf und steh., Nr. 700/8 
Baufläche, landw. genutzt, Gewässer – Teich, Nr. 700/48 Bau-
fläche, landw. genutzt, Gewässer – steh., Nr. 769 landw. ge-
nutzt, Nr. 770 Baufläche, landw. genutzt, Wald, Nr. 789/2 Bau-
fläche, landw. genutzt, Wald, Nr. 801/4 Baufläche, landw. ge-
nutzt, Nr. 1023/1 landw. genutzt, Nr. 1023/2 Baufläche) 

 EZ 00103 (Grundstück-Nr. 700/3 Baufläche, landw. genutzt, 
Wald, Gewässer – See und Sumpf, sonstige – Ödland, 
Nr. 700/5 Baufläche, Wald, Gewässer – Sumpf und steh., 
Nr. 700/6 Gewässer – Sumpf, Nr. 700/7 Baufläche, Garten, 
Nr. 700/10 Baufläche, landw. genutzt, Wald, Gewässer – steh., 
sonstige – Ödland, Nr. 700/56 landw. genutzt, Wald, Gewässer 
– steh., Nr. 700/61 Baufläche, sonstige, Nr. 737 Wald, Gewäs-
ser – Sumpf, Nr. 738/1 Wald, Nr. 797/3 Baufläche, landw. ge-
nutzt, Garten Nr. 154 Baufläche) 

 EZ 00179 (Grundstück-Nr. 558/4 Baufläche, Garten, Wald, 
Nr. 562 Wald, sonstige – Platz) 

 EZ 00180 (Grundstück-Nr. 544/2 Wald) 
 EZ 00405 (Grundstück-Nr. 549 Baufläche, Garten, Nr. 558/6 

sonstige – Straßenanlage, Nr. 558/7 Baufläche, Garten) 
 KG 75410 Faak, BG Villach 
Bundessportheim Kitzsteinhorn: EZ 571 (Grundstück-Nr. 34/7 Baufläche, Nr. 117/4 sonstige – 

Platz) 
 KG 57310 Kaprun, BG Zell am See 
Bundessportheim Wien „Blattgasse“: EZ 191 (Grundstück-Nr. 136/1 Baufläche, Nr. 136/2 Bau-

fläche) 
 KG 01006 Landstraße, BG Innere Stadt Wien 
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Bundesgesetz betreffend die Förderung des Sports aus Bundesmitteln 
(Bundes-Sportförderungsgesetz 2005 – BSFG) 

BGBl. I Nr. 143 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. I Nr. 64/2006, 29/2007 und 46/2009 

sowie der BMG-Novelle BGBl. I Nr. 3/20091 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bundes-Sportförderung 

Ziel der Allgemeinen Bundes-Sportförderung 
§ 1. (1) Der Bund fördert den Sport, soweit es sich um Vorhaben von internationaler oder gesamtös-

terreichischer Bedeutung handelt. Die Gewährung von zweckgebundenen Zuschüssen an Gebietskörper-
schaften wird hierdurch nicht berührt. 

(2) Vorhaben des Sports von gesamtösterreichischer Bedeutung sind jene, die über den Interessenbe-
reich eines Landes oder mehrerer Länder für sich allein hinausgehen. 

(3) Im Sinne der Abs. 1 und 2 sind insbesondere zu fördern: 
 1. Sportveranstaltungen von internationaler Bedeutung, wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaf-

ten, Europameisterschaften, oder von gesamtösterreichischer Bedeutung, wie Österreichische 
Meisterschaften; 

 2. Auslandsbeziehungen des Sports von gesamtösterreichischer Bedeutung; 
 3. Einrichtungen, die dem internationalen oder gesamtösterreichischen Sport dienen; 
 4. Errichtung und Erhaltung von Sportstätten, die internationalen oder gesamtösterreichischen 

sportlichen Zwecken dienen; 
 5. Maßnahmen zur Umsetzung eines österreichweiten Sportstättenentwicklungsplanes unter den 

Gesichtspunkten der Schaffung von vielfältig und nachhaltig nutzbaren Spiel-, Sport- und Bewe-
gungsräumen; 

 6. sportärztliche und sportwissenschaftliche Forschungs-, Beratungs-, Untersuchungs- und Behand-
lungsstellen von gesamtösterreichischer Bedeutung; 

 7. Tätigkeiten von Vereinigungen im Rahmen internationaler oder gesamtösterreichischer Sportan-
liegen; 

 8. gesamtösterreichische Sporttagungen; 
 9. Sportpublikationen von internationaler und gesamtösterreichischer Bedeutung; 
 10. Pilotprojekte von gesamtösterreichischer Bedeutung; (BGBl. I Nr. 64/2006, Z 1, ab 1.7.2006) 
 11. Projekte der Anti-Doping-Forschung. (BGBl. I Nr. 64/2006, Z 1, ab 1.7.2006) 

(4) Die Förderung der Errichtung und Erhaltung von Sportstätten (Abs. 3 Z 4) ist nur zulässig, wenn 
diese den Richtlinien der international anerkannten Sport-Fachverbände entsprechen, sofern es sich nicht 
nur um Trainingsstätten handelt, bei denen auch ohne Einhaltung dieser Richtlinien den sportlichen An-
forderungen ausreichend Rechnung getragen wird. Die Erhaltung der Sportstätten umfasst neben der 
sportgerechten Instandhaltung der Anlage erforderlichenfalls die Beistellung von Sportlehrern und Trai-
nern sowie von Sportärzten. 

(5) Soweit Sportstätten gemäß Abs. 4 nicht für internationale oder gesamtösterreichische sportliche 
Angelegenheiten in Anspruch genommen werden, sind sie für Schulen und für andere sportliche Veran-
staltungen zur Verfügung zu stellen. 

Förderungsarten 
§ 2. Förderungen im Sinne dieses Abschnittes sind 

 1. Geldzuwendungen privatrechtlicher Art, soweit sie nicht unter Z 2 fallen, 

                                            
1 Mit einer am 1. Februar 2009 in Kraft getretenen Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986 (BMG), 
BGBl. I Nr. 3/2009, wurden die „Angelegenheiten des Sports“ vom „Bundeskanzleramt“ in die Ressort-
zuständigkeit des „Bundesministeriums für Landesverteidigung“ verschoben; in formeller Hinsicht wurde 
gleichzeitig das zweitgenannte Ressort in „Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport“ umbe-
nannt. Auf Grund des § 16a BMG gelten in einem solchen Fall „Zuständigkeitsvorschriften in besonderen 
Bundesgesetzen als entsprechend geändert“. 
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 2. Annuitäten-, Zinsen- oder Kreditkostenzuschüsse sowie 
 3. zins- oder amortisationsbegünstigte Darlehen, 
die der Bund einem anderen Rechtsträger aus Bundesmitteln für eine bereits erbrachte oder beabsichtigte 
Leistung einmalig oder laufend zur Verfügung stellt. 

Jahresplan 
§ 3. (1) Der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin hat für jedes Kalenderjahr spätestens sechs Wo-

chen nach Kundmachung des Bundesfinanzgesetzes einen Jahresplan für die Verwendung der Allgemei-
nen Bundes-Sportförderungsmitteln zu erstellen, der mindestens zwei Drittel der im Teilheft zum Bun-
desvoranschlag für Sportförderungszwecke ohne besondere Widmung vorgesehenen Mittel zu umfassen 
hat. Sportförderungszwecke ohne besondere Widmung sind insbesondere Förderungen für Großsportver-
anstaltungen. Im Jahresplan sind die zu fördernden Vorhaben einzeln unter Festlegung einer Rangord-
nung auszuweisen. Hierbei ist jenen Vorhaben der Vorrang zu geben, die für die Sicherung des Ansehens 
Österreichs in sportlicher Hinsicht erforderlich sind. 

(2) Vor der Erstellung des Jahresplanes ist die Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO) zu 
hören. 

(3) Der Jahresplan ist unverzüglich nach seiner Erstellung den Ländern zur Kenntnis zu bringen. 
(4) Der Jahresplan darf nur aus wichtigen Gründen geändert werden. Vor Änderung des Jahresplanes 

ist die BSO zu hören. 
Allgemeine Förderungsvoraussetzungen 

§ 4. (1) Die Förderung darf nur erfolgen, wenn das Vorhaben ohne Einsatz von Bundesmitteln nicht 
in Angriff genommen oder fertig gestellt werden kann oder nur in Angriff genommen wird, wenn der 
Einsatz der Bundesmittel Platz greift und in allen Fällen keine begründeten Zweifel an der Durchführbar-
keit des Vorhabens bestehen. Für eine bereits erbrachte Leistung darf eine Förderung nur erfolgen, wenn 
die durch diese Leistung dem Förderungswerber entstehenden Kosten von ihm nicht getragen werden 
können, dies für ihn unvorhersehbar war und die Förderung nach den Bestimmungen dieses Bundesgeset-
zes auch vor der Erbringung der Leistung zulässig gewesen wäre. 

(2) Vor Gewährung der Förderung ist festzustellen, ob das betreffende Vorhaben von mehreren Stel-
len des Bundes oder einer anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft gefördert wurde oder gefördert 
werden soll. Das Ergebnis dieser Feststellung ist der Entscheidung gemäß Abs. 1 zugrunde zu legen. 

(3) Die Förderung ist in der Art von Geldzuwendungen (§ 2 Z 1) zu gewähren, soweit für die zu för-
dernden Leistungen nicht Förderungen mit Hilfe von Darlehen (§ 2 Z 3) oder von Annuitäten-, Zinsen- 
oder Kreditkostenzuschüsse (§ 2 Z 2) in Betracht kommen. 

Förderungsbedingungen und -auflagen 
§ 5. (1) Ein förderungswürdiges Vorhaben darf unter solchen Auflagen und Bedingungen gefördert 

werden, die geeignet sind, den angestrebten Erfolg unter Einsatz der geringsten Bundesmittel zu errei-
chen. Die Förderung ist vom Einsatz entsprechender Eigenmittel des Förderungswerbers sowie von Bei-
tragsleistungen anderer Rechtsträger abhängig zu machen, wenn sich aus der Verwirklichung des Vorha-
bens für diese rechnerisch erfassbare Vorteile ergeben. Ist eine derartige Eigenleistung des Förderungs-
werbers und Beitragsleistung anderer Rechtsträger den Betreffenden wirtschaftlich nicht zumutbar und 
erscheint durch die Förderung aus Bundesmitteln allein die Durchführbarkeit des Vorhabens finanziell 
gesichert, kann von einer Eigen- oder Beitragsleistung ausnahmsweise abgesehen werden. Die Förderung 
ist auch dann zulässig, wenn andere Gebietskörperschaften zu dem Vorhaben beitragen. 

(2) Die Förderung darf davon abhängig gemacht werden, dass Besichtigungen an Ort und Stelle und 
die Prüfung der Verwirklichung des Vorhabens durch die für die Vollziehung dieses Gesetzes zuständi-
gen Organe des Bundes gestattet werden und über die Durchführung des Vorhabens und die Verwendung 
der Förderungsmittel unter Vorlage von Nachweisen innerhalb vereinbarter Fristen berichtet wird. 

Investitionsförderung, Controllingbeirat 
§ 6. (1) Der Bund kann vor der Gewährung einer Förderung für ein Investitionsvorhaben vom Förde-

rungswerber Gutachten von vom Bund vorgeschlagenen zur Prüfung von derartigen Investitionsvorhaben 
öffentlich bestellten Sachverständigen verlangen, in denen das Investitionsvorhaben auf seine Wirtschaft-
lichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit nach Vorgaben des Bundes sowie im Hinblick auf die Siche-
rung der laufenden Betriebsführung untersucht wird. Die Kosten der Gutachten hat der Förderungswerber 
zu tragen. Solche Gutachten können vom Bund nur dann verlangt werden, wenn die voraussichtlichen 
Kosten der Gutachten in einem angemessenen Verhältnis zu den im Förderungsantrag enthaltenen Ge-
samtkosten des Investitionsvorhabens und der beabsichtigten Förderung aus Bundesmitteln stehen. 
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(2) Bei Investitionsvorhaben kann die Förderung von der Einsetzung eines Beirates zum Zweck des 
begleitenden Controllings abhängig gemacht werden. Die näheren Regelungen über die Tätigkeit des 
Beirates sind in der entsprechenden Förderungsvereinbarung zu treffen. 

Dem Beirat haben zumindest anzugehören: 
 1. ein Vertreter des Bundeskanzleramtes; 
 2. soweit das Vorhaben auch von anderen Bundesdienststellen gefördert wird, je ein Vertreter der 

betreffenden Bundesdienststelle; 
 3. ein Vertreter des Projektträgers; 
 4. auf Kosten des Förderungswerbers der Ersteller des Gutachtens gemäß Abs. 1. 

Darlehen 
§ 7. (1) Ein Darlehen darf nur gewährt werden, wenn seine Rückzahlung gewährleistet erscheint. 
(2) Die Förderung in der Art eines Darlehens (§ 2 Z 3) darf ganz oder teilweise in eine Geldzuwen-

dung (§ 2 Z 1) umgewandelt werden, wenn der angestrebte Erfolg nur durch eine solche Umwandlung 
erreicht oder gesichert werden oder ohne Verschulden des Förderungsempfängers das Darlehen nicht 
zurückgezahlt werden kann. Dies gilt auch bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 4. 

Rückforderungen von Zuwendungen, Fälligstellungen von Darlehen 
§ 8. (1) Bei der Gewährung der Förderung ist zu vereinbaren, dass eine Geldzuwendung (einschließ-

lich eines Annuitäten-, Zinsen- oder Kreditkostenzuschusses) rückzuzahlen ist und ein noch nicht zurück-
gezahltes Darlehen vorzeitig fällig wird, wenn 
 1. der Bund über wesentliche Umstände getäuscht worden ist oder 
 2. das Vorhaben durch ein Verschulden des Förderungsempfängers nicht oder nicht rechtzeitig 

durchgeführt worden ist oder nicht durchgeführt werden kann oder 
 3. die Förderung widmungswidrig verwendet wird oder den Erfolg des Vorhabens sichernde Aufla-

gen oder Bedingungen nicht eingehalten oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist vorge-
sehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht beigebracht werden oder die Bedingungen 
des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007 nicht eingehalten wurden oder (BGBl. I Nr. 64/2006, Z 2, 
ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 1, ab 1.7.2007) 

 4. Umstände eintreten, die geeignet sind, das Vertrauen des Bundes in die Sicherheit des Darlehens 
zu erschüttern, und keine ausreichende Sicherstellung beigebracht wird. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist vom Tage der Auszahlung an jährlich mit 2 vH über den jeweils ge-
mäß § 1 des Euro-Justizbegleitgesetzes geltenden Basiszinssatz zu verzinsen. 

2. Abschnitt 
Besondere Bundes-Sportförderung 

Ziel der Besonderen Bundes-Sportförderung 
§ 9. (1) Der Bund fördert aus den im § 20 des Glücksspielgesetzes, BGBl. Nr. 620/1989 genannten 

Mitteln die Tätigkeiten von Vereinigungen im Rahmen internationaler oder gesamtösterreichischer Sport-
anliegen sowie Sportanliegen regionaler Natur, letztere jedoch nur auf Grund gesamtösterreichischer 
Vorgaben. Diese Mittel dürfen nur zur Förderung des österreichischen Sports zur Verfügung gestellt 
werden, soweit dieser nicht von Berufssportvereinigungen betrieben wird. Sie dienen insbesondere zur 
Errichtung und Erhaltung von Sportstätten aller Art sowie für die Beschickung und Durchführung von 
Wettkämpfen und Lehrgängen. 

(2) Förderungen im Sinne des Abs. 1 sind Geldzuwendungen privatrechtlicher Art. 
(3) Vereinigungen im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere: 

 1. die Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO); 
 2. die Dachverbände Allgemeiner Sportverband Österreichs (ASVÖ), Arbeitsgemeinschaft für 

Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ) und Sportunion Österreich (UNION); 
 3. die von der BSO anerkannten Fachverbände; 
 4. das Österreichische Olympische Comite (ÖOC); 
 5. der Österreichische Behindertensportverband; 
 6. das Österreichische Paralympische Committee; 
 7. die Special Olympics Österreich; 
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 8. der Verband Alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ). 
Aufteilung der Besonderen Bundes-Sportförderungsmittel 

§ 10. (1) Der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin hat die Förderungsmittel gemäß § 9 Abs. 1 ent-
sprechend den Z 1 bis 5 aufzuteilen: 
 1. 14 vH sind wie folgt aufzuteilen: (BGBl. I Nr. 29/2007, Z 1a, ab 1.1.2008) 
 a) 1,4 vH an den Österreichischen Behindertensportverband, 
 b) 0,1 vH an das Österreichische Paralympische Committee, 
 c) 0,1 vH an Special Olympics Österreich, 
 d) 6 vH für Zwecke nach Abs. 4, (BGBl. I Nr. 29/2007, Z 1a, ab 1.1.2008) 
 e) 1,5 vH an die BSO zur Wahrnehmung ihrer zentralen Koordinationsaufgaben und als Kosten-

ersatz für die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 11, (BGBl. I Nr. 64/2006, Z 3, ab 
1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 2, ab 1.7.2008) 

 f) 2,6 vH an den Verband Alpiner Vereine Österreichs, 
 g) 1,3 vH an das Österreichische Olympische Comite zur Beschickung von Olympischen Spie-

len, (BGBl. I Nr. 29/2007, Z 2, ab 1.1.2008) 
 h) 1 vH an die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung (§ 4 Anti-Doping-Bundesgesetz 2007) 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben; (BGBl. I Nr. 29/2007, Z 2, ab 1.1.2008) 
 2. von den verbleibenden 86 vH sind 36 322 560 Euro nach den Regelungen der Z 3 und 4 aufzutei-

len; (BGBl. I Nr. 29/2007, Z 1a, ab 1.1.2008) 
 3. ein Sechstel an die BSO, welches schwerpunktmäßig im Sinne dieses Bundesgesetzes je zur 

Hälfte der Errichtung und Erhaltung von Sportstätten und dem Leistungs- und Spitzensport zu 
widmen ist; 

 4. fünf Sechstel im Ausmaß von 
 a) 42 vH zu gleichen Teilen an die in § 9 Abs. 3 Z 2 angeführten Dachverbände, 
 b) 38 vH an den Österreichischen Fußballbund (ÖFB), 
 c) 16 vH an die BSO zur Verteilung an österreichische Fachverbände (ausgenommen ÖFB), 
 d) 4 vH an das Österreichische Olympische Comite; 
 5. Die 36 322 560 Euro gemäß Z 2 übersteigenden Förderungsmittel sind zu verwenden: 
 a) 55 vH für die Unterstützung 
   aa) neu anzuerkennender und ab 1. Jänner 2005 anerkannter Fachverbände und 
   bb) innovativer Strukturreformen und -projekte sowie von Maßnahmen zur Dopingprävention 

gemäß § 2 Abs. 1 und 2 Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 anerkannter Fachverbände (aus-
genommen ÖFB), (BGBl. I Nr. 64/2006, Z 4, ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 2, ab 
1.7.2007) 

 b) 14 vH für Strukturreformen und Maßnahmen im Nachwuchsbereich sowie zur Dopingpräven-
tion gemäß § 2 Abs. 1 und 2 Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 des ÖFB, (BGBl. I Nr. 64/2006, 
Z 4, ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 2, ab 1.7.2007) 

 c) 22 vH für Bewegungsprogramme, Schulkooperationsprojekte und Strukturmaßnahmen sowie 
für Maßnahmen zur Dopingprävention gemäß § 2 Abs. 1 und 2 Anti-Doping-
Bundesgesetz 2007 der im § 9 Abs. 3 Z 2 genannten Dachverbände, (BGBl. I Nr. 64/2006, Z 4, 
ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 2, ab 1.7.2007) 

 d) 9 vH für die Umsetzung der bundesweiten Bewegungsinitiativen des Bundeskanzlers / der 
Bundeskanzlerin. 

(2) Die gemäß Abs. 1 Z 2 bis Z 4 und Z 5 lit. a bis c zu überweisenden Beträge sind im Ausmaß von 
je einem Zwölftel auf Basis der in der Bilanz des Vorvorjahres der Österreichischen Lotterien ausgewie-
senen 3%igen Umsätze bis zum Ende jedes Kalendermonats zu leisten. Nach dem Vorliegen der Bilanz 
des Vorjahres der Österreichischen Lotterien sind die monatlichen gleich bleibenden Raten neu zu be-
rechnen und zu leisten. 

(3) Bei der Gewährung der Besonderen Bundes-Sportförderung finden § 5 Abs. 2 und § 8 Abs. 1 Z 1 
bis 3 und Abs. 2 Anwendung. 

(4) Die Mittel gemäß Abs. 1 Z 1 lit. d sind für innovative Sportprojekte, für die Förderung des Mäd-
chen- und Frauensports und für gesundheitsfördernde Bewegungsmaßnahmen im Kindergarten- und 
Volksschulalter zu verwenden. Der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin hat für die Vergabe dieser Mit-
tel Richtlinien zu erlassen. 
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Abwicklung, Kontrolle und Evaluierung der Besonderen Bundes-Sportförderung 
§ 11. (1) Der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin ist ermächtigt, mit der BSO einen Vertrag abzu-

schließen, nach dem dieser die Abwicklung und Kontrolle der Förderung gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 bis Z 4 
und Z 5 lit. a bis c im Namen und für Rechnung des Bundes übertragen wird. In diesem Vertrag sind 
insbesondere die Art der Durchführung der Kontrolle und die Berichtspflicht an den für Sport zuständigen 
Bundesminister / die für Sport zuständige Bundesministerin festzulegen. Der Kostenersatz für die Ab-
wicklung und Kontrolle der Förderung ist aus den im § 10 Abs. 1 Z 1 lit. e genannten Mitteln zu bestrei-
ten. 

(2) Der gemäß Abs. 1 abzuschließende Vertrag hat jedenfalls Regelungen hinsichtlich der Förder-
voraussetzungen, der Förderkriterien sowie Richtlinien für die Kontrolle und Abrechnung der Besonderen 
Bundes-Sportförderungsmitteln zu enthalten. 

(3) Die Förderung gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c darf nur gewährt werden, wenn der Förde-
rungswerber für das zu fördernde Vorhaben eine zahlenmäßige Gesamtdarstellung hinsichtlich Einnah-
men und Ausgaben, sowie die Eigenmitteln, Sponsoreinnahmen und allfällige Förderungen von Dritten 
vorlegt. 

(4) Die Verwendung der Besonderen Bundes-Sportförderungsmittel hat nach den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu erfolgen. 

(5) Der Bericht gemäß Abs. 1 ist bis 31. August des Folgejahres dem Bundeskanzler / der Bundes-
kanzlerin zu erstatten. 

(6) Für die Evaluierung der gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c durch die BSO abzuwickelnden und zu 
kontrollierenden Fördermittel ist eine Evaluierungskommission einzurichten, die bis 31. August des Fol-
gejahres an den Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin Bericht zu erstatten hat. 

Übergangsrecht 
§ 11a. Übersteigen ab 2009 die verfügbaren Mittel für die Besondere Bundes-Sportförderung gemäß 

§ 9 Abs. 1 den für das Jahr 2008 verfügbaren Betrag, so erhalten die Empfänger von Förderungsmitteln 
gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 die jeweils im Jahr 2008 angefallenen Beträge. In diesem Fall sind die verbleiben-
den Förderungsmittel für flächendeckende Basisförderung im Breitensport, innovative Projekte und Pro-
fessionalisierung im Spitzensport zu verwenden. Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport 
hat hiefür entsprechende Richtlinien zu erlassen. 

(BGBl. I Nr. 46/2009, Z 1, ab 1.1.2009) 

3. Abschnitt 
Sportleistungsabzeichen 

§ 12. (1) Der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin ist ermächtigt, gesamtösterreichische Leistungs-
abzeichen zu schaffen, sofern es zur Hebung der sportlichen Betätigung zweckmäßig ist, und durch Aus-
lobung festzulegen, für welche Leistungen ein bestimmtes Sportleistungsabzeichen zu verleihen ist. 

(2) In der Auslobung sind sportliche Leistungen in einer oder mehreren Sportdisziplinen zu verlan-
gen, die nach entsprechendem Training üblicherweise vom angesprochenen Personenkreis erwartet wer-
den können. Entsprechend den verlangten Leistungen können verschiedene Abzeichen für Jugendliche 
und Erwachsene und verschiedene Stufen von Abzeichen vorgesehen werden. 

(3) Den Sportleistungsabzeichen sind Bezeichnungen zu geben, die auf den gesamtösterreichischen 
Charakter und die Sportart, in der die Leistung gefordert wird, hinweisen. Das Sportleistungsabzeichen 
für vielseitige Leistungen auf dem Gebiet der Leibesübungen hat die Bezeichnung Österreichisches 
Sport- und Turnabzeichen (ÖSTA) zu tragen. 

(4) Vor der Auslobung sind die Bundesländer und die BSO zu hören. 
(5) Die Auslobung ist im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ bekannt zu machen. 

4. Abschnitt 
Überlassung von Einrichtungen der Bundesschulen 

§ 13. Sofern Einrichtungen der Bundesschulen gegen jederzeitigen Widerruf für sportliche Zwecke 
überlassen werden, darf diese Überlassung unentgeltlich erfolgen. 
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5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

(BGBl. I Nr. 64/2006, Z 5, ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 3, ab 1.7.2007) 
Anwendung dieses Bundesgesetzes 

§ 14. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten nicht für die Förderung der Sportausübung 
von Bundesbediensteten sowie von Angehörigen des Präsenz-, Ausbildungs-, Miliz- und Reservestandes 
durch den nach der Ressortzugehörigkeit zuständigen Bundesminister. 

(BGBl. I Nr. 64/2006, Z 5, ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 3, ab 1.7.2007) 
Befassung des Bundesministers für Finanzen 

§ 15. Übersteigt die beabsichtigte Allgemeine Bundes-Sportförderung im Einzelfalle den Betrag von 
2 von Hunderttausend der durch das Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Gesamtausgabensumme, so darf 
sie erst nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundesminister für Finanzen gewährt werden. Der 
Bundesminister für Finanzen hat hierbei darauf zu achten, dass die Erfüllung der in Aussicht genomme-
nen Förderungszusage nach Maßgabe ihrer Fälligkeit gewährleistet ist. Erfolgt seine Äußerung nicht 
binnen 14 Tagen, gilt das Einvernehmen als hergestellt. 

(BGBl. I Nr. 64/2006, Z 5, ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 3, ab 1.7.2007) 
Verweisung auf andere Rechtsvorschriften 

§ 16. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, bezieht sich dieser 
Verweis auf die jeweilige geltende Fassung. 

(BGBl. I Nr. 64/2006, Z 5, ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 3, ab 1.7.2007) 
Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 17. Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die ge-
wählte Form für beide Geschlechter. 

(BGBl. I Nr. 64/2006, Z 5, ab 1.7.2006) 
Vollziehung 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
 1. hinsichtlich des § 13 der Bundesminister/die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur; 

(BGBl. I Nr. 29/2007, Z 4, ab 1.7.2007) 
 2. hinsichtlich des § 15 der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin im Einvernehmen mit dem Bun-

desminister für Finanzen; (BGBl. I Nr. 64/2006, Z 6, ab 1.7.2006; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 4, ab 
1.7.2007) 

 3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin. 
(BGBl. I Nr. 64/2006, Z 5, ab 1.7.2006 ; BGBl. I Nr. 29/2007, Z 3, ab 1.7.2007) 

In-Kraft-Treten 
§ 19. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Bundesgesetz vom 12. Dezember 1969, 

betreffend Förderungen des Sports aus Bundesmitteln (Bundes-Sportförderungsgesetz), 
BGBl. Nr. 2/1970, idF BGBl. I Nr. 136/2004 außer Kraft. 

(3) § 1 Abs. 3 Z 11, § 8 Abs. 1 Z 3, § 10 Abs. 1 Z 1 lit. e, § 10 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c sowie die §§ 14 
bis 33 in der Fassung BGBl. I Nr. 64/2006 treten mit 1. Juli 2006 in Kraft. § 16 ist auf Förderungen an-
zuwenden, die ab diesem Zeitpunkt gewährt werden. Ab dem der Kundmachung des Bundesgesetzes, 
BGBl. I Nr. 64/2006, folgenden Tag sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, dass die Unabhängi-
ge Dopingkontrolleinrichtung (§ 17) und die Unabhängige Schiedskommission (§ 23) ihre Tätigkeit mit 
1. Juli 2006 aufnehmen können. (BGBl. I Nr. 64/2006, Z 5) 

(4) Es treten mit 1. Juli 2007 § 8 Abs. 1 Z 3, Z 5 lit. a sublit. bb, lit. b und c, die Bezeichnung des 
5. Abschnittes und §§ 14 bis 19, mit 1. Jänner 2008 § 10 Abs. 1 Z 1, Einleitungssatz, lit. d und h sowie 
Z 2 und mit 1. Juli 2008 § 10 Abs. 1 Z 1 lit. e in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2007 in Kraft. (BGBl. I 
Nr. 29/2007, Z 5) 

(5) § 11a tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft. (BGBl. I Nr. 46/2009, Z 2) 
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Bundesgesetz über die Bekämpfung von Doping im Sport 
(Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 – ADBG 2007) 

BGBl. I Nr. 30 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. I Nr. 115/2008 und 146/2009 

sowie der BMG-Novelle BGBl. I Nr. 3/2009 
(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 1, ab 1.1.2010) 

1. Abschnitt 
Sportrechtliche Anti-Doping-Regelungen 
(BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1, Z 1, ab 9.8.2008) 

Doping 
§ 1. (1) Doping kann die sportliche Leistungsfähigkeit beeinflussen, der Gesundheit der Sporttrei-

benden schaden und widerspricht dem Grundsatz der Fairness im sportlichen Wettbewerb. 
(2) Ein mit der Fairness im sportlichen Wettbewerb grundsätzlich unvereinbarer Verstoß gegen Anti-

Doping-Regelungen liegt vor, wenn 
 1. sich im Körpergewebe oder in der Körperflüssigkeit von Sportlern verbotene Wirkstoffe, ihre 

Metaboliten oder Marker (in der Folge: verbotene Wirkstoffe) gemäß Anlage der Anti-Doping-
Konvention, BGBl. Nr. 451/1991, befinden, 

 2. Sportlern verbotene Wirkstoffe verabreicht oder an Sportlern verbotene Methoden gemäß Anlage 
der Anti-Doping-Konvention angewendet werden oder dies nur versucht wird, 

 3. Sportler die Meldepflichten gemäß § 19 verletzen, 
 4. Sportler oder deren Betreuungspersonen ohne zwingenden Grund bei rechtmäßig angeordneten 

Dopingkontrollen nicht mitwirken, 
 5. Sportler oder deren Betreuungspersonen verbotene Wirkstoffe und/oder die technische Ausstat-

tung für die Anwendung verbotener Methoden besitzen, soweit diese nicht für die eigene Kran-
kenbehandlung oder für andere Tätigkeiten als die Betreuung der Sportler (zB bei Ärzten für die 
medizinische Behandlung in Notfällen) benötigt werden, 

 6. Sportler oder deren Betreuungspersonen auf das Dopingkontrollverfahren unzulässig Einfluss 
nehmen oder dies versuchen oder 

 7. Sportler oder deren Betreuungspersonen gegen ein Verbot gemäß § 22a, gegen das Arzneimittel-
gesetz, BGBl. Nr. 185/1983, das Suchtmittelgesetz (SMG), BGBl. I Nr. 112/1997, oder ver-
gleichbare ausländische gesetzlichen Strafbestimmungen verstoßen. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 2, ab 1.1.2010) 
(3) Abs. 2 Z 1, 2 und 5 gilt nicht, soweit eine medizinische Ausnahmegenehmigung nach § 8 vorliegt 

oder nachträglich gewährt wird. 
(4) Soweit in diesem Gesetz auf die Anti-Doping-Konvention oder auf das von der UNESCO ange-

nommene Internationale Übereinkommen gegen Doping im Sport, BGBl. III Nr. 108/2007, (in der Folge: 
UNESCO-Übereinkommen) und/oder auf dessen Anlagen verwiesen wird, sind sie in der jeweils im 
Bundesgesetzblatt kundgemachten Fassung anzuwenden. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 3, ab 1.1.2010) 

(5) Bei minderjährigen oder geistig behinderten Sportlern gelten die zivilrechtlichen Bestimmungen 
über deren Vertretung. 

Begriffsbestimmungen 

§ 1a. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 
 1. Betreuungspersonen: Sämtliche Personen, die Sportler betreuen, insbesondere Ärzte, Trainer, 

Physiotherapeuten, Masseure und Manager; 
 2. BSO: Österreichische Bundes-Sportorganisation; 
 3. CAS: Court of Arbitration for Sports; 
 4. Dopingkontrolle: Alle Handlungen von der Benachrichtigung des Sportlers von der Probennah-

me, die Probennahme, Bearbeitung der Proben bis zur Beförderung der Proben zum Labor; 
 5. Dopingkontrollplan: Plan, in dem die aufgrund der zur Verfügung stehenden Mitteln insgesamt 

möglichen Dopingkontrollen auf die einzelnen Sportarten/Sportdisziplinen entsprechend der An-
zahl der Sportler, der Grundstruktur der Saison, der allgemeinen Wettkampfpläne und Trai-



- 33 - 

ningsmuster, des relativen Nutzens von Trainings- und Wettkampfkontrollen sowie dem Doping-
risiko und -muster der jeweiligen Sportart/Sportdisziplin aufgeteilt werden; 

 6. Dopingkontrollstation: Ort, an dem die Probennahme erfolgt; 
 7. Dopingkontrollverfahren: Alle Schritte von der Auswahl der Sportler für die Dopingkontrollen 

bis zum Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens; 
 8. Internationaler Sportfachverband: Nichtregierungsorganisation, die für eine oder mehrere 

Sportarten auf internationaler Ebene zuständig ist; 
 9. Internationale Wettkampfveranstaltung (Internationale Meisterschaft): Wettkampfveran-

staltung, bei der das Internationale Olympische Comité (IOC), das Internationale Paralympische 
Comité (IPC), ein internationaler Sportfachverband als Veranstalter auftritt oder die technischen 
Funktionäre der Wettkampfveranstaltung benennt; 

 10. Mannschaftssportart: Sportart, in der das Auswechseln von Spielern während eines Wettkamp-
fes erlaubt ist; 

 11. Meldepflichtverletzung: Versäumnis des Sportlers des Nationalen Testpools, seine Daten zur 
Erreichbarkeit und zum Aufenthalt der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung pflichtgemäß 
zu melden; 

 12. Normabweichendes Analyseergebnis: Protokoll eines von der WADA akkreditierten Labors, in 
dem in einer Körpergewebs- oder Körperflüssigkeitsprobe das Vorhandensein eines verbotenen 
Wirkstoffes, seiner Metaboliten oder Marker (einschließlich erhöhter endogener Substanzen) o-
der die Anwendung einer verbotenen Methode festgestellt wird; 

 13. Probe: Biologisches Material, das im Zuge des Dopingkontrollverfahrens für die Laboruntersu-
chung entnommen wird; 

 14. Probennahme: Alle aufeinander folgenden Handlungen, die den Sportler von der Benachrichti-
gung bis zum Verlassen der Dopingkontrollstation nach Abgabe der Probe(n) direkt betreffen; 

 15. Sportler: Personen, 
 a. die Mitglieder oder Lizenznehmer einer Sportorganisation oder einer ihr zugehörigen Organi-

sation sind oder offensichtlich beabsichtigen, dies zu werden, oder 
 b. die an Wettkämpfen, die von einer Sportorganisation oder von einer ihr zugehörigen Organisa-

tion veranstaltet oder aus Bundessportförderungsmittel gefördert werden, teilnehmen; 
 16. Sportorganisation: Österreichisches Olympisches Comité – ÖOC, Österreichisches Paralympi-

sches Committee - ÖPC, Bundessportfachverbände; Österreichischer Behindertensportverband; 
 17. Testpool: Gruppe von Spitzensportlern, die für Wettkampf- und Trainingskontrollen nach be-

stimmten Kriterien zusammengestellt wird; 
 18. Trainingskontrolle (Out-of-Competition): Dopingkontrollverfahren, das nicht im Zusammen-

hang mit einem Wettkampf erfolgt; 
 19. Unzulässige Einflussnahme auf das Dopingkontrollverfahren: Alle Handlungen und Beteili-

gungen an Handlungen, um die Einleitung von Dopingkontrollverfahren zu verhindern oder Er-
gebnisse von Dopingkontrollen zu verändern; 

 20. Versäumte Kontrolle (Missed Test): Versäumnis des Sportlers, an dem Ort und zu der Zeit 
innerhalb des 60-minütigen Zeitfensters, das er für diesen Tag angegeben hat, für eine Doping-
kontrolle zur Verfügung zu stehen; 

 21. WADA: World Anti-Doping Agency; 
 22. Wettkampf: Einzelnes Rennen, einzelner Kampf, einzelnes Spiel oder ein bestimmter athleti-

scher Wettbewerb; 
 23. Wettkampfveranstaltung (Meisterschaft): Reihe einzelner Wettkämpfe, die gemeinsam von 

einem Veranstalter durchgeführt werden. 
(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 4, ab 1.1.2010) 

Dopingprävention, Information und Aufklärung 

§ 2. (1) Der Bund hat die Dopingprävention, insbesondere durch Erstellung von Ausbildungsgrund-
lagen für die Ausbildung der Betreuungspersonen und Sportlehrer, zu unterstützen. Diese haben insbe-
sondere zu behandeln: 
 1. die verbotenen Wirkstoffe und Methoden gemäß § 1; 
 2. die gesundheitlichen Folgen des Dopings; 
 3. die Anti-Doping-Regelungen der nationalen und internationalen Sportverbände; 
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 4. die Disziplinarmaßnahmen der nationalen und internationalen Sportverbände bei Verstoß gegen 
Anti-Doping-Regelungen; 

 5. die sonstigen rechtlichen Folgen, insbesondere die strafrechtlichen des Dopings. 
(2) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat die BSO, Sportorganisationen, Sportler, Betreu-

ungspersonen und Wettkampfveranstalter sowie die interessierte Sportöffentlichkeit über die Regelungen 
gemäß Abs. 1 und über Folgendes zu informieren: 
 1. die Einrichtungen, die zur Anordnung von Dopingkontrollen berechtigt sind; 
 2. die Kriterien für die Auswahl der nationalen Wettkämpfe und Sportler für Dopingkontrollen; 
 3. die Kriterien für die Aufnahme in den Nationalen Testpool (§ 5); 
 4. das Dopingkontrollverfahren; 
 5. die Kostenersätze bei Dopingkontrollen; 
 6. die Regelungen über den Nationalen Testpool; 
 7. die der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung zur Kenntnis gelangten Sicherungsmaßnahmen 

(zB Suspendierungen) und Sperren von Sportlern und Betreuungspersonen und deren Aufhebung 
unter Angabe der Namen der Betroffenen, der Dauer der Sperre und Gründe hierfür, ohne dass 
auf Gesundheitsdaten des Betroffenen rückgeschlossen werden kann. 

(3) Vor großen internationalen Wettkämpfen sind die zur Entsendung vorgesehenen Sportler und 
Betreuungspersonen von den zuständigen Sportorganisationen im Sinne des Abs. 2 nachweislich aufzu-
klären. 

(4) Die Informationen gemäß Abs. 2 hat die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung unentgeltlich 
auch im Internet der Allgemeinheit bereit zu stellen. 

(5) Zur Dopingprävention und Aufklärung können insbesondere auch Spitzensportler (Anti-Doping-
Botschafter) herangezogen werden, sofern sie nicht wegen eines Dopingvergehens gesperrt sind. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 5, ab 1.1.2010) 
Maßnahmen des Bundes zur Einhaltung der Anti-Doping-Regelungen 

§ 3. (1) Förderungen nach dem Bundes-Sportförderungsgesetz 2005 - BSFG, BGBl. I Nr. 143, dür-
fen Sportorganisationen nur unter den zusätzlich zu vereinbarenden Bedingungen gemäß Abs. 2 bis 5 
sowie gemäß § 2 Abs. 3, §§ 15 und 18 gewährt werden. 

(2) Werden die in Abs. 1 angeführten Regelungen durch Sportorganisationen verletzt, erlischt ab 
Verletzung der Anspruch auf bereits gewährte Förderungen und die ab diesem Zeitpunkt ausbezahlten 
Förderungen sind rückzuerstatten. Weiters ist ab Kenntnis der Verletzung die weitere Auszahlung bereits 
gewährter Förderungen einzustellen. Auf die Dauer der Verletzung der Regelungen ist die betreffende 
Sportorganisation von der Gewährung von Förderungen nach dem BSFG ausgeschlossen. 

(3) Sportler und Betreuungspersonen, die wegen eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regelungen 
vom IOC, vom zuständigen internationalen Sportfachverband, vom IPC oder von einer Sportorganisation 
gesperrt wurden, sind ab dem Dopingvergehen bis zum Ende der Sperre, volljährige Sportler und Betreu-
ungspersonen auf Dauer, von der Förderung nach dem Bundes-Sportförderungsgesetz 2005 ausgeschlos-
sen; stehen diese in einem Dienstverhältnis zum Bund, dürfen ihnen auf die Dauer des Ausschlusses von 
der Förderung nach dem Bundes-Sportförderungsgesetz 2005 außerdem keine Dienstfreistellungen für die 
aktive Ausübung des Sports, Teilnahme an Wettkämpfen oder Betreuung von Sportlern gewährt werden. 
Die Auszahlung bereits gewährter Förderungen ist einzustellen. Die für den Zeitraum ab dem Dopingver-
gehen ausgezahlten Förderungen sind vom Sportler zurückzuzahlen. Auf die Rückzahlung kann ganz oder 
zum Teil verzichtet werden, wenn die nach den anzuwendenden Anti-Doping-Regelungen grundsätzlich 
zu verhängende Sperre wegen Vorliegen besonderer Milderungsgründe oder wegen Mitwirkung bei der 
Aufklärung von Dopingvergehen durch andere Personen herabgesetzt wurde. (BGBl. I Nr. 146/2009, 
Art. 1, Z 6, ab 1.1.2010) 

(4) Je nach Schwere und Häufigkeit der Verletzung der in Abs. 1 angeführten Regelungen kann der 
Ausschluss von Förderungen nach dem BSFG über den Zeitraum nach Abs. 2 und 3 hinaus verlängert 
werden. 

(5) Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat zu den Regelungen gemäß Abs. 2 bis 
4 Richtlinien zu erlassen. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 7, ab 1.1.2010) 

(6) Die Leiter der Bundesdienststellen haben sicherzustellen, dass Vertretern der Unabhängigen Do-
pingkontrolleinrichtung und der WADA der Zugang für die Durchführung von Dopingkontrollen bei den 
auf ihrer Dienststelle tätigen oder untergebrachten Sportlern gewährt wird. 
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Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung 
§ 4. (1) Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat eine fachlich geeignete Einrich-

tung vertraglich mit den nach diesem Bundesgesetz der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung oblie-
genden Aufgaben zu beauftragen. Diese sind insbesondere: 
 1. Maßnahmen zur Dopingprävention gemäß § 2 Abs. 1 und 2; 
 2. Information und Aufklärung über Doping gemäß § 2 Abs. 1 und 2; 
 3. Überwachung der Einhaltung der Förderungsbedingungen gemäß § 3 und damit zusammenhän-

gend die Anordnung und Durchführung von Dopingkontrollen sowie Berichterstattung über die 
Einhaltung der Anti-Doping-Regelungen im Sinne dieses Gesetzes; 

 4. Einleitung und Durchführung von Disziplinarverfahren sowie Entscheidung gemäß § 15 für den 
zuständigen Bundessportfachverband; 

 5. Vertretung in Angelegenheiten des Anti-Dopings bei internationalen Einrichtungen auf Exper-
tenebene. 

Welche Einrichtung dies ist, ist durch Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport 
kundzumachen. 

(2) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat folgende Kommissionen mit folgenden Aufga-
bengebieten einzurichten: 
 1. die Ethikkommission, die aus mindestens drei, maximal jedoch fünf fachlich geeigneten und im 

Kampf gegen Doping erfahrenen Personen zu bestehen hat, zur Unterstützung bei Maßnahmen 
zur Dopingprävention sowie zur Information und Aufklärung über Doping; 

 2. die Allgemeine Ärztekommission, der vier, maximal jedoch sechs Ärzte mit sportmedizinischer 
Erfahrung und ein Experte der Pharmazie angehören, zur Entscheidung über Anträge auf medizi-
nische Ausnahmegenehmigungen gemäß § 8 Abs. 3 und Beratung in medizinischen Angelegen-
heiten; 

 3. die Zahnärztekommission, der zwei, maximal jedoch vier Zahnärzte mit entsprechender Erfah-
rung und ein Experte der Pharmazie angehören, zur Entscheidung über Anträge auf zahnmedizi-
nische Ausnahmegenehmigungen gemäß § 8 Abs. 3 und Beratung in zahnmedizinischen Angele-
genheiten; 

 4. die Veterinärmedizinische Kommission, der zwei, maximal jedoch vier Tierärzte mit entspre-
chender Erfahrung und ein Experte der Pharmazie angehören, zur Beratung in veterinärmedizini-
schen Angelegenheiten; 

 5. die Rechtskommission, die aus fünf Mitgliedern besteht, zur Entscheidung über Disziplinarmaß-
nahmen in erster Instanz bei Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen gemäß § 15 Abs. 6. Drei 
Mitglieder müssen ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften und Erfahrung in der 
Durchführung von förmlichen Ermittlungsverfahren aufweisen; ein Mitglied muss Experte der 
analytischen Chemie oder Toxikologie und ein Mitglied muss Experte der Sportmedizin sein; 

 6. die Auswahlkommission gemäß § 9 Abs. 3, die aus mindestens drei, maximal jedoch fünf fach-
lich geeigneten Personen zu bestehen hat; 

Die Mitglieder der Kommissionen gemäß Z 1 bis 5 sind auf vier Jahre und die Mitglieder der Kommissi-
on gemäß Z 6 sind auf ein Jahr zu bestellen. Für jedes Mitglied ist für den Verhinderungsfall ein Ersatz-
mitglied mit der geforderten Qualifikation und Erfahrung zu bestellen. Von den Mitgliedern ist ein Mit-
glied als Vorsitzender und ein Mitglied als dessen Stellvertreter zu bestellen. Wiederbestellungen sind 
zulässig. Eine vorzeitige Abberufung ist nur aus wichtigen Gründen zulässig. Die Mitglieder der Kom-
missionen entscheiden weisungsfrei und unabhängig. Sie entscheiden mit Stimmenmehrheit und sind 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der bestellten Mitglieder anwesend oder durch ein Ersatzmit-
glied vertreten ist. Die Kommissionen können Beschlüsse auch im Umlaufverfahren fassen, wenn auf-
grund der klaren Sachlage eine Erörterung in einer Sitzung nicht erforderlich ist und kein Mitglied einer 
Beschlussfassung auf diesem Wege widerspricht. 

(3) Die Organe sowie Mitarbeiter der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung, Mitglieder des 
Kontrollteams (§ 11 Abs. 2) und der Kommissionen gemäß Abs. 2 Z 2 bis 6 sind zur Verschwiegenheit 
über ihre Tätigkeit verpflichtet, sofern gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist. Sie haben sich der Aus-
übung ihrer Tätigkeit zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen, wenn einer der Befangenheits-
gründe gemäß § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. I Nr. 51/1999, 
vorliegt. Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht gegenüber dem im Anlassfall zur Verhängung von Si-
cherungs- und Disziplinarmaßnahmen zuständigen Organ, der Unabhängigen Schiedskommission, den 
Gerichten und Verwaltungsbehörden. 
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(4) Für die Mitglieder der Kontrollteams sind von der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung 
Lichtbildausweise zur Legitimation für Dopingkontrollen auszustellen. 

(5) Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem gesetz-
lich vorgesehenen Mindeststammkapital, einer Beteiligung des Bundes am Stammkapital mit mehr als der 
Hälfte, der Firma „Nationale Anti Doping Agentur Austria GmbH“ sowie mit dem Unternehmensgegens-
tand der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung zu gründen und mit den Aufgaben gemäß Abs. 1 zu 
betrauen. Sie kann neben der Firma auch die Kurzbezeichnung NADA Austria führen. Sofern in diesem 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind auf diese Gesellschaft die Bestimmungen des Bundesge-
setzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), RGBl. Nr. 58/1906, anzuwenden. Die 
Verwaltung der Anteile des Bundes an der Gesellschaft obliegt dem Bundesminister für Landesverteidi-
gung und Sport. 

(6) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung darf die bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an-
gefallenen personenbezogenen Daten, mit Ausnahme von Gesundheitsdaten, Behörden, Gerichten und 
Trägern der Sozialversicherung übermitteln, soweit die entsprechenden Daten für die Vollziehung der 
jeweiligen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. Bundes- oder lan-
desgesetzliche Verpflichtungen zur Übermittlung von personenbezogenen Daten bleiben dadurch unbe-
rührt. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 8, ab 1.1.2010) 
Nationaler Testpool 

§ 5. (1) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat für die Auswahl von Sportlern auf höherem 
Leistungsniveau für Dopingkontrollen außerhalb von Wettkämpfen einen Nationalen Testpool einzurich-
ten, in den nach Anhörung des zuständigen Bundessportfachverbandes aufzunehmen sind: 
 1. Sportler, 
 a. die einem Testpool eines internationalen Sportfachverbandes (International Registered Testing 

Pool) angehören, oder 
 b. die in einer Sportart/Sportdisziplin mit besonderem Dopingrisiko und -muster an olympischen, 

paralympischen Wettkämpfen oder an Welt- oder Europameisterschaften teilnehmen oder für 
diese aufgrund ihres Leistungsniveaus in Betracht kommen können, oder 

 c. die während der Zugehörigkeit zum Testpool gemäß Z 2 oder 3 wiederholt ihre Meldepflich-
ten gemäß § 19 Abs. 1 Z 5 oder § 19 Abs. 3 verletzen, auffällig oft kurzfristig ihre Aufenthalte 
ändern oder besondere Leistungssteigerungen aufweisen; 

 2. Sportler, die in einer anderen Sportart/Sportdisziplin als Z 1 lit. b an olympischen, paralympi-
schen Wettkämpfen oder an Welt- oder Europameisterschaften teilnehmen oder für diese auf-
grund ihres Leistungsniveaus in Betracht kommen können; 

 3. Sportler 
 a. der höchsten Kader, höchsten Nachwuchskader und der Mannschaften der höchsten Klasse der 

Bundessportfachverbände und 
 b. der zweithöchsten Kader, zweithöchsten Nachwuchskader und der Mannschaften der zweit-

höchsten Klasse der Bundessportfachverbände in Sportarten/Sportdisziplinen, die für den 
Leistungssport in Österreich von besonderer Bedeutung sind, 

sofern sie nicht bereits gemäß Z 1 oder 2 dem Testpool angehören; 
 4. Sportler, die während der Zugehörigkeit zum Testpool ihre aktive Laufbahn beendeten, mit dem 

Eingang der Meldung der Wiederaufnahme der aktiven Laufbahn bei der Unabhängigen Doping-
kontrolleinrichtung entsprechend § 19 Abs. 6. 

(2) Sportler, die während der Zugehörigkeit zum Testpool suspendiert oder zeitlich befristet gesperrt 
worden sind, verbleiben grundsätzlich auf die Dauer der Suspendierung bzw. Sperre im Testpool, auch 
wenn sie nicht mehr Mitglied oder Lizenznehmer einer Sportorganisation oder einer ihr zugehörigen 
Organisation sind. 

(3) Aus dem Nationalen Testpool sind Sportler auszuscheiden, 
 1. die die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 nicht mehr erfüllen; 
 2. die der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung die Beendigung der aktiven Laufbahn schrift-

lich mitteilen; 
 3. die aufgrund der Meldung der Wiederaufnahme der aktiven Laufbahn dem Testpool angehören 

(Abs. 1 Z 4), nach Verstreichen des Zeitraums, um den vor Ablauf der Suspendierung oder Sper-



- 37 - 

re die aktive Laufbahn beendet wurde, frühestens jedoch nach Ablauf eines Jahres ab Wiederauf-
nahme in den Nationalen Testpool; 

 4. die aufgrund der Suspendierung oder Sperre dem Nationalen Testpool angehören (Abs. 2) nach 
dessen Ablauf. 

Voraussetzung für das Ausscheiden gemäß Z 3 und 4 ist jedoch, dass die Voraussetzungen für den 
Verbleib gemäß Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 nicht vorliegen. 

(4) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat die betreffenden Sportler von der Aufnahme 
und vom Ausscheiden vom Nationalen Testpool über den zuständigen Bundessportfachverband nach-
weislich zu informieren. Bei der Aufnahme sind dem Sportler die Gesetzesbestimmung, aufgrund derer er 
in den Testpool aufgenommen worden ist, und die damit verbundenen Meldepflichten bekannt zu geben. 
Dies gilt auch, wenn sich der Rechtsgrund für das Verbleiben im Testpool geändert hat. Mit der nach-
weislichen Information des Sportlers entstehen seine Informationspflichten gemäß § 19. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 8, ab 1.1.2010) 
Kostenersatz des Dopingkontrollverfahrens 

§ 6. (1) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung darf folgenden Kostenersatz des Dopingkon-
trollverfahrens verlangen: 
 1. vom zuständigen Bundessportfachverband bei einem von der Norm abweichenden Analyseer-

gebnis oder sonstigem Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen durch Sportler oder Betreuungs-
personen die Kosten der Dopingkontrolle, des Labors und des Verfahrens vor der Rechtskom-
mission (§ 15); 

 2. vom Sportler die Kosten der Analyse der „B-Probe“, wenn diese von ihm verlangt wurde und 
von der Norm abweichend ist; 

 3. vom Sportler die Kosten der auf sein Verlangen hergestellten Labordokumentation entsprechend 
dem internationalen Standard, den die von der WADA akkreditierten Labors anzuwenden haben; 

 4. vom Sportler die Kosten der Dopingkontrolle und die des Labors, wenn sie gemäß § 9 Abs. 7 von 
ihm verlangt und von der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung angeordnet wurde; 

 5. vom internationalen Sportfachverband, der die Dopingkontrolle bestellt hat, oder vom Dritten 
(Bundessportfachverband, Veranstalter u.ä.), der aufgrund des Reglements hierfür aufzukommen 
hat, die Kosten der Dopingkontrolle und die des Labors; 

 6. von der Sportorganisation, die die Dopingkontrolle bestellt hat, deren Kosten und die des Labors. 
(2) Die Kosten gemäß Abs. 1 Z 2 bis 4 sind vom Sportler der Unabhängigen Dopingkontrolleinrich-

tung im Voraus zu entrichten. Bei einem nicht von der Norm abweichenden Analyseergebnis der „B-
Probe“ ist dem Sportler der hierfür entrichtete Kostenersatz rückzuerstatten. 

(3) Die Kosten gemäß Abs. 1 Z 1 sind, soweit die Kosten gemäß Abs. 1 Z 5 oder 6 nicht ersetzt wor-
den sind, vom Bundessportfachverband und die Kosten gemäß Abs. 1 Z 6 von der betreffenden Sportor-
ganisation innerhalb von vier Wochen nach Zahlungsaufforderung der Unabhängigen Dopingkontrollein-
richtung zu ersetzen. 

(4) Bei Verhängung einer Disziplinarstrafe hat auf Antrag des zuständigen Bundessportfachverban-
des unter gleichzeitiger Abtretung seines Ersatzanspruches an die Unabhängige Dopingkontrolleinrich-
tung die Rechtskommission die Kosten gemäß Abs. 3 dem Bestraften zum Ersatz aufzuerlegen. Gegen die 
Kostenersatzentscheidung können der Bestrafte und der Bundessportfachverband innerhalb von vier Wo-
chen ab Zustellung der Kostenersatzentscheidung deren Überprüfung durch die Unabhängige Schieds-
kommission begehren. 

(5) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat den gemäß Abs. 3 erhaltenen Kostenersatz 
rückzuerstatten, wenn bei Anrufung der Unabhängigen Schiedskommission diese oder bei nachfolgender 
Anrufung des CAS dieser oder ein Zivilgericht festgestellt hat, dass kein Verstoß gegen Anti-Doping-
Regelungen vorliegt. 

(6) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat für die Mitglieder der Rechtskommission ein 
angemessenes Entgelt für die Vorbereitung des Verfahrens, Teilnahme an der mündlichen Verhandlung, 
Vorsitzführung und Verfassung der Entscheidung festzulegen; für die Vorbereitung und Verfassung der 
Entscheidung pauschal und für die mündliche Verhandlung nach Zeitaufwand. Weiters gebühren allen-
falls anfallende Reisekosten. Das in einem Verfahren anfallende Entgelt der Mitglieder der Rechtskom-
mission ist Teil der Kosten des Verfahrens. Der Vorsitzende hat den Parteien am Ende des Verfahrens 
diese Kosten und dessen Berechnung offen zu legen. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 9, ab 1.1.2010) 
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Bericht über die Einhaltung der Anti-Doping-Regelungen 
§ 7. Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat dem Bundesminister für Landesverteidigung 

und Sport innerhalb eines Monats nach Ablauf eines Quartals über die Einhaltung der Anti-Doping-
Regelungen durch die Sportorganisationen zu berichten und außerdem jährlich bis Ende März einen Tä-
tigkeitsbericht über das vorangegangene Kalenderjahr zu übermitteln. Im Tätigkeitsbericht sind anonymi-
siert, gegliedert nach Bundessportfachverband, Sportarten und Sportsparten, jedenfalls anzuführen: 
 1. die im betreffenden Kalenderjahr bei Wettkämpfen und Wettkampfveranstaltungen, bei Kader-

trainings und -lehrgängen und aus sonstigen Gründen durchgeführten Dopingkontrollen; 
 2. die Ergebnisse der Dopingkontrollen und die dabei festgestellten verbotenen Wirkstoffe und 

Methoden; 
 3. die Art der festgestellten Verstöße gegen Anti-Doping-Regelungen sowie die dabei verhängten 

Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen; 
 4. die Entscheidungen über medizinische Ausnahmegenehmigungen. 
Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat diesen Bericht dem Nationalrat vorzulegen. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 7 und 10, ab 1.1.2010) 
Medizinische Ausnahmegenehmigungen 

§ 8. (1) Ist bei Krankheit oder Verletzung des Sportlers, der dem Nationalen Testpool angehört, die 
Einnahme von Arzneimitteln mit verbotenen Wirkstoffen oder die Anwendung verbotener Methoden 
nach ärztlicher oder zahnärztlicher Diagnose erforderlich, ist vorher bei der Unabhängigen Dopingkon-
trolleinrichtung mit den medizinischen Unterlagen ein Antrag auf medizinische Ausnahmegenehmigung 
zu stellen, sofern nach den Regelungen des zuständigen internationalen Sportfachverbandes nicht dieser 
zuständig ist oder keine gültige Ausnahmegenehmigung der WADA, eines internationalen Sportfachver-
bandes, einer ausländischen nationalen Dopingkontrolleinrichtung oder eines ausländischen nationalen 
Sportfachverbandes vorliegt. Der Antrag hat jedenfalls zu enthalten: 
 1. das ärztliche, gegebenenfalls zahnärztliche Attest mit der Diagnose der Krankheit und sämtliche 

relevante Befunde, 
 2. die Ergebnisse der für die Diagnose durchgeführten Tests, 
 3. den Namen des zur Verabreichung vorgesehenen Arzneimittels und/oder Beschreibung der vor-

gesehenen Behandlungsmethode, 
 4. die medizinische Indikation, aufgrund der Arzneimittel mit verbotenen Wirkstoffen verabreicht 

und/oder verbotene Behandlungsmethoden angewendet werden müssen, und 
 5. die Dosierung sowie die Art und Dauer der notwendigen Anwendung des Arzneimittels und/oder 

Behandlungsmethode. 
(2) Die Entscheidung ist entsprechend dem Standard für Ausnahmegenehmigungen zur therapeuti-

schen Anwendung im Bereich des internationalen Sports innerhalb von 21 Tagen zu treffen und dem 
Sportler schriftlich mitzuteilen. Die Genehmigung ist befristet auf die Dauer der notwendigen Verabrei-
chung oder Behandlung zu erteilen. Ein Widerruf ist nur nach den Regelungen dieses Standards zulässig. 

(3) Zur Entscheidung über Anträge auf medizinische Ausnahmegenehmigung hat die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung die Allgemeine Ärztekommission (§ 4 Abs. 2 Z 2), bei Ausnahmegenehmi-
gungen für zahnärztliche Behandlungen die Zahnärztekommission (§ 4 Abs. 2 Z 3) heranzuziehen. Für 
das Verfahren zur Entscheidung über den Antrag auf Ausnahmegenehmigung hat der Antragsteller der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung im Vorhinein einen pauschalen Kostenersatz von 85 Euro zu 
entrichten. Dieser Kostenersatz ändert sich jeweils mit 1. Jänner eines Kalenderjahres, erstmals zum 
1. Jänner 2011, entsprechend der Änderung des von der Bundesanstalt Statistik Österreich veröffentlich-
ten aktuellen Verbraucherpreisindex. 

(4) Ausnahmsweise kann die medizinische Ausnahmegenehmigung nachträglich beantragt werden, 
wenn die Einnahme oder Verabreichung von Arzneimitteln mit verbotenen Wirkstoffen oder Anwendung 
einer verbotenen Methode zur Notfallbehandlung einer akuten Krankheit oder Verletzung erforderlich 
war. Die Notfallbehandlung ist unverzüglich schriftlich bei der gemäß Abs. 1 zuständigen Einrichtung 
anzuzeigen. Sobald es der Gesundheitszustand des Sportlers zulässt, ist der Antrag auf medizinische Aus-
nahmegenehmigung zu stellen. 

(5) Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen liegt nicht vor, wenn die Ausnahmegenehmigung 
nach Abs. 1 oder 4 beantragt wurde und die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung erst nach einer Do-
pingkontrolle diesem Antrag entspricht. 

(6) Für Sportler, die nicht dem Nationalen Testpool angehören, gelten die Regelungen mit der Ab-
weichung, dass der Antrag auf die medizinische Ausnahmegenehmigung erst im Zusammenhang mit 
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einem eingeleiteten Dopingkontrollverfahren gestellt werden kann. Die Ausnahmegenehmigung ist nur 
dann zu erteilen, wenn die Einnahme vom Arzneimittel mit verbotenen Wirkstoffen oder die Anwendung 
einer verbotenen Methode zum Zeitpunkt der Probennahme medizinisch indiziert und durch medizinische 
Befunde belegt war. 

(7) Wird keine Ausnahmegenehmigung gewährt, kann der betroffene Sportler innerhalb von vier 
Wochen ab Zustellung der Entscheidung die Überprüfung bei der Unabhängigen Schiedskommission 
begehren. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 11, ab 1.1.2010) 
Einleitung von Dopingkontrollverfahren 

§ 9. (1) Dopingkontrollverfahren dienen der Überprüfung, ob gegen Anti-Doping-Regelungen ver-
stoßen wurde. 

(2) Dopingkontrollverfahren können in Österreich von der Unabhängigen Dopingkontrolleinrich-
tung, von der WADA, von einer Sportorganisation, vom zuständigen internationalen Sportfachverband, 
vom IOC, vom IPC oder von Veranstaltern internationaler Wettkämpfe oder Wettkampfveranstaltungen, 
ausländischen nationalen Sportfachverbänden oder ausländischen nationalen Dopingkontrolleinrichtun-
gen jederzeit während und außerhalb von Wettkämpfen eingeleitet werden. Sportorganisationen haben die 
Durchführung von Dopingkontrollen und die Analyse von Proben bei der Unabhängigen Dopingkontroll-
einrichtung zu bestellen. 

(3) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat für die Einleitung von Dopingkontrollverfahren 
im Einvernehmen mit der Auswahlkommission (§ 4 Abs. 2 Z 6) einen Dopingkontrollplan (§ 1a Z 5) zu 
erstellen und diesen regelmäßig entsprechend den neuesten Erkenntnissen zu aktualisieren. 

(4) Bei Vorliegen eines hinreichenden Verdachts der unzulässigen Verabreichung oder Einnahme 
verbotener Wirkstoffe oder Anwendung verbotener Methoden oder eines sonstigen Verstoßes gegen Anti-
Doping-Regelungen ist jedenfalls ein Dopingkontrollverfahren einzuleiten. 

(5) Bei internationalen Wettkämpfen oder Wettkampfveranstaltungen in Österreich ist der Umfang 
der Dopingkontrollverfahren zumindest nach den für diese geltenden Regelungen festzulegen. 

(6) Im Übrigen sind Dopingkontrollverfahren entsprechend dem Dopingkontrollplan einzuleiten. 
(7) Außerdem hat auf begründetes schriftliches Verlangen des Sportlers die Unabhängige Doping-

kontrolleinrichtung eine Dopingkontrolle bei ihm durchzuführen und die Analyse der Probe zu veranlas-
sen. 

(8) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit 
die Einleitung von Dopingkontrollverfahren ohne Vorankündigung erst zum letztmöglichen Zeitpunkt 
den Betroffenen bekannt wird. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 12, ab 1.1.2010) 
Inhalt der Dopingkontrollanordnung 

§ 10. (1) Die Anordnung der Dopingkontrollen der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung aus ei-
genem oder über Bestellung einer in § 9 Abs. 2 angeführten Einrichtung hat schriftlich zu erfolgen und 
mindestens zu enthalten: 
 1. Bei Anordnung von Dopingkontrollen bei bestimmten Personen (Tieren): 
 a. Name der Person (Bezeichnung des Tieres), 
 b. den Zeitraum (maximal sieben Kalendertage), in dem die Dopingkontrolle durchzuführen ist, 

und 
 c. Name des Leiters des Kontrollteams. 
 2. Bei Anordnung von Dopingkontrollen bei Kadertrainings und -lehrgängen: 
 a. Bezeichnung des Trainings, 
 b. Anzahl der Sportler (Tiere), die vom Leiter des Kontrollteams für die Dopingkontrolle nach 

den Kriterien gemäß § 9 Abs. 4 bis 6 auszuwählen sind, 
 c. den Zeitraum (maximal sieben Kalendertage), in dem die Dopingkontrollen durchzuführen 

sind, und 
 d. Name des Leiters des Kontrollteams. 
 3. Bei Anordnung von Dopingkontrollen bei Wettkämpfen oder Wettkampfveranstaltungen: 
 a. die Bezeichnung des Wettkampfs oder der Wettkampfveranstaltung, 
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 b. die Platzierungen, bei deren Erreichen Sportler (Tiere) einer Dopingkontrolle zu unterziehen 
sind, und/oder die Anzahl der Sportler (Tiere), die vom Leiter des Kontrollteams für die Do-
pingkontrolle nach den Kriterien gemäß § 9 Abs. 4 bis 6 auszuwählen sind, und 

 c. den Namen des Leiters des Kontrollteams. 
(2) Erfolgt die Einleitung des Dopingkontrollverfahrens nicht durch die Unabhängige Dopingkon-

trolleinrichtung, sondern durch eine andere in § 9 Abs. 2 angeführte Einrichtung, so gilt deren Anord-
nung. Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat jedoch in einem Beiblatt zur Anordnung den Lei-
ter des Kontrollteams und allenfalls weitere Informationen entsprechend Abs. 1 bekannt zu geben. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 13, ab 1.1.2010) 
Allgemeine Bestimmungen über Dopingkontrollen 

§ 11. (1) Dopingkontrollen können durch die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung, internationale 
Sportfachverbände, das IOC oder die WADA durchgeführt werden. Die Unabhängige Dopingkontrollein-
richtung ist zuständig: 
 1. für Dopingkontrollen bei Sportlern und Betreuungspersonen (§ 1a Z 1); 
 2. für die bei ihr von der WADA, von einem Internationalen Sportfachverband, einem ausländi-

schen nationalen Sportfachverband oder einer ausländischen nationalen Dopingkontrolleinrich-
tung bestellten Dopingkontrollen. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 14, ab 1.1.2010) 
(2) Dopingkontrollen durch die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung haben durch ein Kontroll-

team, bestehend aus zwei Personen zu erfolgen, von denen eine Person die für die Abnahme der Probe 
erforderliche Ausbildung aufzuweisen hat. Blutproben sind durch einen Arzt abzunehmen. Eine Person 
des Kontrollteams hat dem Geschlecht des zu kontrollierenden Sportlers anzugehören. 

(3) Vor Beginn der Dopingkontrolle haben sich die Kontrollorgane gegenüber den Betroffenen mit-
tels Lichtbildausweis zu legitimieren, die auf den Namen (Bezeichnung des Tieres) lautende Anordnung 
zur Dopingkontrolle vorzulegen und eine Gleichschrift der Anordnung gegen Bestätigung auszufolgen. 
Bei minderjährigen oder geistig behinderten Sportlern hat die Legitimation und die Vorlage der Anord-
nung auch gegenüber deren Aufsichtsperson (gesetzlicher Vertreter, Trainer, Funktionär des Vereins, dem 
der Sportler angehört) zu erfolgen. 

(4) Dopingkontrollen dürfen, außer in begründeten Ausnahmefällen, außerhalb von Wettkämpfen 
nicht nach 23.00 Uhr und vor 6.00 Uhr begonnen werden. Dopingkontrollen sind unter Beachtung der 
Menschenwürde der Betroffenen vorzunehmen. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 15, ab 1.1.2010) 

(5) Bei der Durchführung der Dopingkontrolle, insbesondere auch bei der Abnahme von Harn- und 
Blutproben („A-Probe“ und „B-Probe“), ist nach dem Internationalen Standard für Dopingkontrollen im 
Sport vorzugehen, sofern in diesem Bundesgesetz nicht Abweichendes geregelt ist. (BGBl. I 
Nr. 146/2009, Art. 1, Z 15, ab 1.1.2010) 

(6) Dopingkontrollen, die abweichend von Abs. 2 bis 5, § 9 Abs. 2, §§ 10, 12 und 13 durchgeführt 
wurden, sind ungültig, wenn die Abweichung ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis oder 
einen anderen Verstoß gegen eine Anti-Doping-Bestimmung verursacht hat. Hat der Betroffene nachge-
wiesen, dass die Dopingkontrolle nicht entsprechend den Bestimmungen durchgeführt wurde und die 
Abweichung nach vernünftigem Ermessen das von der Norm abweichende Analyseergebnis oder einen 
anderen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verursacht haben könnte, obliegt der Unabhängi-
gen Dopingkontrolleinrichtung der Nachweis, dass die Abweichung nicht die Ursache für das von der 
Norm abweichende Analyseergebnis war oder die Tatsachengrundlage für einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen darstellte. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 15, ab 1.1.2010) 

(7) Ergibt sich bei Dopingkontrollen der Verdacht eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regelungen, 
hat das Dopingkontrollteam der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung den Sachverhalt mit den Be-
weismitteln unverzüglich mitzuteilen, die sogleich den zuständigen Bundessportfachverband mit den 
Unterlagen zu verständigen hat. Wird bei der Dopingkontrolle der unzulässige Besitz von verbotenen 
Wirkstoffen oder von technischen Ausstattungen für die Anwendung verbotener Methoden (§ 1 Abs. 2 
Z 5 in Verbindung mit Abs. 3) festgestellt, haben die betroffenen Sportler oder Betreuungspersonen diese 
gegen Bestätigung dem Kontrollteam zur Verwahrung bei der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung 
zwecks Beweissicherung mit der Zustimmung auszuhändigen, dass das Eigentum daran bei Verhängung 
einer Disziplinarmaßnahme aus diesem Grunde an die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung übergeht, 
ansonsten ein Verstoß wegen Nichtmitwirkung bei der Dopingkontrolle vorliegt. 

(8) Das Recht von ausländischen Sportorganisationen und ausländischen nationalen Dopingkontroll-
einrichtungen, gemäß dem UNESCO-Übereinkommen in Österreich Dopingkontrollen bei Sportlern ihres 
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Heimatlandes durchzuführen, bleibt unberührt. Dies gilt auch, wenn aufgrund der Vereinbarung zur 
Durchführung eines internationalen Wettkampfes in Österreich für die Vornahme von Dopingkontrollen 
andere Einrichtungen als jene in Abs. 1 vorgesehen sind. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 16, ab 
1.1.2010) 

Dopingkontrollen bei Wettkämpfen und Wettkampfveranstaltungen 
(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 17, ab 1.1.2010) 

§ 12. (1) Dopingkontrollen bei Wettkämpfen und Wettkampfveranstaltungen sind vom Leiter des 
Dopingkontrollteams unter Legitimation und Vorlage der Anordnung bei den Trainern oder Wettkampf-
verantwortlichen zunächst anzukündigen. Diese haben ohne Zustimmung des Leiters des Dopingkontroll-
teams jegliche direkte oder indirekte Information der Sportler von den vorgesehenen Dopingkontrollen zu 
unterlassen. Ein Verstoß dagegen gilt als unzulässige Einflussnahme auf die Dopingkontrolle. (BGBl. I 
Nr. 146/2009, Art. 1, Z 17 und 18, ab 1.1.2010) 

(2) Nach Festlegung der Sportler (Tiere), bei denen Dopingkontrollen durchzuführen sind, hat der 
Leiter des Kontrollteams eine auf den jeweiligen Namen (Bezeichnung des Tieres) lautende Anordnung 
der Dopingkontrolle auszustellen. Mit dieser sind die betroffenen Personen (zB Sportler, Tierhalter, der 
für das Tier Verantwortliche) von der vorgesehenen Dopingkontrolle zu informieren und darauf aufmerk-
sam zu machen, dass sie sich, gegebenenfalls mit Tier, hierfür bereit zu halten haben, ansonsten eine 
Nichtmitwirkung vorliegt. 

Dopingkontrollen bei Kadertrainings und -lehrgängen 
§ 13. Bei Kadertrainings und -lehrgängen gilt § 12 mit der Abweichung, dass die Dopingkontrolle 

beim Trainer, sonstigem Betreuungspersonal oder beim betroffenen Sportler anzukündigen ist. 
Analyse der Proben 

§ 14. (1) Für die Analyse der bei der Dopingkontrolle abgegebenen Proben auf verbotene Wirkstoffe 
und Methoden darf die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung nur Labors heranziehen, die von der 
WADA hiefür akkreditiert sind. „A-Probe“ und „B-Probe“ sind anonymisiert dem Labor zuzuleiten. Mit 
dem Labor hat die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung zu vereinbaren, dass die Proben entsprechend 
dem internationalen Standard, den die von der WADA akkreditierten Labors anzuwenden haben, zu ana-
lysieren und dokumentieren sind. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 19, ab 1.1.2010) 

(2) Bei einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis der „A-Probe“ hat die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung zunächst zu prüfen, ob eine einschlägige medizinische Ausnahmegenehmi-
gung (§ 8) vorliegt, auf eine solche ein Anspruch besteht oder offensichtlich keine Abweichung vorliegt, 
welche die Richtigkeit des von der Norm abweichenden Analyseergebnisses in Frage stellt. Wurde ein 
Antrag auf eine medizinische Ausnahmegenehmigung gestellt, ist über ihn unverzüglich gemäß § 8 zu 
entscheiden. Liegt keiner dieser Gründe vor, hat die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung das von der 
Norm abweichende Analyseergebnis mit dem Namen des Sportlers dem zuständigen Bundessportfach-
verband bekannt zu geben und den Sportler unverzüglich nachweislich zu informieren: 
 1. über das von der Norm abweichende Analyseergebnis, 
 2. gegen welche Anti-Doping-Regelungen dadurch verstoßen wurde und 
 3. über das Recht, 
 a. innerhalb von fünf Kalendertagen bei der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung schriftlich 

die Analyse der „B-Probe“ zu verlangen, ansonsten ein Verzicht auf Analyse der „B-Probe“ 
vorliegt, 

 b. bei der Öffnung und Analyse der „B-Probe“ zu dem vom Untersuchungslabor festgesetzten 
Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) und Ort allein oder mit einem Vertreter anwesend zu sein oder einen 
Vertreter hierzu zu entsenden und 

 c. bei der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung von der „A-Probe“ und gegebenenfalls der 
„B-Probe“ eine Labordokumentation entsprechend dem internationalen Standard, den die von 
der WADA akkreditierten Labors anzuwenden haben, anzufordern. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 19, ab 1.1.2010) 
(3) Verlangt der Sportler rechtzeitig die Analyse der „B-Probe“, so hat die Unabhängige Dopingkon-

trolleinrichtung unverzüglich diese zu veranlassen und den zuständigen Bundessportfachverband hiervon 
zu informieren. Sobald das Analyseergebnis vorliegt, ist dieses ohne Verzug dem Sportler und dem Bun-
dessportfachverband bekannt zu geben. 
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Disziplinarmaßnahmen 
§ 15. (1) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat für den zuständigen Bundessportfachver-

band nach Kenntnis eines eines von der Norm abweichenden Analyseergebnisses oder eines anderen 
Verdachts auf Verstoß gegen die vom Bundessportfachverband anzuwendenden Anti-Doping-Regelungen 
unverzüglich gegen die Verdächtigen oder gegen die Mannschaft, der der betroffene Sportler angehört, 
das Disziplinarverfahren einzuleiten und die nach den Regelungen des zuständigen internationalen Sport-
verbandes vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen (zB Suspendierung) und Disziplinarmaßnahmen zu ver-
hängen. Von der verhängten Sicherungsmaßnahme und Einleitung des Disziplinarverfahrens sind die 
Betroffenen nachweislich zu informieren. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 20, ab 1.1.2010) 

(2) Vor Verhängung einer Disziplinarmaßnahme ist der Verdächtige oder, wenn die Disziplinarmaß-
nahme gegen die Mannschaft oder den Verein vorgesehen ist, ein Vertreter der Mannschaft oder Vereines 
zu hören. Sie haben das Recht, Beweismittel vorzubringen, Zeugen zu benennen und zu befragen sowie 
einen Rechtsbeistand und Dolmetscher zuzuziehen. 

(3) Ist von der Entscheidung über den Verdacht des Verstoßes gegen Anti-Doping-Regelungen ab-
hängig, ob der verdächtige Sportler (die Mannschaft) den Wettkampf fortsetzen oder am nächsten Wett-
kampf teilnehmen darf und ist nach der Beweis- und Sachlage nicht zu erwarten, dass bei Anwendung 
von Abs. 2 rechtzeitig das Disziplinarverfahren abgeschlossen sein wird, kann auf Antrag des Sportlers 
oder des Vertreters der Mannschaft (des Vereines) eine abgekürzte Anhörung durchgeführt werden. Dabei 
ist in einer unverzüglich anzusetzenden mündlichen Verhandlung die Anhörung vorzunehmen und nach 
den vorgebrachten Beweisen zu entscheiden. 

(4) Beweise, die unter Vortäuschung falscher Tatsachen oder rechtswidrig beschafft wurden, dürfen 
für die Feststellung eines Dopingverstoßes nicht herangezogen werden. 

(5) Die Entscheidungen haben schriftlich mit entsprechender Begründung unverzüglich zu ergehen. 
Sie sind nachweislich den Betroffenen, allenfalls dem Vertreter der Mannschaft (des Vereines) und dem 
zuständigen Bundessportfachverband zuzustellen. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 21, ab 1.1.2010) 

(6) Zur Entscheidung hat die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung die Rechtskommission (§ 4 
Abs. 2 Z 5) heranzuziehen. Der Bundessportfachverband, für den die Unabhängige Dopingkontrollein-
richtung zu entscheiden hat, hat – ausgenommen in Bezug auf den Vorsitzenden – das Recht, innerhalb 
von zwei Wochen ab Kenntnis von der Einleitung des Verfahrens an Stelle eines bestimmten Mitglieds 
der Rechtskommission mit abgeschlossenem Studium der Rechtswissenschaften und an Stelle dessen 
Ersatzmitglieds eine andere Person mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung zu entsenden. (BGBl. I 
Nr. 146/2009, Art. 1, Z 21, ab 1.1.2010) 

(7) Sportler, denen eine versäumte Kontrolle (§ 1a Z 20) oder Meldepflichtverletzung (§ 1a Z 11) zur 
Last gelegt wird, haben das Recht, innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis von diesem Vorwurf bei der 
Rechtskommission den Antrag auf Entscheidung zu stellen, ob dieser Vorwurf zu Recht besteht, anderen-
falls das Versäumnis als unbestritten gilt. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 21, ab 1.1.2010) 

(8) Die Rechtskommission hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, die die näheren Bestimmungen 
über den Ablauf des Verfahrens zu enthalten hat. Die Geschäftsordnung bedarf einer Genehmigung des 
Leiters der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung. Vor Genehmigung hat der Leiter ein allenfalls bei 
der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung bestehendes beratendes Gremium zu hören. Der Vorsitzen-
de hat die zur Vorbereitung der Sitzung der Kommission erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen und 
die Verfahrensanordnungen zu treffen. Die Geschäftsordnung ist mit Einleitung des Verfahrens den Par-
teien bekannt zu geben. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 21, ab 1.1.2010) 

(9) Die Rechtskommission kann ohne Anhörung gemäß Abs. 2 eine vorläufige Entscheidung treffen, 
wenn der Sachverhalt klar ist. Erhebt innerhalb von vier Wochen der Betroffene oder zuständige Bundes-
sportfachverband dagegen schriftlich Einspruch, tritt die vorläufige Entscheidung außer Kraft und die 
Rechtskommission hat das ordentliche Verfahren einzuleiten. Wird rechtzeitig kein Einspruch erhoben, 
ist die Entscheidung endgültig. § 17 Abs. 2 findet in diesem Fall keine Anwendung. (BGBl. I 
Nr. 146/2009, Art. 1, Z 21, ab 1.1.2010) 

Unabhängige Schiedskommission 
§ 16. (1) Bei der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung ist eine Unabhängige Schiedskommissi-

on einzurichten, die aus drei ständigen Mitgliedern sowie drei ständigen Ersatzmitgliedern mit folgender 
Qualifikation zu bestehen hat: 
 1. der Vorsitzende (sein Ersatzmitglied) muss die Richteramts- oder Rechtsanwaltsprüfung aufwei-

sen; 
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 2. ein Mitglied (sein Ersatzmitglied) muss Experte der analytischen Chemie oder Toxikologie sein; 
(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 22, ab 1.1.2010) 

 3. ein Mitglied (sein Ersatzmitglied) muss Experte der Sportmedizin sein. 
(2) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 sind vom Bundesminister für Landes-

verteidigung und Sport auf vier Jahre zu nominieren. Neuerliche Nominierungen sind zulässig. Ein vor-
zeitiger Widerruf der Nominierung aus wichtigen Gründen ist zulässig. Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) 
können jederzeit die Funktion zurücklegen. Scheidet ein Mitglied (Ersatzmitglied) vorzeitig aus, ist auf 
die Restdauer der Funktionsperiode ein neues zu nominieren. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 7, ab 
1.1.2010) 

(3) Die Parteien gemäß § 17 Abs. 3 Z 1 können für ihren bei der Unabhängigen Schiedskommission 
anhängigen Fall gemeinsam ein weiteres Mitglied nominieren; ebenso der zuständige Bundessportfach-
verband. Es kann aus wichtigen Gründen von diesen abberufen werden oder selbst die Funktion zurückle-
gen. In diesem Fall kann ein neues Mitglied nominiert werden. 

(4) Den Sachaufwand der Schiedskommission hat die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung zu 
tragen. § 6 Abs. 6 erster und zweiter Satz findet Anwendung. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 23, ab 
1.1.2010) 

(5) § 4 Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden. (BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1 Z 20, ab 9.8.2008; BGBl. I 
Nr. 146/2009, Art. 1, Z 24, ab 1.1.2010) 

Verfahren vor der Unabhängigen Schiedskommission 
§ 17. (1) Auf das Verfahren vor der Schiedskommission finden die Bestimmungen der § 580 Abs. 1 

und 2, § 588 Abs. 2, § 592 Abs. 1 und 2, §§ 594, 597 bis 600, § 601 Abs. 1, 2 und 4, §§ 604 bis 605, 
§ 606 Abs. 1 bis 5, § 608 Abs. 1 und 2 und § 610 der Zivilprozessordnung, RGBl. Nr. 113/1895, sinnge-
mäß Anwendung. 

(2) Gegen Entscheidungen gemäß § 15 können die Parteinen gemäß Abs. 3 innerhalb von vier Wo-
chen ab Zustellung deren Überprüfung durch die Unabhängige Schiedskommission begehren. Die Ent-
scheidung ist von der Schiedskommission auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen und kann wegen Rechtswid-
rigkeit ersatzlos behoben oder in jeder Richtung abgeändert werden. Das Begehren auf Überprüfung hat 
keine aufschiebende Wirkung auf die Entscheidung gemäß § 15. (BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1 Z 21, ab 
9.8.2008; BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 25, ab 1.1.2010) 

(3) Parteien des Schiedsverfahrens sind: 
 1. die von der Entscheidung des Bundessportfachverbandes Betroffenen (Sportler, Mannschaft, 

Verein usw.), wobei die Mannschaft oder der Verein einen Vertreter zu benennen hat, 
 2. der zuständige Bundessportfachverband und 
 3. die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung. 

(4) Die Parteien haben die Kosten ihrer Vertretung, der auf ihr Verlangen zugezogenen Sachverstän-
digen und Zeugen sowie der von ihnen vorgelegten sonstigen Beweismittel zu tragen. Wird das Verfahren 
auf Antrag einer der Parteien gemäß Abs. 3 Z 1 eingeleitet, so ist von jeder die Überprüfung begehrenden 
Partei außerdem der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung ein pauschaler Aufwandsersatz in der 
Höhe der Einbringungsgebühr für einen Streitwert von 40.000 Euro nach § 32 Tarifpost 1 des Gerichts-
gebührengesetzes (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, im Voraus zu entrichten. § 6 Abs. 5 findet Anwendung. 
(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 26, ab 1.1.2010) 

(5) Auf die Verfahren vor der Unabhängigen Schiedskommission gemäß § 6 Abs. 4 und § 8 Abs. 7 
finden Abs. 1 bis 4 sowie 6 und 7 Anwendung. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 26, ab 1.1.2010) 

(6) Die Unabhängige Schiedskommission hat unverzüglich, spätestens innerhalb von sechs Wochen, 
zu entscheiden, sofern die Parteien keine längere Frist vereinbaren. Ungeachtet des Schiedsspruchs der 
Unabhängigen Schiedskommission steht den Parteien des Schiedsverfahrens die Anrufung des CAS als 
auch der Zivilrechtsweg offen. (BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1 Z 22, ab 9.8.2008; BGBl. I Nr. 146/2009, 
Art. 1, Z 27, ab 1.1.2010) 

(7) Die Entscheidungen der Unabhängigen Schiedskommission sind den Parteien des Verfahrens zu-
zustellen. 

Besondere Pflichten der Sportorganisationen 
§ 18. (1) Sportorganisationen haben in ihrem Bereich mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln die 

Dopingkontrollen zu unterstützen und die Einhaltung der verhängten Sicherungs- und Disziplinarmaß-
nahmen zu überwachen und durchzusetzen. 
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(2) Sportorganisationen haben 
 1. die jeweils geltenden Anti-Doping-Regelungen des zuständigen internationalen Sportfachver-

bandes und die für den jeweiligen internationalen Wettkampf geltenden Anti-Doping-
Regelungen, zu dem eine Entsendung von Sportlern erfolgt, anzuerkennen; 

 2. die Regelungen gemäß §§ 4 bis 17 anzuerkennen; 
 3. ihre Mitglieder und die ihnen zugehörigen Sportler regelmäßig über die Anti-Doping-Regelungen 

und insbesondere im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 1, 2 und 5 zu informieren; 
 4. in ihrem Bereich entsprechend dem Dopingrisiko und -muster der jeweiligen Sport-

art/Sportdisziplin angemessene Dopingpräventionsmaßnahmen zu treffen und deren Einhaltung 
laufend zu überwachen; 

 5. ihr Reglement laufend den jeweils geltenden Regelungen gemäß Z 1 anzupassen und 
 6. in ihren Teilnahmebedingungen für Wettkämpfe oder Wettkampfveranstaltungen vorzusehen: 
 a. die Nichtzulassung von Sportlern, die wegen Dopings suspendiert oder gesperrt sind; 
 b. die Nichtzulassung von Sportlern, die nicht gemäß § 5 Abs. 1 Z 4 den Wiederbeginn der akti-

ven Laufbahn gemeldet haben; 
 c. die Nichtzulassung von Sportlern in den ersten sechs Monaten, von Sportlern, die während der 

Suspendierung bzw. Sperre die aktive Laufbahn beendeten, in den ersten zwölf Monaten nach 
Meldung des Wiederbeginns der aktiven Laufbahn gemäß § 5 Abs. 1 Z 4; 

 d. die Verpflichtung des Sportlers, die Bestimmungen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 
anzuerkennen. 

Sieht eine Vereinbarung gemäß § 11 Abs. 8 Abweichendes vor, so sind die Teilnahmebedingun-
gen entsprechend anzupassen. 

(3) Sportorganisationen haben die zur Vornahme von Dopingkontrollen berechtigten Einrichtungen 
bei den Dopingkontrollen im erforderlichen Umfang zu unterstützen. Sie haben insbesondere im Rahmen 
ihres Zuständigkeitsbereiches 
 1. der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung alle Ausschreibungen von Staatsmeisterschaften 

und österreichischen Meisterschaften unter Anführung der Bewerbe und des Zeitplans spätestens 
vier Wochen vor deren Beginn, bei Terminverschiebungen unverzüglich nach Kenntnis, spätes-
tens einen Tag vor Beginn des Wettkampfes, schriftlich zu melden; 

 2. der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung die Zeiten und Orte der vorgesehenen Trainingsla-
ger und Mannschaftstrainings sowie jede Änderung dieser Daten unverzüglich zu melden; 

 3. vorzusorgen, dass während der Meisterschaften gemäß Z 1 und der internationalen Wettkämpfe 
und Wettkampfveranstaltungen in Österreich vor Ort die erforderliche räumliche Infrastruktur für 
die Dopingkontrollstation (§ 1a Z 6) bereitsteht; 

 4. Vertretern der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung und der WADA nach deren Legitimati-
on ungehinderten Zutritt zu den Wettkampf- und Trainingsstätten, Räumlichkeiten gemäß Z 3 
sowie zu den Umkleideräumlichkeiten zu gewähren. 

(4) Sportorganisationen dürfen keine Betreuungspersonen einsetzen, 
 1. die wegen einer Sicherungsmaßnahme oder Disziplinarmaßnahme für diese Tätigkeit suspendiert 

oder gesperrt sind, 
 2. bei denen seit Ende der Sperre oder seit der gerichtlichen Verurteilung wegen des Verstoßes 

gegen § 22a, das Arzneimittelgesetz, das Suchtmittelgesetz oder vergleichbaren ausländischen 
gesetzlichen Strafbestimmungen noch nicht vier Jahre vergangen sind und 

 3. die sich nicht schriftlich gegenüber der Sportorganisation verpflichten, 
 a. die Anti-Doping-Regelungen des jeweiligen nationalen und internationalen Sportfachverban-

des anzuerkennen und 
 b. die mit den Grundsätzen der Fairness im sportlichen Wettbewerb unvereinbaren Handlungs-

weisen zu unterlassen. 
(5) Sportorganisationen dürfen nur gemäß Abs. 4 zulässige Betreuungspersonen und nur Sportler, 

die die Verpflichtungserklärung gemäß § 19 abgegeben haben und nicht aufgrund einer Sicherungs- oder 
Disziplinarmaßnahme von der Teilnahme ausgeschlossen sind, zu Wettkämpfen entsenden. Sie haben alle 
Handlungen zu unterlassen, die den Anschein der Unterstützung von der Entsendung ausgeschlossener 
Personen für Tätigkeiten im Nahbereich der Mannschaft (nominierte Sportler und Begleitpersonen) erwe-
cken können. Bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 4 dürfen die betreffenden Sportler und 
Betreuungspersonen außerdem von den Sportorganisationen nicht unterstützt werden. Sportlern von 
Mannschaftssportarten kann vom zuständigen Bundessportfachverband drei Monate vor Ablauf der Sper-
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re die Teilnahme am Training mit der Mannschaft gestattet werden, wenn durch das Verhalten während 
der Sperre – insbesondere durch Teilnahme an Dopingpräventionsmaßnahmen – ein weiterer Verstoß des 
Sportlers gegen Anti-Doping-Regelungen nicht zu erwarten ist. 

(6) Sportorganisationen und die BSO dürfen nur Sportorganisationen als Mitglieder aufnehmen, de-
ren Reglements und gegebenenfalls deren Teilnahmebedingungen für Wettkämpfe und Wettkampfveran-
staltungen den Regelungen gemäß Abs. 2 bis 5 entsprechen und die sich zu einer laufenden Anpassung 
ihres Reglements entsprechend Abs. 2 Z 5 verpflichten. Wenn aufgenommene Sportorganisationen diese 
Regelungen wiederholt und die Anpassungsverpflichtung beharrlich verletzen, ist ihre Mitgliedschaft 
aufzulösen. 

(7) Bundessportfachverbände und der Österreichische Behindertensportverband haben von Sportlern, 
die in den Nationalen Testpool aufzunehmen sind, die Verpflichtungserklärung gemäß § 19 Abs. 1 einzu-
holen. Nach deren Vorliegen haben sie der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung deren Namen, Ge-
burtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Sportart, Sportdisziplin, Kaderzugehörigkeit, Erreichbarkeit 
(Wohnadressen, Telefonnummern) sowie deren Verein bekannt zu geben und eine Ausfertigung der Ver-
pflichtungserklärung zu übermitteln. 

(8) Sportler, die in den Nationalen Testpool aufzunehmen sind, dürfen durch Bundessportfachver-
bände und den Österreichischen Behindertensportverband nur unterstützt und zu den von ihnen veranstal-
teten Wettkämpfen und Wettkampfveranstaltungen nur zugelassen werden, wenn sie vorher die Ver-
pflichtungserklärung gemäß § 19 Abs. 1 abgegeben haben. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 28, ab 1.1.2010) 
Besondere Pflichten der Sportler 

§ 19. (1) Sportler, die in den Nationalen Testpool aufzunehmen sind, haben sich gegenüber dem 
Bundessportfachverband schriftlich zu verpflichten: (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 29, ab 1.1.2010) 
 1. die jeweils aktuellen Anti-Doping-Regelungen des Bundessportfachverbandes und die Regelun-

gen gemäß §§ 5, 6, 8 bis 17 und § 18 Abs. 5 und 7 anzuerkennen, 
 2. die für den jeweiligen internationalen Wettkampf geltenden Anti-Doping-Regelungen, zu dem 

ihre Entsendung erfolgt, anzuerkennen, 
 3. die mit den Grundsätzen der Fairness im sportlichen Wettbewerb unvereinbaren Handlungswei-

sen zu unterlassen und mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mittel zu sorgen, dass keine verbote-
nen Wirkstoffe in ihr Körpergewebe oder in ihre Körperflüssigkeit gelangen oder verbotene Me-
thoden an ihnen angewendet werden, 

 4. bei den Dopingkontrollen gemäß §§ 11 bis 13 mitzuwirken, 
 5. die Wohnadressen, Trainingszeiten und -orte, ihre Erreichbarkeit und jede Änderung dieser Da-

ten sowie die Adresse des Aufenthalts, wenn sie die Wohnadresse für mehr als drei Tage verlas-
sen möchten, jede Namensänderung sowie die Beendigung der aktiven Laufbahn unverzüglich 
der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung und dem Bundessportfachverband zu melden, 

 6. bei ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlungen den Arzt oder Zahnarzt aufzufordern, vor Ver-
abreichung von Arzneimitteln oder Anwendung von Behandlungsmethoden über die Zulässigkeit 
nach der Anti-Doping-Konvention zu informieren, (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 30, ab 
1.1.2010) 

 7. zur Betreuung nur Personen heranzuziehen, die gemäß § 18 Abs. 5 nicht hiervon ausgeschlossen 
sind und 

 8. die ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten zu erteilen, die bei der 
Analyse von Dopingproben und der Gewährung der medizinischen Ausnahmegenehmigung ge-
mäß § 8 anfallen. 

(2) Die Verpflichtungserklärung gemäß Abs. 1 ist vom Sportler binnen zwei Wochen nach Aufforde-
rung in zweifacher Ausfertigung dem Bundessportfachverband zu übermitteln. Die Verpflichtungserklä-
rung gilt für die Zeit der Zugehörigkeit des Sportlers zum Nationalen Testpool gemäß § 5 Abs. 1 und 2. 
(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 31, ab 1.1.2010) 

(3) Sportler, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 dem Nationalen Testpool angehören, haben abweichend von 
Abs. 1 Z 5 an einem von der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung festgelegten Datum vor dem ers-
ten Tag jedes Quartals (1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober) Folgendes anzugeben: 
 1. für jeden Tag des folgenden Quartals die vollständige Adresse des Ortes, an dem der Sportler 

wohnen wird (zB Wohnung, vorübergehende Unterkünfte, Hotel usw.); 
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 2. für jeden Tag des folgenden Quartals Namen und Adresse jedes Ortes, an dem der Sportler trai-
nieren, arbeiten oder einer anderen regelmäßigen Tätigkeit nachgehen wird (zB Schule) sowie die 
üblichen Zeiten für diese regelmäßigen Tätigkeiten; 

 3. seinen Wettkampfplan für das folgende Quartal, einschließlich des Namens und der Adresse 
jedes Ortes, an dem der Sportler während des Quartals an Wettkämpfen teilnehmen wird, sowie 
die Daten, zu denen er an diesen Orten an Wettkämpfen teilnehmen wird; 

 4. für jeden Tag des folgenden Quartals ein bestimmtes 60-minütiges Zeitfenster zwischen 6.00 und 
23.00 Uhr, zu dem er an einem bestimmten Ort für Dopingkontrollen erreichbar ist und zur Ver-
fügung steht. 

Alle Änderungen des Aufenthaltsorts oder der Erreichbarkeit während des Quartals sind unverzüglich 
nach Kenntnis bekannt zu geben, Änderungen des 60-minütigen Zeitfensters spätestens zwei Stunden 
vorher. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 32, ab 1.1.2010) 

(4) Auf Sportler, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 dem Nationalen Testpool angehören, findet Abs. 3 Z 1 
bis 3 Anwendung. Änderungen der Adresse gemäß Abs. 3 Z 1 sind nur zu melden, wenn diese für mehr 
als 24 Stunden verlassen werden soll. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 32, ab 1.1.2010) 

(5) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat den Sportlern zur Wahrnehmung ihrer Melde-
pflichten gemäß Abs. 1 Z 5, Abs. 3 und 4 ein elektronisches Meldesystem zur Verfügung zu stellen. Die 
Sportler haben ihre Meldepflichten über dieses System wahrzunehmen. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, 
Z 32, ab 1.1.2010) 

(6) Sportler, die zum Zeitpunkt der Beendigung der aktiven Laufbahn dem Nationalen Testpool an-
gehört haben (§ 5), haben 6 Monate vor dem ersten Wettkampf die Wiederaufnahme der aktiven Lauf-
bahn der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung zu melden; Sportler, die während der Suspendierung 
bzw. Sperre die aktive Laufbahn beendet haben, haben dies 12 Monate vor dem ersten Wettkampf zu 
melden. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 32, ab 1.1.2010) 

Sonderbestimmungen für Tiere 
§ 20. (1) Bei Sportarten, in denen Tiere an Wettkämpfen teilnehmen, gilt außerdem folgendes: 

 1. für das Tier sind die verbotenen Wirkstoffe und Methoden, die der zuständige internationale 
Sportfachverband festgelegt hat, maßgebend; (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 33, ab 1.1.2010) 

 2. die Meldepflicht gemäß § 19 Abs. 1 Z 5 umfasst auch den Einstellungsort, die Trainingszeiten 
und -orte des Tieres und obliegt dem Sportler, der mit dem Tier den Sport ausübt, dem Tierhalter 
oder dem für das Tier Verantwortlichen; (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 34, ab 1.1.2010) 

 3. bei Dopingkontrollen am Tier haben jene Personen gemäß Z 2 mitzuwirken, die zum Zeitpunkt 
des Beginns der Dopingkontrolle anwesend sind; 

 4. das Verbot des Besitzes (§ 1 Abs. 2 Z 5) und der Einflussnahme bei Dopingkontrollen am Tier 
(§ 1 Abs. 2 Z 6) sowie die Regelung gemäß § 1 Abs. 2 Z 7 gelten für alle in Z 2 angeführten Per-
sonen; 

 5. die Personen gemäß Z 2 haben dafür zu sorgen, dass keine verbotenen Wirkstoffe in den Körper 
des Tieres gelangen und keine verbotenen Methoden am Tier angewendet werden. 

(2) § 6 Abs. 1 Z 2 und 3 ist mit der Maßgabe auf Tiere anzuwenden, dass den Kostenersatz die Per-
son zu leisten hat, die die Analyse der „B-Probe“ oder die Labordokumentation verlangt. (BGBl. I 
Nr. 146/2009, Art. 1, Z 35, ab 1.1.2010) 

(3) Die Rechte gemäß § 14 Abs. 2 Z 3 kann eine der in Abs. 1 Z 2 angeführten Personen wahrneh-
men. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 36, ab 1.1.2010) 

(4) Die Disziplinarmaßnahmen gemäß § 15 haben sich auch auf das Tier zu erstrecken. Den Antrag 
auf ein beschleunigtes Verfahren (§ 15 Abs. 3) kann jede der in Abs. 1 Z 2 angeführten Personen stellen. 
Bei Vorliegen eines ein Tier betreffenden Laborberichts hat die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung 
zunächst hierzu eine schriftliche Stellungnahme der Veterinärmedizinischen Kommission zu allfälligen 
verbotenen Wirkstoffen oder Methoden einzuholen. Sieht die Veterinärmedizinische Kommission keinen 
solchen Verdacht, ist von der Einleitung eines diesbezüglichen Disziplinarverfahrens abzusehen. Die 
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat die in Abs. 1 Z 2 angeführten Personen und den zuständigen 
Bundessportfachverband hiervon zu informieren. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 36 und 37, ab 
1.1.2010) 

(5) § 4 Abs. 2 Z 5 und § 16 Abs. 1 Z 3 gilt bei Dopingverdacht gegen ein Tier mit der Maßgabe, dass 
an Stelle des Experten der Sportmedizin ein Experte der Veterinärmedizin zu nominieren ist. (BGBl. I 
Nr. 146/2009, Art. 1, Z 36, ab 1.1.2010) 
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2. Abschnitt 
Besondere Informationspflichten 

(BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1, Z 2, ab 9.8.2008) 
Informationspflicht der Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 

§ 21. (1) Ist bei der Behandlung durch einen Arzt oder Zahnarzt, der für einen Sportverein oder eine 
Sportorganisation gemäß § 9 BSFG tätig ist oder der einen Leistungssportler (Sportler, der dem Nationa-
len Testpool angehört) ärztlich oder zahnärztlich betreut, die Verabreichung von Arzneimitteln mit verbo-
tenen Wirkstoffen oder die Anwendung von verbotenen Methoden erforderlich, so hat er den Betroffenen 
darüber zu informieren, sofern er sich als Leistungssportler gegenüber dem behandelnden Arzt oder 
Zahnarzt deklariert hat. Der behandelnde Arzt oder Zahnarzt hat dem Leistungssportler auf sein Verlan-
gen darüber eine Bestätigung auszustellen. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 38, ab 1.1.2010) 

(2) Die Informationspflicht gemäß Abs. 1 besteht nicht in Notfällen. 
(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Tierärzte, die für einen Sportverein oder eine Sportorganisati-

on gemäß § 9 BSFG tätig sind oder die veterinärmedizinisch die für den Wettkampfeinsatz vorgesehenen 
Tiere betreuen. Die Informations- und Bestätigungspflicht besteht gegenüber dem Leistungssportler, dem 
Tierhalter oder dem für das Tier Verantwortlichen. 

3. Abschnitt 
Besondere Kontroll-, Informations- und Strafbestimmungen, 

berufsrechtliche Folgen von Doping 
(BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1, Z 3, ab 9.8.2008; BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 39, ab 1.1.2010) 

Besondere Kontrollbestimmungen 
§ 22. (1) Die Organe des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport, vom Bundesminister 

für Landesverteidigung und Sport beauftragte Sachverständige und die vom Bundesminister für Landes-
verteidigung und Sport hierzu gesondert beauftragte Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung sind zum 
Zweck der Überwachung der Verbote gemäß § 22a befugt, in Räumen von juristischen oder natürlichen 
Personen, die der Ausübung des Sportes oder der Förderung der Gesundheit oder Fitness gewidmet sind 
oder in denen Sportveranstaltungen und Wettkämpfe stattfinden, Nachschau zu halten. Die Befugnis zur 
Nachschau gilt auch für Räumlichkeiten, bei denen aufgrund begründeten Verdachts anzunehmen ist, 
dass sich in ihnen die technische Ausstattung für die Erzeugung von verbotenen Wirkstoffen oder von 
Mitteln mit verbotenen Wirkstoffen oder für Zwecke des Blutdopings oder Gendopings befindet. Die 
Amtshandlungen sind, außer bei Gefahr im Verzug, während der üblichen Geschäfts-, Betriebs- oder 
Wettkampfzeiten durchzuführen. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 7, ab 1.1.2010) 

(2) Die Kontrollorgane gemäß Abs. 1 unterliegen bei ihrer Tätigkeit den Weisungen des Bundesmi-
nister für Landesverteidigung und Sport und haben zu Beginn der Kontrolltätigkeit ihre Befugnis vorzu-
weisen. Bei der Kontrolltätigkeit ist darauf Bedacht zu nehmen, dass jede nicht unbedingt erforderliche 
Störung oder Behinderung des Betriebes tunlichst vermieden wird. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 7, ab 
1.1.2010) 

(3) Die Kontrollorgane gemäß Abs. 1 sind befugt, von den gelagerten Arznei- und sonstigen Mitteln, 
bei denen der Verdacht besteht, dass sie verbotene Wirkstoffe im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 1 enthalten, 
Proben zu fordern oder zu entnehmen. Soweit nicht ausdrücklich darauf verzichtet wird, ist ein Teil der 
Probe, oder sofern die Probe nicht oder nicht ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks in Teile von 
gleicher Qualität teilbar ist, ein zweites Stück der gleichen Art wie das als Probe entnommene zurückzu-
lassen. Die entnommenen und zurückgelassenen Proben sind zweckentsprechend zu verpacken, amtlich 
zu verschließen oder zu versiegeln und mit dem Datum zu versehen. Die entnommene Probe ist der amtli-
chen Untersuchung zuzuführen. 

(4) Die vertretungsbefugten Organe der Vereine, die Geschäfts- oder Betriebsinhaber, die für die 
Veranstaltung des Wettkampfes Verantwortlichen, ihre Stellvertreter und Beauftragten sind verpflichtet, 
den Kontrollorganen gemäß Abs. 1 den Zutritt zu gestatten und sie bei der Durchführung ihrer Kontroll-
aufgaben zu unterstützen, insbesondere ihnen auf Verlangen Auskünfte über Räume und Behältnisse zu 
erteilen, den Zutritt zu den Räumen zu gestatten, sowie die Einsicht in Behältnisse, Unterlagen und Auf-
zeichnungen sowie die Entnahme von Proben zu ermöglichen. 

(5) Die Bundespolizei hat den Kontrollorganen gemäß Abs. 1 über deren Ersuchen zur Ausübung der 
sich aus Abs. 1, 3 und 4 ergebenden Befugnisse im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches 
Hilfe zu leisten. 



- 48 - 

(6) Für gemäß Abs. 3 entnommene Proben gebührt keine Entschädigung. 
(7) Wer den Pflichten gemäß Abs. 4 oder den Anordnungen der Kontrollorgane gemäß Abs. 1 nicht 

nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 40 000 Euro, im 
Nichteinbringungsfall mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 

(BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1 Z 27, ab 9.8.2008) 
Gerichtliche Strafbestimmungen 

§ 22a. (1) Wer zu Zwecken des Dopings im Sport 
 1. für alle Sportarten verbotene Wirkstoffe gemäß Anlage der Anti-Doping-Konvention (Verbotslis-

te), soweit diese nicht Suchtmittel im Sinne des Suchtmittelgesetzes sind, in Verkehr setzt, bei 
anderen anwendet oder (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 40, ab 1.1.2010) 

 2. in der Verbotsliste genannte verbotene Methoden zur künstlichen Erhöhung des Sauerstofftrans-
fers (Blutdoping) oder Gendoping (die nicht therapeutische Anwendung von Zellen, Genen, Ge-
nelementen oder der Regulierung der Genexpression zur Erhöhung der sportlichen Leistungsfä-
higkeit) bei anderen anwendet, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer in der Verbotsliste genannte Anabolika, Hormone oder verwandte 

Verbindungen, Hormon-Antagonisten oder Modulatoren vorschriftswidrig in einer die Grenzmenge 
(Abs. 7) übersteigenden Menge mit dem Vorsatz besitzt, dass sie zu Zwecken des Dopings im Sport in 
Verkehr gesetzt oder bei anderen angewendet werden. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 41, ab 1.1.2010) 

(3) Wer eine Straftat nach Abs. 1 Z 1 in Bezug auf in der Verbotsliste genannte Anabolika, Hormone 
oder verwandte Verbindungen, Hormon-Antagonisten oder Modulatoren begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr zu bestrafen. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 41, ab 1.1.2010) 

(4) Wer 
 1. eine Straftat nach Abs. 1 in Bezug auf Minderjährige begeht und selbst volljährig und mehr als 

zwei Jahre älter als der Minderjährige ist, oder 
 2. eine Straftat nach Abs. 1 begeht, innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Tat zumindest drei 

solche Taten begangen und in der Absicht gehandelt hat, sich durch ihre wiederkehrende Bege-
hung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
(5) Wer eine Straftat nach Abs. 4 in Bezug auf in der Verbotsliste genannte Anabolika, Hormone o-

der verwandte Verbindungen, Hormon-Antagonisten oder Modulatoren begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren, handelt es sich jedoch um eine die Grenzmenge (Abs. 7) übersteigende Menge, mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 41, ab 1.1.2010) 

(6) Nach Abs. 1 bis 5 ist der Täter nur zu bestrafen, wenn die Tat nicht nach anderen Bestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist. 

(7) Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat im Einvernehmen mit der Bundesmi-
nister für Gesundheit und der Bundesministerin für Justiz mit Verordnung für die einzelnen in der Ver-
botsliste genannten Anabolika, Hormone und verwandte Verbindungen, Hormon-Antagonisten oder Mo-
dulatoren, bezogen auf die Reinsubstanz des Wirkstoffes, die Untergrenze jener Menge festzusetzen, die 
geeignet ist, in großem Ausmaß eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen herbeizu-
führen (Grenzmenge). (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 7 und 41, ab 1.1.2010) 

(BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1 Z 27, ab 9.8.2008) 
Informationspflichten der Zollbehörden 

§ 22b. (1) Wenn bestimmte Tatsachen darauf schließen lassen, dass in der Verbotsliste genannte A-
nabolika, Hormone oder verwandte Verbindungen, Hormon-Antagonisten oder Modulatoren, die in einer 
die Grenzmenge (§ 22a Abs. 7) übersteigenden Menge über die Grenzen des Bundesgebietes verbracht 
werden, zu Zwecken des Dopings im Sport in Verkehr gesetzt oder bei anderen angewendet werden sol-
len, so sind die Zollorgane bei Gefahr in Verzug befugt, die Gegenstände vorläufig sicher zu stellen. Von 
der Sicherstellung haben sie unverzüglich der zuständigen Staatsanwaltschaft zu berichten. Erklärt diese, 
dass die Voraussetzungen einer Sicherstellung gemäß § 110 der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl 
Nr. 631, nicht vorliegen, ist die Sicherstellung sogleich aufzuheben. Im Übrigen tritt die vorläufige Si-
cherstellung außer Kraft, wenn seit ihrer Erlassung sechs Monate vergangen sind oder sobald das Gericht 
den Antrag auf Beschlagnahme rechtskräftig abgewiesen hat. 

(2) Im Zusammenhang mit der Kontrolle der in Abs. 1 genannten Gegenstände, die in das, durch das 
oder aus dem Bundesgebiet verbracht werden, dürfen die Zollbehörden personenbezogene Daten ermit-
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teln und verarbeiten (§ 4 Z 9 des Datenschutzgesetzes 2000 - DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999) und diese 
den zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermitteln, soweit dies zur Erfüllung derer gesetzlicher Auf-
gaben erforderlich ist. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 42, ab 1.1.2010) 
Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden und 

der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung 
§ 22c. (1) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat den Strafverfolgungsbehörden die Ent-

scheidungen der Rechtskommission, in denen ein Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen festgestellt 
wurde, und das Protokoll der mündlichen Verhandlung – auf Verlangen auch die übrigen Verfahrensun-
terlagen - zu übermitteln, wenn der begründete Verdacht einer von Amtswegen zu verfolgenden gericht-
lich strafbaren Handlung besteht. 

(2) Die Staatsanwaltschaft ist nach Beendigung des Ermittlungsverfahren verpflichtet, der Unabhän-
gigen Dopingkontrolleinrichtung Namen, Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit und 
Wohnanschrift zum Zwecke der Durchführung von Dopingkontrollverfahren jener Personen zu übermit-
teln, bei denen aufgrund der Ermittlungen der konkrete Verdacht besteht, dass diese einen Verstoß gegen 
Anti-Doping-Regelungen begangen haben. Die Übermittlung kann jedoch aufgeschoben werden, solange 
durch sie der Zweck des Verfahrens oder eines damit im Zusammenhang stehenden Verfahrens gefährdet 
wäre. Liegt eine solche Gefahr nicht vor, sind die Strafverfolgungsbehörden auch vor Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens ermächtigt, solche Auskünfte auf Verlangen der Unabhängigen Dopingkontrollein-
richtung im Sinne des Abs. 3 zu erteilen. Die Entscheidung zur Information obliegt den Strafverfolgungs-
behörden. 

(3) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat in Strafverfahren wegen des Verstoßes gemäß 
§ 22a jedenfalls ein begründetes rechtliches Interesse auf Akteneinsicht gemäß § 77 Abs. 1 StPO. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 42, ab 1.1.2010) 
Berufsrechtliche Folgen von Doping 

§ 22d. (1) Zur Durchführung des Verfahrens wegen des Verlustes der für die Ausübung des Gesund-
heitsberufes erforderlichen Vertrauenswürdigkeit gegen einen Angehörigen eines Gesundheitsberufes (zB 
Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen, Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegebe-
rufe, der medizinisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste) sind die für die vorläufige Unter-
sagung der Berufsausübung, Entziehung der Berechtigung zur Berufsausübung bzw. Verhängung einer 
Disziplinarstrafe in dem Gesundheitsberuf zuständigen Behörden sowie zuständige Disziplinarbehörden 
zu informieren: 
 1. von der Staatsanwaltschaft über die Einleitung eines gerichtlichen Strafverfahrens nach diesem 

Bundesgesetz gegen einen Angehörigen des entsprechenden Gesundheitsberufs, 
 2. von den Gerichten über eine rechtskräftige Verurteilung eines Angehörigen des entsprechenden 

Gesundheitsberufs wegen Verstoßes gegen eine Strafbestimmung nach diesem Bundesgesetz und 
 3. von der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung über die Verhängung einer Disziplinarstrafe 

gemäß § 15 gegen einen Angehörigen des entsprechenden Gesundheitsberufes oder wenn sich im 
Disziplinarverfahren Anhaltspunkte ergeben haben, dass ein solcher Angehöriger bei der Bege-
hung des Dopingvergehens beteiligt war. 

(2) Mit der Information gemäß Abs. 1 haben zu übermitteln: 
 1. die Gerichte und die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung die Entscheidung und die Protokol-

le der mündlichen Verhandlung – auf Verlangen auch die übrigen Verfahrensunterlagen; 
 2. die Staatsanwaltschaft alle Unterlagen, soweit dem nicht überwiegende öffentliche Interessen 

entgegen stehen. 
(3) Zur Durchführung des Verfahrens wegen des Verlustes der Zuverlässigkeit gemäß § 87 Abs. 1 

Z 3 der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194, ist die zuständige Bezirksverwaltungsbe-
hörde im Sinne Abs. 1 und 2 zu informieren, wenn gegen einen Inhaber einer Gewerbeberechtigung für 
Fitnessbetriebe das gerichtliche Strafverfahren eingeleitet wird, die rechtskräftige Verurteilung erfolgte 
bzw. ein solcher bei der Begehung des Dopingvergehens beteiligt war. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 42, ab 1.1.2010) 
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4. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

(BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1, Z 4, ab 9.8.2008) 
Abgrenzung zu anderen Gesetzen 

§ 23. Landesgesetzliche Regelungen im Sinne dieses Gesetzes sowie die Regelungen des Arzneimit-
telgesetzes, BGBl. Nr. 185/1983, des Rezeptpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 413/1972, sowie § 5 Abs. 2 Z 7 
und § 38 des Tierschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 118/2004, bleiben unberührt. 

(BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1 Z 28, ab 9.8.2008) 
Verweisung auf andere Rechtsvorschriften 

§ 24. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, bezieht sich dieser 
Verweis auf die jeweilige geltende Fassung. 

Personenbezogene Bezeichnungen 
§ 25. Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die ge-

wählte Form für beide Geschlechter. 
Vollziehung 

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut: 
 1. hinsichtlich des § 2 Abs. 1 die jeweils zuständige Bundesministerin bzw. der jeweils zuständige 

Bundesminister; 
 2. hinsichtlich § 4 Abs. 5 der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen; 
 3. hinsichtlich des § 22 Abs. 5 der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport im Einver-

nehmen mit der Bundesministerin für Inneres; 
 4. hinsichtlich des § 22a Abs. 1 bis 6 die Bundesministerin für Justiz; 
 5. hinsichtlich des § 22a Abs. 7 der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport im Einver-

nehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und der Bundesministerin für Justiz; 
 6. hinsichtlich des § 22b der Bundesminister für Finanzen; 
 7. hinsichtlich der §§ 22c und 22d die jeweils zuständige Bundesministerin bzw. der jeweils zustän-

dige Bundesminister; 
 8. im Übrigen der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport. 

(BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 43 ab 1.1.2010) 
In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 

§ 27. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 2007 mit folgenden Abweichungen in Kraft: 
 1. Der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung obliegen die Aufgaben gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 und 

4 sowie die Entscheidungen gemäß § 15 erst ab 1. Juli 2008. Bis 30. Juni 2008 obliegen dem 
Bundessportfachverband die Entscheidungen gemäß § 15. § 15 Abs. 6 tritt mit 1. Juli 2008 in 
Kraft. 

 2. Die gemäß § 23 Abs. 1 BSFG, in der Fassung BGBl. I Nr. 64/2006, eingerichtete Unabhängige 
Schiedskommission gilt abweichend von § 16 Abs. 1 ab 1. Juli 2007 weiterhin bei der BSO und 
erst ab 1. Juli 2008 bei der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung eingerichtet. Für die bis 
zum 30. Juni 2008 bei der Unabhängigen Schiedskommission anhängigen Verfahren gelten die 
Bestimmungen über deren Zusammensetzung gemäß § 23 Abs. 1 BSFG, in der Fassung BGBl. I 
Nr. 64/2006, weiter. Für die ab dem 1. Juli 2008 anhängig gemachten Verfahren gelten die Be-
stimmungen gemäß § 16 Abs. 1 bis 3. 

 3. Der Sachaufwand der Unabhängigen Schiedskommission ist abweichend von § 16 Abs. 4 bis 
30. Juni 2008 von der BSO zu tragen. 

 4. Entscheidungen der Bundessportfachverbände, die gemäß § 15 bis 30. Juni 2008 getroffen wur-
den, sind abweichend von § 15 Abs. 5 auch der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung zuzu-
stellen und können abweichend von § 17 Abs. 2 auch von dieser der Unabhängigen Schieds-
kommission zur Überprüfung vorgelegt werden. 

(2) Vor dem 1. Juli 2007 bei der Unabhängigen Schiedskommission anhängige Verfahren sind nach 
den Bestimmungen des BSFG, in der Fassung BGBl. I Nr. 64/2006, fortzuführen. Der Lauf der derzeiti-
gen Funktionsperiode der ständigen Mitglieder (Ersatzmitglieder) gemäß § 23 Abs. 1 Z 1 bis 3 BSFG, in 
der Fassung BGBl. I Nr. 64/2006, wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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(3) Sportorganisationen gemäß § 2 Abs. 3 und die BSO haben bis 30. Juni 2008 entsprechend § 18 
Abs. 2 bis 6 und die Bundessportfachverbände sowie der Österreichische Behindertensportverband zu-
sätzlich entsprechend § 18 Abs. 7 und 8 ihr Reglement (zB Statuten) anzupassen. Falls Sportorganisatio-
nen Wettkämpfe oder Meisterschaften veranstalten, haben deren Teilnahmebedingungen ab dem 30. Juni 
2008 § 18 Abs. 2 Z 4 zu entsprechen. 

(4) Sportorganisationen gemäß § 2 Abs. 3 und die BSO haben unverzüglich nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes die ihnen angehörigen Sportorganisationen zur Änderung ihrer Reglements und der Teil-
nahmebedingungen entsprechend Abs. 3 zu verpflichten, soweit sie nicht bereits gemäß Abs. 3 hierzu 
verpflichtet sind. 

(5) Kommen Sportorganisationen bis 30. Juni 2008 den Verpflichtungen gemäß Abs. 3 und 4 nicht 
nach, sind weitere Auszahlungen bereits gewährter Förderungen einzustellen. Förderungen nach dem 
BSFG dürfen erst nach Erfüllung dieser Verpflichtung und nur für nachfolgende Zeiträume und Vorhaben 
gewährt werden. 

(6) Die Richtlinien gemäß § 3 Abs. 5 sind bis 31. Dezember 2007 zu erlassen. 
(7) § 1 Abs. 2 Z 1 und Z 7, § 1 Abs. 4, § 2 Abs. 3, § 4 Abs. 2 Z 10 und 11, § 4 Abs. 4 und 9, § 5 

Abs. 1 Z 4 bis 6, § 8 Abs. 1 und 3, § 9 Abs. 6 und 9, § 15 Abs. 6, § 16 Abs. 5, § 17 Abs. 2 und 6, § 18 
Abs. 2 Z 4, § 18 Abs. 8, § 19 Abs. 3, § 20 Abs. 3 Z 3, §§ 22 bis 23 und § 26 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 115/2008, treten mit 1. August 2008 in Kraft; wird dieses Bundesgesetz nach dem 31. Juli 2008 
kundgemacht, mit Ablauf des Tages der Kundmachung. Weiters gilt Folgendes: 
 1. Die durch dieses Bundesgesetz geänderten Strafbestimmungen sind in Strafsachen nicht anzu-

wenden, in denen vor ihrem Inkrafttreten das Urteil in erster Instanz gefällt worden ist. Nach 
Aufhebung eines Urteils infolge Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder Er-
neuerung des Strafverfahrens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im Sinne der §§ 1 und 61 
des Strafgesetzbuches – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, vorzugehen. 

 2. Die Bestelldauer der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 115/2008 bestellten 
Mitglieder der Ethikkommission, der Medizinischen Kommission, der Rechtskommission, der 
Veterinärmedizinischen Kommission und der Auswahlkommission ist ab 1. August 2008 zu be-
rechnen. 

(BGBl. I Nr. 115/2008, Art. 1 Z 30, ab 9.8.2008) 
(8) Der Titel, § 1, § 1a samt Überschrift, §§ 2 bis 5, § 6 samt Überschrift, §§ 7 und 8, § 9 samt Über-

schrift, §§ 10 und 11, § 12 samt Überschrift, §§ 14 bis 21, die Bezeichnung des dritten Abschnittes, § 22 
und die §§ 22a bis 22d samt Überschriften in der Fassung BGBl. I Nr. 146/2009 treten mit 1. Jänner 2010 
in Kraft; wird dieses Bundesgesetz nach dem 31. Dezember 2009 kundgemacht, mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung. (BGBl. I Nr. 146/2009, Art. 1, Z 44) 
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Kundmachung des Bundeskanzlers 
über die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung 

BGBl. II Nr. 283/2008 
(im Bundesgesetzblatt am 1.8.2008 veröffentlicht) 

Auf Grund des § 4 des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007, BGBl. I Nr. 30, wird kundgemacht: 
§ 1. Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung gemäß § 4 Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 ist ab 

1. August 2008 anstatt dem Österreichische Anti-Doping-Comitè (ÖADC) die Nationale Anti Doping 
Agentur Austria GmbH (NADA Austria) mit Sitz in Wien. Ab diesem Zeitpunkt führt die NADA Austria 
die bis zum Ablauf des 31. Juli 2008 vom ÖADC wahrgenommenen Aufgaben der Unabhängigen Do-
pingkontrolleinrichtung weiter. 

§ 2. Mit Ablauf des 31. Juli 2008 tritt die Kundmachung BGBl. II Nr. 250/2006 außer Kraft. 
§ 3. Wird diese Kundmachung nach dem 31. Juli 2008 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, gilt ab-

weichend von §§ 1 und 2 Folgendes: 
 1. die NADA Austria ist mit Ablauf des Tages der Veröffentlichung Unabhängige Dopingkontroll-

einrichtung; 
 2. das ÖADC ist bis Ablauf des Tages der Veröffentlichung Unabhängige Dopingkontrolleinrich-

tung; 
 3. die Kundmachung BGBl. II Nr. 250/2006 tritt mit Ablauf des Tages der Veröffentlichung außer 

Kraft. 
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Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport 
über die Grenzmengen verbotener Wirkstoffe nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 

(Anti-Doping-Grenzmengenverordnung 2010 – ADGMV 2010) 
BGBl. II Nr. 361/2010 

Auf Grund des § 22a Abs. 7 des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007, BGBl. I Nr. 30, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 146/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Ge-
sundheit und der Bundesministerin für Justiz verordnet: 

§ 1. Die Grenzmenge der Stoffe nach § 22a Abs. 7 des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007, BGBl. I 
Nr. 30, ist die in der Anlage bestimmte Menge. 

§ 2. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Dezember 2010 in Kraft. 
(2) Die Anti-Doping-Grenzmengenverordnung, BGBl. II Nr. 243/2009, tritt mit Ablauf des 

30. November 2010 außer Kraft. 
 

Anlage 
1. Grenzmengen für Anabolika: 

 1.1 Anabol-androgene Steroide: 
 1.1.a Exogene anabol-androgene Steroide: 
 Bei Stoffen, die als Ester vorliegen, erfolgt eine Umrechnung auf die freie Verbindung. 

1-Androstendiol 3.000 mg 
1-Androstendion 3.000 mg 
Bolandiol 3.000 mg 
Bolasteron 150 mg 
Boldenon 1.500 mg 
Boldion 3.000 mg 
Calusteron 150 mg 
Clostebol  

- Depot-Zubereitungen 80 mg  
- andere Zubereitungen 900 mg 

Danazol 3.000 mg 
Dehydrochlormethyltestosteron 150 mg 
Desoxymethyltestosteron 150 mg 
Drostanolon 1.015 mg 
Ethylestrenol 450 mg 
Fluoxymesteron 150 mg 
Formebolon 150 mg 
Furazabol 150 mg 
Gestrinon 45 mg 
4-Hydroxytestosteron 1.500 mg 
Mestanolon 450 mg 
Mesterolon 1.500 mg 
Metandienon 150 mg 
Metenolon 

- Depot-Zubereitungen 150 mg  
- andere Zubereitungen 1.500 mg 

Methandriol 150 mg 
Methasteron 150 mg 
Methyldienolon 45 mg 
Methyl-1-testosteron 150 mg 
Methylnortestosteron 150 mg 
Methyltrienolon 45 mg 
Methyltestosteron 450 mg 
Miboleron 150 mg 
Nandrolon 45 mg 
19-Norandrostendion 3.000 mg 
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Norboleton 450 mg 
Norclostebol 1.500 mg 
Norethandrolon 450 mg 
Oxabolon 75 mg 
Oxandrolon 150 mg 
Oxymesteron 150 mg 
Oxymetholon 150 mg 
Prostanozol 1.500 mg 
Quinbolon 1.500 mg 
Stanozolol 

- Depot-Zubereitungen 100 mg  
- andere Zubereitungen 150 mg 

Stenbolon 1.500 mg 
1-Testosteron 1.500 mg 
Tetrahydrogestrinon 45 mg 
Trenbolon 150 mg 

 1.1.b Endogene anabol-androgene Steroide: 
Androstendiol 3.000 mg 
Androstendion 3.000 mg 
Androstanolon, synonym Dihydrotestosteron 1.500 mg 
Prasteron, synonym Dehydroepiandrosteron, DHEA 

- Depot-Zubereitungen 144 mg  
- andere Zubereitungen 3.000 mg 

Testosteron 
- Depot-Zubereitungen 632 mg 
- andere Zubereitungen 3.000 mg 

 

- ausgenommen Pflaster 67 mg 
 1.2 Andere anabole Stoffe: 

Clenbuterol 2,1 mg 
Selektive Androgen-Rezeptoren-Modulatoren (SARMs) 90 mg 
Tibolon 75 mg 
Zeranol 4,5 mg 
Zilpaterol 4,5 mg 

2. Grenzmengen für Hormone und verwandte Verbindungen: 
 2.1 Erythropoietin und Analoga: 

Epoetin alfa 24.000 IE 
Epoetin beta 24.000 IE 
Epoetin delta 24.000 IE 
Epoetin zeta 24.000 IE 
Darbepoetin alfa 120 µg 
Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta 90 µg 

 2.2 Wachstumshormon und Insulin-ähnliche Wachstumsfaktoren, synonym Insulin-like Growth 
Factors, IGF-1: 

Somatropin 16 mg 
Mecasermin 216 mg 

 2.3 Gonadotropine: 
Choriongonadotropin (HCG) 24.000 IE 
Choriogonadotropin alfa 6.500 IE 
Lutropin alfa 2.250 IE 

 2.4 Insuline: 
Insuline 400 IE 

 2.5 Corticotropine: 
Corticotropin 1.200 IE 
Tetracosactid 

- Depot-Zubereitungen 12 mg  
- andere Zubereitungen 0,25 mg 
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3. Grenzmengen für Hormon-Antagonisten und -Modulatoren: 
 3.1 Aromatasehemmer: 

Anastrozol 30 mg 
Androsta-1,4,6-triene-3, 17-dion 450 mg 
4-Androstene-3,6,17-trion 3.000 mg 
Letrozol 75 mg 
Aminoglutethimid 30.000 mg 
Exemestan 750 mg 
Formestan 600 mg 
Testolacton 6.000 mg 

 3.2 Selektive Estrogen-Rezeptor-Modulatoren (SERMs): 
Raloxifen 1.680 mg 
Tamoxifen 1.200 mg 
Toremifen 1.800 mg 

 3.3 Andere antiestrogen wirkende Stoffe: 
Clomifen 509 mg 
Cyclofenil 12.000 mg 
Fulvestrant 250 mg 

 3.4 Myostatinfunktionen verändernde Stoffe (Myostatinhemmer): 
Stamulumab 450 mg 

 
 


